
 

 

  

 

 

E i n l a d u n g 

 

Hiermit lade ich Sie zur 1. Sitzung - Wahlperiode 2020/2025 - des Ausschusses für Planung, 

Verkehr und Grundstücksangelegenheiten der Gemeinde Niederkrüchten ein, die am 

 

Montag, dem 30. November 2020, um 18:30 Uhr, 

 

in der großen Halle der Begegnungsstätte Niederkrüchten, Oberkrüchtener Weg 42, 41372 

Niederkrüchten, stattfindet. 

 

Tagesordnung 

 

Öffentlicher Teil 

 

1) Bestellung eines Schriftführers sowie eines stellvertretenden Schriftfüh-

rers 

55-2020/2025 

 

2) Einführung und Verpflichtung der Sachkundigen Bürger 58-2020/2025 

 

3) Wohnungsbau-Potenzialflächen zur Binnenverdichtung 51-2020/2025 

 

4) Auswirkungen und Effekte der Entwicklung des "Energie- und Gewer-

beparks Elmpt" für umliegende niederländische und deutsche Gemein-

den 

53-2020/2025 

 

5) Beschluss über die Auslegung des Bebauungsplanes Nie-79 "Pan-

nenmühle" 

64-2020/2025 

 

6) Aufnahme von Vereinbarungen zum Natur- und Klimaschutz in neue 

Pachtverträge 

61-2020/2025 

 

7) Tempo 30 in der Gemeinde Niederkrüchten 66-2020/2025 
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8) Mitteilungen des Ausschussvorsitzenden und des Bürgermeisters  

 

Nichtöffentlicher Teil 

 

9) Grundstücksangelegenheit 1 46-2020/2025 

 

10) Grundstücksangelegenheit 2 54-2020/2025 

 

11) Grundstücksangelegenheit 3 57-2020/2025 

 

12) Mitteilungen des Ausschussvorsitzenden und des Bürgermeisters  

 

 

 
 
 

 

 

B e k a n n t m a c h u n q 

 

Die vorstehende Einladung zur 1. Sitzung - Wahlperiode 2020/2025 - des Ausschusses für Pla-

nung, Verkehr und Grundstücksangelegenheiten am 30. November 2020 wird hiermit öffentlich 

bekanntgemacht. 

 

Niederkrüchten, den 20. November 2020 

Der Bürgermeister 

 

 

gez. Wassong 

 

 

Ausgehängt am:   23. November 2020 

Abgenommen am: 

Niederkrüchten, den 20. November 2020 

 

 

 

 

gez. Bernd Coenen 

Ausschussvorsitzender 

 



 

 

 

Niederschrift 

 

über die 1. Sitzung - Wahlperiode 2020/2025 - des Ausschusses für Planung, Verkehr und 

Grundstücksangelegenheiten der Gemeinde Niederkrüchten 

 

Verhandelt: Niederkrüchten, den 30. November 2020 

Sitzungslokal: Begegnungsstätte Niederkrüchten, große Halle 

Beginn: 18:30 Uhr Ende: 19:40 Uhr 

 

Anwesend sind: 

1.  Ausschussvorsitzender Coenen, Bernd  

2.  Ausschussmitglied Faßbender, Maik  

3.  Ausschussmitglied Buckenhüskes, Ulrich  

4.  Ausschussmitglied Gumbel, Lars  

5.  Ausschussmitglied Haese, Detlef  

6.  Ausschussmitglied Michiels, Walter  

7.  Ausschussmitglied Siegers, Beate  

8.  Ausschussmitglied Wahlenberg, Johannes  

9.  Ausschussmitglied Bormann, Michael  

10.  Ausschussmitglied Küskens, Paul Christian  

11.  Ausschussmitglied Peters, Peter  

12.  Ausschussmitglied Reuter, Hans Jürgen  

13.  Ausschussmitglied Schmitz, Manfred  

14.  Ausschussmitglied Seeboth, Ulrich  

15.  Ausschussmitglied Tillmann, Stefan  

16.  beratendes Mitglied Niggemeyer, Thomas  
 

 

Seitens der Verwaltung: 

1. Schrievers, Marie-Luise  

2. Hinsen, Tobias  

3. Karner, Reinhard  

4. Irmen, Heinz  

5. Monix, Rainer 
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Auf besondere Einladung:  

./. 

 

 

Zuhörer im nichtöffentlichen Teil: 

./. 

 

 

Es fehlt/Es fehlen: 

./. 
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Öffentlicher Teil 

 

1) Bestellung eines Schriftführers sowie eines stellvertretenden 

Schriftführers 

55-2020/2025 

2) Einführung und Verpflichtung der Sachkundigen Bürger 58-2020/2025 

3) Wohnungsbau-Potenzialflächen zur Binnenverdichtung 51-2020/2025 

4) Auswirkungen und Effekte der Entwicklung des "Energie- und Ge-

werbeparks Elmpt" für umliegende niederländische und deutsche 

Gemeinden 

53-2020/2025 

5) Beschluss über die Auslegung des Bebauungsplanes Nie-79 "Pan-

nenmühle" 

64-2020/2025 

6) Aufnahme von Vereinbarungen zum Natur- und Klimaschutz in 

neue Pachtverträge 

61-2020/2025 

7) Tempo 30 in der Gemeinde Niederkrüchten 66-2020/2025 

8) Mitteilungen des Ausschussvorsitzenden und des Bürgermeisters  

 

Ausschussvorsitzender Bernd Coenen eröffnet die Sitzung und stellt fest, dass die Einberufung 

zu dieser Sitzung durch Einladung vom 20. November 2020 ordnungsgemäß erfolgt ist. 
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Öffentlicher Teil 

 

1) Bestellung eines Schriftführers sowie eines stellvertretenden 

Schriftführers 

55-2020/2025 

  

Sachverhalt: 

Gemäß § 52 Abs. 1 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in 

Verbindung mit § 58 Abs. 2 Satz 1 GO NRW ist über die in einem Ausschuss gefassten 

Beschlüsse eine Niederschrift aufzunehmen. Die Niederschrift ist vom Ausschussvor-

sitzenden und einem vom Ausschuss zu bestellenden Schriftführer zu unterzeichnen. 

Wie es in der Vergangenheit praktiziert wurde, sollen Schriftführer und stellvertretende 

Schriftführer eines Ausschusses für die Dauer der Wahlperiode bestellt werden.  

 

Beratungsverlauf: 

./. 

 

Beschluss: 

Für die Dauer der Wahlperiode 2020/2025 werden Herr Reinhard Karner zum Schrift-

führer und Frau Elisabeth Mevißen zur stellvertretenden Schriftführerin des Ausschus-

ses für Planung, Verkehr und Grundstücksangelegenheiten bestellt. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Einstimmig, 0 Stimmenthaltung(en) 

 
 

 

2) Einführung und Verpflichtung der Sachkundigen Bürger 58-2020/2025 

  

Sachverhalt: 

Gemäß § 67 Absatz 3 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 

in Verbindung mit § 58 Absatz 3 GO NRW werden die Sachkundigen Bürger vom Aus-

schussvorsitzenden eingeführt und in feierlicher Form zur gesetzmäßigen und gewis-

senhaften Wahrnehmung ihrer Aufgaben verpflichtet.  

 

Die Verpflichtungserklärung hat folgenden Wortlaut:  

 

„Ich verpflichte mich, meine Aufgaben als Sachkundiger Bürger der Gemeinde Nieder-

krüchten nach bestem Wissen und Können wahrzunehmen, das Grundgesetz, die Ver-

fassung des Landes und die Gesetze zu beachten und meine Pflichten zum Wohle der 
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Gemeinde zu erfüllen.“ 

 

Im Rahmen der Einführung und Verpflichtung der Sachkundigen Bürger wird die Ver-

pflichtungserklärung vom Ausschussvorsitzenden verlesen. Die neu verpflichteten Per-

sonen werden sodann gebeten, die Verpflichtungserklärung zu unterschreiben. 

 

Beratungsverlauf: 

Ausschussvorsitzender Coenen führt die sachkundigen Bürger Bormann, Classen,  

Marcus Coenen, Küskens, Peters, Prinz, Reuter, Schmitz, Seeboth und Tillmann ein 

und verpflichtet sie feierlich zur gesetzmäßigen und gewissenhaften Wahrnehmung 

ihrer Aufgaben. 

 
 

 

3) Wohnungsbau-Potenzialflächen zur Binnenverdichtung 51-2020/2025 

  

Sachverhalt: 

Mit Schreiben vom 02. April 2020 beantragt die CDU-Ratsfraktion, die Verwaltung zu 

beauftragen, nach dem Grundsatz „Innenentwicklung vor Außenentwicklung“ in den 

Ortslagen Potenziale für eine Binnenverdichtung mit Wohnbauflächen zu ermitteln. Der 

Antrag ist in der Sitzung des Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschusses am 15. 

Juni 2020 beraten worden. Im Rahmen der Aussprache ist der Verwaltung aufgetragen 

worden, in der nächsten Ausschusssitzung die öffentlichen Baupotenziale zur weiteren 

Beratung vorzulegen. 

 

Beratungsverlauf: 

Herr Hinsen erläutert mittels einer Präsentation die Binnenpotentialflächen, die sich im 

Gemeindeeigentum befinden. Er geht auf die Örtlichkeiten ein und gibt Anmerkungen 

zu den jeweiligen Flächen.  

Ausschussmitglied Wahlenberg erläutert den Antrag der CDU-Ratsfraktion, wonach der 

Grundsatz Innenentwicklung vor Außenentwicklung gelte. Er hebt die Vorbildfunktion 

der Gemeinde bei der Baulandbereitstellung hervor und verweist auf den ermittelten 

Wohnungsbedarf nach dem Masterplan Wohnen. 

Herr Hinsen berichtet, dass die Verwaltung sich um die Vermarktung der zur Verfügung 

stehenden Grundstücke bemühen werde. Ferner werde sie Überlegungen anstellen, 

vorhandene Baulücken konzeptionell zu entwickeln. Die Verwaltung werde dem Aus-

schuss über die Ergebnisse weiter berichten. 
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Kenntnisnahme: 

Der Ausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis. 

 

 

Anlage(n): 

1. Binnenpotenzialflächen im Gemeindeeigentum  

 

 

4) Auswirkungen und Effekte der Entwicklung des "Energie- und Ge-

werbeparks Elmpt" für umliegende niederländische und deutsche 

Gemeinden 

53-2020/2025 

  

Sachverhalt: 

Die Gemeinde Niederkrüchten entwickelt derzeit die Folgenutzung der ehemaligen 

britischen Militärfläche der Javelin Barracks in Niederkrüchten-Elmpt. Kernstück der 

Entwicklung ist die Planung eines ca. 150 ha großen Gewerbe- und Industriegebietes. 

Für die Umsetzung der gewerblich-industriellen Nutzung hat die Gemeinde 

Niederkrüchten gemeinsam mit dem Kreis Viersen und der 

Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH die Entwick-

lungsgesellschaft „Energie- und Gewerbepark Elmpt“ mbH (EGE) gegründet. 

Der Regionalplan Düsseldorf weist für diese Fläche zwei Ziele aus. Zum einen ist der 

Standort für flächenintensive Vorhaben und emittierende Gewerbe- und Industrie-

betriebe vorgesehen. Zum anderen ist die Fläche als überregional bedeutsamer 

Standort für eine gewerbliche und industrielle Entwicklung dargestellt. Aufgrund ihrer 

besonderen Standortbedingungen ist sie von besonderer Bedeutung für die 

wirtschaftliche Entwicklung der angrenzenden Teilräume. In den Zielen enthalten ist die 

Möglichkeit, ein kleinteiliges Gewerbegebiet für den lokalen Bedarf von bis zu 20 ha 

Größe auszuweisen. 

Die Entwicklung eines Gewerbe- und Industriegebietes dieser Größe mit einem 

direkten Autobahnanschluss wird Effekte in die Region hinein entfalten. Durch die 

unmittelbare Lage an der deutsch-niederländischen Grenze hat diese Entwicklung 

zudem grenzüberschreitende Bedeutung. Laut verschiedener Prognosen sind auf der 

Liegenschaft zukünftig mehrere tausend neue Arbeitsplätze möglich. Insbesondere die 

Realisierung dieser Arbeitsplätze hat Auswirkungen auf die demographischen und 

städtebaulichen Entwicklungen in der Region. Die Themen Wohnen, Gewerbeflächen, 

Arbeitskräftepotenzial und Mobilität sind exemplarische Schwerpunkte, die es zu 

betrachten gilt. Die entstehenden Bedarfe werden nicht alleine in der Gemeinde 

Niederkrüchten gedeckt werden können, sondern auch Nachfragepotenziale für die 
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Nachbargemeinden bieten.  

Vor diesem Hintergrund haben sich die möglichen Projektpartner Gemeente 

Roerdalen, Gemeente Roermond, Gemeente Beesel, Gemeinde Brüggen, Gemeinde 

Schwalmtal, Stadt Wegberg, Stadt Wassenberg, Kreis Viersen und Provinz Limburg 

unter Federführung der Gemeinde Niederkrüchten zusammengefunden.  

Ziel eines gemeinsamen Projektes soll es sein, im Wege einer Studie die 

Auswirkungen der gewerblich-industriellen Entwicklung des ehemaligen 

Militärflugplatzes in Elmpt auf verschiedene städtebauliche, soziodemographische und 

verkehrspolitische Themenfelder zu untersuchen. Gemeinsam wurden folgende 

Handlungsfelder erarbeitet: 

- Wohnbauflächen: Die Schaffung der nicht unerheblichen Anzahl von Arbeitsplätzen 

führt zu einem Wohnflächenbedarf in den Gemeinden der Grenzregion. Die Ermitt-

lung der anfallenden Bedarfe dient den städtebaulichen Planungen in den Gemein-

den im Hinblick auf Wohnbauflächen und Infrastruktureinrichtungen.  

- Gewerbeflächen: Die Gewerbeflächenverfügbarkeit und die Prognose des künftigen 

Gewerbeflächenverbrauches sollen analysiert werden, um die Ausstattung und Be-

darfe des Untersuchungsraumes nach Gewerbeflächen vor dem Hintergrund der 

Entwicklung in Elmpt beurteilen zu können. Die geplanten großflächigen Ansiedlun-

gen führen möglicherweise auch zu externen Ansiedlungseffekten, z. B. durch Zu-

liefer- oder Dienstleistungsbetriebe in den Nachbargemeinden. 

- Arbeitskräfte: Die Entwicklung des Gewerbe- und Industrieparks bietet der Region 

eine Perspektive in der Schaffung von Arbeitsplätzen. Dadurch könnte möglicher-

weise die Auspendlerquote aus der Region verringert und mithin Pendlerströme 

vermieden werden. Demgegenüber stehen Tendenzen eines Arbeitskräftemangels, 

insbesondere eines Fachkräftemangels auf der niederländischen und der deut-

schen Seite der Region. Das Arbeitskräft-epotenzial und die Pendlerströme sind 

daher zu untersuchen. 

- Mobilität: Durch die Entwicklung des großflächigen Gewerbe- und Industrieparks 

entstehen neue Pendlerströme und neue Wegehäufigkeiten. Im Rahmen des Pro-

jektes sollen Lösungsansätze zum Thema Mobilität erarbeitet werden. Die Studie 

soll das Thema regionale Vernetzung in den Fokus nehmen und dabei die Bereiche 

Öffentlicher Nahverkehr und Individualverkehr unter besonderer Berücksichtigung 

der Nahmobilität betrachten. 

 

Die Studie soll über das Förderprogramm „People-to-People“ bei der euregio rhein-

maas-nord unterstützt werden. Mit dem Förderprogramm „People-to-People“ gibt es 
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eine einfache und unbürokratische Möglichkeit, deutsch-niederländische Projekte mit 

europäischen Mitteln zu subventionieren. Die Kosten, die für die grenzüberschreitende 

Zusammenarbeit entstehen, können mit maximal 25.000,00 € gefördert werden. Um 

diese Förderung zu erhalten, müssen in einem Projekt mindestens ein deutscher sowie 

ein niederländischer Partner zusammenarbeiten und mit dem Projekt einen deutlichen 

grenzüberschreitenden Mehrwert erzielen. Neben Projekten, die verschiedene gemein-

same Aktivitäten von deutschen und niederländischen Bürgern bündeln, kommen u. a. 

auch Studien für die „People-to-People“-Förderung in Frage.  

 

Die Kosten der Studie sollen einen Maximalbetrag von 50.000,00 €, der einer Verdopp-

lung der Fördersumme entspricht, nicht übersteigen. Die weiteren Kosten in Höhe von 

25.000,00 € sollen durch die Projektpartner zu gleichen Anteilen getragen werden. Bei 

zehn Teilnehmern läge der Anteil pro Projektpartner mithin bei 2.500,00 €. Als so ge-

nannter „Lead-Partner“ würde die Gemeinde Niederkrüchten für die Kosten der Studie 

in Vorleistung treten. Eine grundsätzliche Abstimmung zur Fördermöglichkeit ist mit der 

euregio rhein-maas-nord bereits erfolgt. 

 

Beratungsverlauf: 

Ausschussmitglied Wahlenberg unterstützt den Verwaltungsvorschlag. Er verweist auf 

den bestehenden Austausch seiner Fraktion mit den niederländischen Nachbarn, die 

an den Auswirkungen des "Energie- und Gewerbeparks Elmpt" Interesse zeigen. Die 

Auswirkungen der Themenfelder Wohnen, Verkehr und Arbeitsmarkt sollten untersucht 

werden. 

 

Ausschussmitglied Siegers erkundigt sich nach der Prozessdauer der Studie. Herr Hin-

sen verweist auf die bereits seit geraumer Zeit stattfindenden Gespräche mit den 

Nachbarkommunen. Eine grundsätzliche Bereitschaft, die Studie zu beauftragen, sei 

gegeben. Mit einem Abschluss sei jedoch nicht in 2021 zu rechnen, da zunächst ein 

Förderantrag gestellt und beschieden werden müsse. Anschließend müsse noch ein 

fachkundiges Büro ausgesucht werden. 

 

Ausschussmitglied Seeboth hebt hervor, dass nach seiner Auffassung eine breiter an-

gelegte Studie auch gegenüber der Bezirksregierung überregionalen Anklang finden 

könne. 

 

Ausschussmitglied Tillmann begrüßt die Studie, gibt aber zu bedenken, dass nach der 

Vorlage von 10 Partnern ausgegangen werde. Unter Hinweis auf die Kosten verweist er 

auf die Möglichkeit, dass sich nicht alle Partner beteiligen. Er habe die Erwartung, dass 
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die Studie im kommenden Jahr abgeschlossen werde. Ferner regt er zusätzlich eine 

Analyse der Auswirkungen des gewerblichen Verkehrs an, da dies auch Konsequenzen 

über die Gemeinde Niederkrüchten hinaus habe. 

 

Auf Nachfrage des Ausschussvorsitzenden Coenen nach einer unterschiedlichen Ge-

wichtung der Themenschwerpunkte seitens der beteiligten Städte und Gemeinden er-

läutert Herr Hinsen, dass es ein einheitliches Leistungsverzeichnis geben werde und 

dass ein vorabgestimmter Entwurf den finanziellen Rahmen setze. Es sei jedoch jeder 

Kommune freigestellt, auf Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse eigene Untersu-

chungen zu beauftragen. 

 

Ausschussvorsitzender Coenen schlägt vor, den Beschlussvorschlag der Verwaltung 

dahingehend abzuändern, dass der maximale Eigenanteil der Gemeinde Niederkrüch-

ten 5.000,00 € betragen darf. 

 

Über diesen geänderten Beschlussvorschlag wird sodann abgestimmt.  

 

Beschlussvorschlag: 

Die Verwaltung wird beauftragt, vorbehaltlich zur Verfügung stehender Haushaltsmittel 

eine Studie zu den Auswirkungen und Effekten der Entwicklung des "Energie- und Ge-

werbeparks Elmpt" für umliegende niederländische und deutsche Gemeinden erstellen 

zu lassen. Die Erstellung der Studie erfolgt unter dem weiteren Vorbehalt der Förde-

rung in Höhe von 25.000,00 € im Rahmen eines „People-to-People“-Projektes bei der 

euregio rhein-maas-nord und der Beteiligung mehrerer Projektpartner mit einem maxi-

malen Eigenanteil der Gemeinde Niederkrüchten von 5.000,00 €. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Einstimmig, 0 Stimmenthaltung(en) 

 
 

 

5) Beschluss über die Auslegung des Bebauungsplanes Nie-79 "Pan-

nenmühle" 

64-2020/2025 

  

Sachverhalt: 

Der Rat der Gemeinde Niederkrüchten hat in seiner Sitzung am 22. November 2016 

den Beschluss zur Einleitung des Verfahrens zur Erstellung des Bebauungsplanes Nie-

79 „Pannenmühle“ gefasst. Neben der Kostenermittlung sowie der Abstimmungen mit 

der Erbengemeinschaft van Oost als Antragstellerin und Grundstückseigentümerin, hat 
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insbesondere die Betrachtung der Entwässerungssituation im Bereich Pannenmüh-

le/Erkelenzer Straße geraume Zeit in Anspruch genommen. Auf einen diesbezüglichen 

Antrag der CDU-Ratsfraktion vom 08. Mai 2018 wird ergänzend hingewiesen. Neben 

der Umlegung des baugebietsquerenden Grabens ist eine ergänzende Retentionsmög-

lichkeit am Varbrooker Kirchweg außerhalb des Plangebietes notwendig. Mit der Er-

bengemeinschaft wurde ein Tauschvertrag abgeschlossen, damit die Fläche des künf-

tigen Grabens und der Retentionsfläche in das Eigentum der Gemeinde gelangen. Die 

jetzigen Grabenflächen sollen von der Gemeinde in das Eigentum der Erbengemein-

schaft übergehen.  

Aufgrund der gesetzgeberischen Fristenregelung des § 13b Baugesetzbuch (Einbezie-

hung von Außenbereichsflächen in das beschleunigte Verfahren) war ein formaler Auf-

stellungsbeschluss bis 31. Dezember 2019 notwendig. Diesen Beschluss hat der Pla-

nungs-, Verkehrs- und Umweltausschuss am 18. November 2019 gefasst.  

Grundvoraussetzung, damit mit dem Bebauungsplanverfahren begonnen werden konn-

te, war jedoch die Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis zum Ausbau des künfti-

gen Gewässers (Umlegung des Ryther Grabens). Diese Erlaubnis wurde durch den 

Kreis Viersen am 24. Juni 2020 erteilt. Im Anschluss daran wurde mit der Erstellung der 

Bebauungsplanunterlagen begonnen. 

Ziel des Bebauungsplanes ist die Deckung des Wohnungsbedarfes. Der Ortsteil Nie-

derkrüchten ist als eines der Siedlungsschwerpunkte der Gemeinde Niederkrüchten 

hierfür besonders geeignet. Durch die angestrebte Bebauungsmöglichkeit an der Stra-

ße Pannenmühle wird eine Komplettierung der straßenseitigen Bebauung am Ortsrand 

erreicht. Da die Infrastruktur bereits vorhanden ist, werden zudem Ressourcen ge-

schont. 

 

Der Bebauungsplan soll im beschleunigten Verfahren gemäß § 13b Baugesetzbuch 

(BauGB) aufgestellt werden. 

 

Beratungsverlauf: 

Ausschussvorsitzender Coenen führt in den Tagesordnungspunkt ein. Eine weitere 

Aussprache erfolgt nicht. 

 

Beschluss: 

Der Bebauungsplan Nie-79 „Pannenmühle“ wird gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 des 

Baugesetzbuches in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 

(BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 08. August 2020 

(BGBl. I S. 1728), öffentlich ausgelegt und die Stellungnahmen der Behörden und 

sonstigen Träger öffentlicher Belange werden eingeholt. 
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Abstimmungsergebnis: 

Einstimmig, 0 Stimmenthaltung(en) 

 
 

Anlage(n): 

1. Entwurf des Bebauungsplanes  

2. Entwurf der Begründung  

3. Artenschutzvorprüfung  

4. Schallgutachten  

5. Geotechnische Stellungnahme  

 

 

6) Aufnahme von Vereinbarungen zum Natur- und Klimaschutz in 

neue Pachtverträge 

61-2020/2025 

  

Sachverhalt: 

Mit Schreiben vom 27. Juli 2020 hat die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen beantragt, 

neu abzuschließende Pachtverträge um Vereinbarungen zum Natur- und Klimaschutz 

zu erweitern. Der Antrag ist der Sitzungsvorlage als Anlage beigefügt. 

 

Mit einem Pachtvertrag hinsichtlich kommunaler Flächen gibt die Gemeinde Nieder-

krüchten ihr Landeigentum in die Obhut der Pächter/innen. Dabei vereinbaren die Ge-

meinde als Verpächterin und die Pächter wechselseitige Rechte und Pflichten sowie 

Rahmenbedingungen für die Ausübung der Bewirtschaftung. 

 

Zurzeit hat die Gemeinde Niederkrüchten eine Gesamtfläche von etwa 7,4 ha als 

Ackerland an acht Landwirte verpachtet. Die diesbezüglichen Pachtverträge haben 

noch eine Mindestlaufzeit bis zum 31. Oktober 2023. Eine Kündigung zu diesem Zeit-

punkt ist schriftlich mindestens sechs Monate vorab dem Pächter mitzuteilen. 

 

Durch das Projekt „Fairpachten“ der NABU-Stiftung „Nationales Naturerbe“ und dem 

zur Verfügung gestellten landwirtschaftlichen Musterpachtvertrag werden Handlungs-

strategien zu naturschutzrelevanten Einflussmöglichkeiten bei Landpachtverträgen auf-

gezeigt. So werden in § 9 des Mustervertrags folgende Vereinbarungen zur Bewirt-

schaftungsweise aufgeführt: 

„Der Pächter verzichtet auf das Ausbringen von Klärschlamm, das Aussäen, Anpflan-

zen und Ausbringen von gentechnisch veränderten Organismen in Form von Saat- und 

Pflanzgut, das Umbrechen von Grünland, das Verfüllen von Nassstellen sowie die Ent-
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fernung von Landschaftselementen.“ 

 

Die Initiatoren des Projekts weisen jedoch auch darauf hin, dass die Realisierung der 

Übereinkünfte zur Bewirtschaftung, unter Berücksichtigung der wechselseitigen Inte-

ressen der Vertragsparteien, stark von den örtlichen Gegebenheiten abhängt. 

 

Daher bietet die NABU-Stiftung „Nationales Naturerbe“ ein kostenloses individuelles 

Beratungsangebot an. Durch die Inanspruchnahme dieses Angebots ist die Option ge-

geben, individuelle und innovative Handlungs- und Lösungsansätze zu erarbeiten, um 

Natur- und Klimaschutzbelange in zukünftige Landpachtverträge sinnvoll einfließen zu 

lassen. 

 

Beratungsverlauf: 

Ausschussmitglied Siegers führt zu dem Antrag ergänzend aus, dass die angestrebten 

Regelungen dazu beitragen könnten, die Lebensbedingungen für Insekten und Vögel 

zu verbessern. Die Flächengröße von 7,5 ha sei zwar recht klein, jedoch sollte die öf-

fentliche Hand hier als Vorreiter fungieren. Sie verweist ergänzend auf zahlreiche Akti-

vitäten der Gemeinde zu diesem Thema. 

Die Ausschussmitglieder Wahlenberg und Reuter unterstützen den Vorschlag. 

Auf Nachfrage des Ausschussmitgliedes Seeboth erläutert Frau Schrievers, dass vor 

Abschluss eines Pachtvertrages im Ausschuss beraten werden solle, welche Vorschlä-

ge des Regionalberaters aufgenommen werden sollen. 

Herr Hinsen beantwortet eine Frage des Ausschussmitgliedes Reuter zur Nutzung von 

Ackerflächen als Ersatzflächen für geplante Neubebauungen und verweist auf das be-

stehende Ökokonto der Gemeinde. 

Ausschussmitglied Küskens befürwortet den Antrag, weist jedoch darauf hin, dass die 

in der Mustervereinbarung angeführten Verbote bereits jetzt gesetzlich verboten seien. 

 

Beschlussvorschlag: 

Die Verwaltung wird beauftragt, sich durch einen Regionalberater des NABU-Projekts 

„Fairpachten“ kostenlos beraten zu lassen. Entsprechend geeignete Vereinbarungen 

zum Schutz von Natur, Klima und Artenvielfalt sind in künftige Landpachtverträge auf-

zunehmen.  
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Abstimmungsergebnis: 

Einstimmig, 0 Stimmenthaltung(en) 

 
 

Anlage(n): 

1. Antrag vom 27. Juli 2020 der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen  

 

 

7) Tempo 30 in der Gemeinde Niederkrüchten 66-2020/2025 

  

Sachverhalt: 

Mit Schreiben vom 09. Oktober 2020 beantragt die Ratsfraktion Bündnis 90/Die Grü-

nen, die Erstellung eines städtebaulichen Konzepts zur Wohnumfeldverbesserung 

durch Verkehrsberuhigung an allen Ortseingängen der Gemeinde Niederkrüchten mit 

dem Ziel, die Geschwindigkeit über eine Strecke von mindestens 300 Metern ab 

Wohnbebauungsgrenze auf 30km/h zu begrenzen. Die weitere Begründung ist dem als 

Anlage beigefügten Schreiben zu entnehmen. 

 

Vorbehaltlich des Verweisungsbeschlusses des Rates vom 24. November 2020 ist der 

Tagesordnungspunkt aufgenommen worden.  

 

Beratungsverlauf: 

Ausschussmitglied Faßbender begründet den Antrag der Ratsfraktion Bündnis 90/Die 

Grünen, wonach Vorschläge zur Tempo 30 km/h-Begrenzung bislang am Veto der 

Straßenverkehrsbehörde gescheitert seien. Eine aktuelle Studie des Bundesumweltam-

tes komme jedoch zu positiven Ergebnissen. Der Vorschlag solle daher in das gesamt-

gemeindliche Verkehrskonzept münden. 

Herr Hinsen erklärt, dass die Gemeinde sich vielfältig mit dem Themenschwerpunkt 

Verkehr befasse und der Antrag in ein Verkehrskonzept der Gemeinde einfließen solle. 

Um gemeinsame Ziele zu entwickeln, regt er die Durchführung eines Workshops an. 

Ausschussmitglied Wahlenberg befürwortet den Antrag und sieht aufgrund der punktu-

ell gestellten Anträge die Notwendigkeit eines Verkehrslenkungs- und Beruhigungskon-

zeptes.  

Ausschussmitglied Tillmann unterstützt den Vorschlag nach einem Workshop. 

 

Beschlussvorschlag: 

Die Verwaltung wird beauftragt, Maßnahmen zur Vorbereitung eines Gesamtverkehrs-



Niederschrift der 1. Sitzung des Ausschusses für Planung, Verkehr und Grundstücksangelegenheiten 14 von 14 

konzeptes einzuleiten. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Einstimmig, 3 Stimmenthaltung(en) 

 
 

Anlage(n): 

1. Schreiben der Ratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 09. Oktober 2020  

 

 

8) Mitteilungen des Ausschussvorsitzenden und des Bürgermeisters  

  

Herr Karner teilt seitens der Verwaltung folgende Befreiungen nach dem BauGB mit:  

Florianstr. 6, Ursulastr. 6 und Ursulastr. 10: Überschreitung der überbaubaren Fläche 

durch je eine Luftwärmepumpe. 

 

 

 

 

Der Ausschussvorsitzende schließt die Sitzung. 
 

 

 

 

 

gez. Coenen  gez. Karner 

Ausschussvorsitzender Schriftführer 
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Gemeinde Niederkrüchten Niederkrüchten, den 18.11.2020 
Der Bürgermeister 
Zentrale Dienste 
Aktenzeichen: 10 24 07 
 

Vorlagen-Nr.  55-2020/2025 

Sachbearbeiter: Ursula Gilleßen 

öffentlich 

 

Beratungsweg 

Ausschuss für Planung, Verkehr und Grundstücksangelegen-
heiten 

30.11.2020  

 

 

Bestellung eines Schriftführers sowie eines stellvertretenden Schriftführers 

 

Sachverhalt: 

Gemäß § 52 Abs. 1 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in Verbin-

dung mit § 58 Abs. 2 Satz 1 GO NRW ist über die in einem Ausschuss gefassten Beschlüsse 

eine Niederschrift aufzunehmen. Die Niederschrift ist vom Ausschussvorsitzenden und einem 

vom Ausschuss zu bestellenden Schriftführer zu unterzeichnen. Wie es in der Vergangenheit 

praktiziert wurde, sollen Schriftführer und stellvertretende Schriftführer eines Ausschusses für 

die Dauer der Wahlperiode bestellt werden.  

 

Beschlussvorschlag: 

Für die Dauer der Wahlperiode 2020/2025 werden Herr Reinhard Karner zum Schriftführer und 

Frau Elisabeth Mevißen zur stellvertretenden Schriftführerin des Ausschusses für Planung, Ver-

kehr und Grundstücksangelegenheiten bestellt. 
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gez. Wassong 

Finanzielle Auswirkungen: Ja ☐ Nein ☒ 

Es stehen Mittel zur Verfügung: Ja ☐ Nein ☐ 

PSP-Element bzw. Kostenstelle/ Sachkonto:                                    / 

Kosten der Maßnahme in Euro  

Folgekosten in Euro  

Erläuterungen:  

Rechtsgrundlage: 
gesetzliche 
Grundlage 

☐ 
vertragliche 

Verpflichtung 
☐ 

Freiwillige Selbstver-
waltungs-

angelegenheit 
☐ 
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Gemeinde Niederkrüchten Niederkrüchten, den 18.11.2020 
Der Bürgermeister 
Zentrale Dienste 
Aktenzeichen: 10 24 04 
 

Vorlagen-Nr.  58-2020/2025 

Sachbearbeiter: Ursula Gilleßen 

öffentlich 

 

Beratungsweg 

Ausschuss für Planung, Verkehr und Grundstücksangelegen-
heiten 

30.11.2020  

 

 

Einführung und Verpflichtung der Sachkundigen Bürger 

 

Sachverhalt: 

Gemäß § 67 Absatz 3 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in Ver-

bindung mit § 58 Absatz 3 GO NRW werden die Sachkundigen Bürger vom Ausschussvorsit-

zenden eingeführt und in feierlicher Form zur gesetzmäßigen und gewissenhaften Wahrneh-

mung ihrer Aufgaben verpflichtet.  

 

Die Verpflichtungserklärung hat folgenden Wortlaut:  

 

„Ich verpflichte mich, meine Aufgaben als Sachkundiger Bürger der Gemeinde Niederkrüchten 

nach bestem Wissen und Können wahrzunehmen, das Grundgesetz, die Verfassung des Lan-

des und die Gesetze zu beachten und meine Pflichten zum Wohle der Gemeinde zu erfüllen.“ 

 

Im Rahmen der Einführung und Verpflichtung der Sachkundigen Bürger wird die Verpflich-

tungserklärung vom Ausschussvorsitzenden verlesen. Die neu verpflichteten Personen werden 

sodann gebeten, die Verpflichtungserklärung zu unterschreiben. 
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gez. Wassong 

Finanzielle Auswirkungen: Ja ☐ Nein ☒ 

Es stehen Mittel zur Verfügung: Ja ☐ Nein ☐ 

PSP-Element bzw. Kostenstelle/ Sachkonto:                                    / 

Kosten der Maßnahme in Euro  

Folgekosten in Euro  

Erläuterungen:  

Rechtsgrundlage: 
gesetzliche 
Grundlage 

☐ 
vertragliche 

Verpflichtung 
☐ 

Freiwillige Selbstver-
waltungs-

angelegenheit 
☐ 
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Gemeinde Niederkrüchten Niederkrüchten, den 17.11.2020 
Der Bürgermeister 
Planen und Umwelt 
Aktenzeichen: 61 10 01 
 

Vorlagen-Nr.  51-2020/2025 

Sachbearbeiter: Tobias Hinsen 

öffentlich 

 

Beratungsweg 

Ausschuss für Planung, Verkehr und Grundstücksangelegen-
heiten 

30.11.2020  

 

 

Wohnungsbau-Potenzialflächen zur Binnenverdichtung 

 

Sachverhalt: 

Mit Schreiben vom 02. April 2020 beantragt die CDU-Ratsfraktion, die Verwaltung zu beauftra-

gen, nach dem Grundsatz „Innenentwicklung vor Außenentwicklung“ in den Ortslagen Potenzia-

le für eine Binnenverdichtung mit Wohnbauflächen zu ermitteln. Der Antrag ist in der Sitzung 

des Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschusses am 15. Juni 2020 beraten worden. Im Rah-

men der Aussprache ist der Verwaltung aufgetragen worden, in der nächsten Ausschusssitzung 

die öffentlichen Baupotenziale zur weiteren Beratung vorzulegen. Die Verwaltung wird die öf-

fentlichen Baupotenziale in der Sitzung vorstellen. Über den weiteren Umgang mit diesen Po-

tenzialen ist in der Sitzung zu beraten. 

 
 

 

 

 

 

gez. Wassong 

Finanzielle Auswirkungen: Ja ☐ Nein ☒ 

Es stehen Mittel zur Verfügung: Ja ☐ Nein ☐ 

PSP-Element bzw. Kostenstelle/ Sachkonto:                                    / 

Kosten der Maßnahme in Euro  

Folgekosten in Euro  

Erläuterungen:  

Rechtsgrundlage: 
gesetzliche 
Grundlage 

☐ 
vertragliche 

Verpflichtung 
☐ 

Freiwillige Selbstver-
waltungs-

angelegenheit 
☒ 
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Binnenpotenzialflächen im Gemeindeeigentum
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Binnenpotenzialflächen im Gemeindeeigentum



Gemeinde Niederkrüchten | Laurentiusstraße 19 | 41372 Niederkrüchten | www.niederkrüchten.de

Nr. 4-10: Elmpt, Heineland

30.11.2020

5

Binnenpotenzialflächen im Gemeindeeigentum



Gemeinde Niederkrüchten | Laurentiusstraße 19 | 41372 Niederkrüchten | www.niederkrüchten.de

Nr. 13: Heyen, Am Ertekamp
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Binnenpotenzialflächen im Gemeindeeigentum



Gemeinde Niederkrüchten | Laurentiusstraße 19 | 41372 Niederkrüchten | www.niederkrüchten.de

Nr. 15-18: Niederkrüchten, 
Dr.-Lindemann-Str., Ulmenstr., Stadionstr.

30.11.2020

7

Binnenpotenzialflächen im Gemeindeeigentum



Gemeinde Niederkrüchten | Laurentiusstraße 19 | 41372 Niederkrüchten | www.niederkrüchten.de

Nr. 19: Oberkrüchten, An der Meer
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Binnenpotenzialflächen im Gemeindeeigentum



Gemeinde Niederkrüchten | Laurentiusstraße 19 | 41372 Niederkrüchten | www.niederkrüchten.de

Nr. 20: Overhetfeld, Dilborner Straße

30.11.2020

9

Binnenpotenzialflächen im Gemeindeeigentum



Gemeinde Niederkrüchten | Laurentiusstraße 19 | 41372 Niederkrüchten | www.niederkrüchten.de

Nr. 21: Silverbeek, Steinstraße

30.11.2020

10

Binnenpotenzialflächen im Gemeindeeigentum
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Gemeinde Niederkrüchten Niederkrüchten, den 17.11.2020 
Der Bürgermeister 
Planen und Umwelt 
Aktenzeichen: 61 14 30 
 

Vorlagen-Nr.  53-2020/2025 

Sachbearbeiter: Tobias Hinsen 

öffentlich 

 

Beratungsweg 

Ausschuss für Planung, Verkehr und Grundstücksangelegen-
heiten 

30.11.2020  

 

 

Auswirkungen und Effekte der Entwicklung des "Energie- und Gewerbeparks Elmpt" für 

umliegende niederländische und deutsche Gemeinden 

 

Sachverhalt: 

Die Gemeinde Niederkrüchten entwickelt derzeit die Folgenutzung der ehemaligen britischen 

Militärfläche der Javelin Barracks in Niederkrüchten-Elmpt. Kernstück der Entwicklung ist die 

Planung eines ca. 150 ha großen Gewerbe- und Industriegebietes. Für die Umsetzung der 

gewerblich-industriellen Nutzung hat die Gemeinde Niederkrüchten gemeinsam mit dem Kreis 

Viersen und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH die Entwick-

lungsgesellschaft „Energie- und Gewerbepark Elmpt“ mbH (EGE) gegründet. 

Der Regionalplan Düsseldorf weist für diese Fläche zwei Ziele aus. Zum einen ist der Standort 

für flächenintensive Vorhaben und emittierende Gewerbe- und Industriebetriebe vorgesehen. 

Zum anderen ist die Fläche als überregional bedeutsamer Standort für eine gewerbliche und 

industrielle Entwicklung dargestellt. Aufgrund ihrer besonderen Standortbedingungen ist sie von 

besonderer Bedeutung für die wirtschaftliche Entwicklung der angrenzenden Teilräume. In den 

Zielen enthalten ist die Möglichkeit, ein kleinteiliges Gewerbegebiet für den lokalen Bedarf von 

bis zu 20 ha Größe auszuweisen. 

Die Entwicklung eines Gewerbe- und Industriegebietes dieser Größe mit einem direkten Auto-

bahnanschluss wird Effekte in die Region hinein entfalten. Durch die unmittelbare Lage an der 

deutsch-niederländischen Grenze hat diese Entwicklung zudem grenzüberschreitende Be-

deutung. Laut verschiedener Prognosen sind auf der Liegenschaft zukünftig mehrere tausend 



 

Verwaltungsvorlage neu 53-2020/2025   Seite 2 von 3 

neue Arbeitsplätze möglich. Insbesondere die Realisierung dieser Arbeitsplätze hat Auswir-

kungen auf die demographischen und städtebaulichen Entwicklungen in der Region. Die 

Themen Wohnen, Gewerbeflächen, Arbeitskräftepotenzial und Mobilität sind exemplarische 

Schwerpunkte, die es zu betrachten gilt. Die entstehenden Bedarfe werden nicht alleine in der 

Gemeinde Niederkrüchten gedeckt werden können, sondern auch Nachfragepotenziale für die 

Nachbargemeinden bieten.  

Vor diesem Hintergrund haben sich die möglichen Projektpartner Gemeente Roerdalen, 

Gemeente Roermond, Gemeente Beesel, Gemeinde Brüggen, Gemeinde Schwalmtal, Stadt 

Wegberg, Stadt Wassenberg, Kreis Viersen und Provinz Limburg unter Federführung der 

Gemeinde Niederkrüchten zusammengefunden.  

Ziel eines gemeinsamen Projektes soll es sein, im Wege einer Studie die Auswirkungen der 

gewerblich-industriellen Entwicklung des ehemaligen Militärflugplatzes in Elmpt auf verschie-

dene städtebauliche, soziodemographische und verkehrspolitische Themenfelder zu 

untersuchen. Gemeinsam wurden folgende Handlungsfelder erarbeitet: 

- Wohnbauflächen: Die Schaffung der nicht unerheblichen Anzahl von Arbeitsplätzen führt zu 

einem Wohnflächenbedarf in den Gemeinden der Grenzregion. Die Ermittlung der anfallen-

den Bedarfe dient den städtebaulichen Planungen in den Gemeinden im Hinblick auf Wohn-

bauflächen und Infrastruktureinrichtungen.  

- Gewerbeflächen: Die Gewerbeflächenverfügbarkeit und die Prognose des künftigen Gewer-

beflächenverbrauches sollen analysiert werden, um die Ausstattung und Bedarfe des Unter-

suchungsraumes nach Gewerbeflächen vor dem Hintergrund der Entwicklung in Elmpt beur-

teilen zu können. Die geplanten großflächigen Ansiedlungen führen möglicherweise auch zu 

externen Ansiedlungseffekten, z. B. durch Zuliefer- oder Dienstleistungsbetriebe in den 

Nachbargemeinden. 

- Arbeitskräfte: Die Entwicklung des Gewerbe- und Industrieparks bietet der Region eine Per-

spektive in der Schaffung von Arbeitsplätzen. Dadurch könnte möglicherweise die Auspend-

lerquote aus der Region verringert und mithin Pendlerströme vermieden werden. Demge-

genüber stehen Tendenzen eines Arbeitskräftemangels, insbesondere eines Fachkräfte-

mangels auf der niederländischen und der deutschen Seite der Region. Das Arbeitskräft-

epotenzial und die Pendlerströme sind daher zu untersuchen. 

- Mobilität: Durch die Entwicklung des großflächigen Gewerbe- und Industrieparks entstehen 

neue Pendlerströme und neue Wegehäufigkeiten. Im Rahmen des Projektes sollen Lö-

sungsansätze zum Thema Mobilität erarbeitet werden. Die Studie soll das Thema regionale 

Vernetzung in den Fokus nehmen und dabei die Bereiche Öffentlicher Nahverkehr und Indi-

vidualverkehr unter besonderer Berücksichtigung der Nahmobilität betrachten. 
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Die Studie soll über das Förderprogramm „People-to-People“ bei der euregio rhein-maas-nord 

unterstützt werden. Mit dem Förderprogramm „People-to-People“ gibt es eine einfache und un-

bürokratische Möglichkeit, deutsch-niederländische Projekte mit europäischen Mitteln zu sub-

ventionieren. Die Kosten, die für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit entstehen, können 

mit maximal 25.000,00 € gefördert werden. Um diese Förderung zu erhalten, müssen in einem 

Projekt mindestens ein deutscher sowie ein niederländischer Partner zusammenarbeiten und 

mit dem Projekt einen deutlichen grenzüberschreitenden Mehrwert erzielen. Neben Projekten, 

die verschiedene gemeinsame Aktivitäten von deutschen und niederländischen Bürgern bün-

deln, kommen u. a. auch Studien für die „People-to-People“-Förderung in Frage.  

 

Die Kosten der Studie sollen einen Maximalbetrag von 50.000,00 €, der einer Verdopplung der 

Fördersumme entspricht, nicht übersteigen. Die weiteren Kosten in Höhe von 25.000,00 € sol-

len durch die Projektpartner zu gleichen Anteilen getragen werden. Bei zehn Teilnehmern läge 

der Anteil pro Projektpartner mithin bei 2.500,00 €. Als so genannter „Lead-Partner“ würde die 

Gemeinde Niederkrüchten für die Kosten der Studie in Vorleistung treten. Eine grundsätzliche 

Abstimmung zur Fördermöglichkeit ist mit der euregio rhein-maas-nord bereits erfolgt. 

 

Beschlussvorschlag: 

Die Verwaltung wird beauftragt vorbehaltlich zur Verfügung stehender Haushaltsmittel, eine 

Studie zu den Auswirkungen und Effekten der Entwicklung des "Energie- und Gewerbeparks 

Elmpt" für umliegende niederländische und deutsche Gemeinden erstellen zu lassen. Die Er-

stellung der Studie erfolgt unter dem weiteren Vorbehalt der Förderung in Höhe von 25.000,00 

€ im Rahmen eines „People-to-People“-Projektes bei der euregio rhein-maas-nord und der Be-

teiligung der zehn Projektpartner mit einem jeweiligen Eigenanteil von 2.500,00 €. 

 
 

 

 

 

 

gez. Wassong 

Finanzielle Auswirkungen: Ja ☒ Nein ☐ 

Es stehen Mittel zur Verfügung: Ja ☒ Nein ☐ 

PSP-Element bzw. Kostenstelle/ Sachkon-
to: 

1.100.09.01.01/52910000 (Ausgabe) 
1.100.09.01.01/44870000 (Kostenerstattung) 

Kosten der Maßnahme in Euro 50.000,00 € (Ausgabe) 
47.500,00 € (Kostenerstattung) 

Folgekosten in Euro  

Erläuterungen: vorbehaltlich zur Verfügung stehender Haus-
haltsmittel im Jahr 2021 

Rechtsgrundlage: 
gesetzliche 
Grundlage 

☐ 
vertragliche 

Verpflichtung 
☐ 

Freiwillige Selbstver-
waltungs-

angelegenheit 
☒ 
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Gemeinde Niederkrüchten Niederkrüchten, den 18.11.2020 
Der Bürgermeister 
Planen und Umwelt 
Aktenzeichen: 61 26 08 / 79 
 

Vorlagen-Nr.  64-2020/2025 

Sachbearbeiter: Reinhard Karner 

öffentlich 

 

Beratungsweg 

Ausschuss für Planung, Verkehr und Grundstücksangelegen-
heiten 

30.11.2020  

 

 

Beschluss über die Auslegung des Bebauungsplanes Nie-79 "Pannenmühle" 

 

Sachverhalt: 

Der Rat der Gemeinde Niederkrüchten hat in seiner Sitzung am 22. November 2016 den Be-

schluss zur Einleitung des Verfahrens zur Erstellung des Bebauungsplanes Nie-79 „Pannen-

mühle“ gefasst. Neben der Kostenermittlung sowie der Abstimmungen mit der Erbengemein-

schaft van Oost als Antragstellerin und Grundstückseigentümerin, hat insbesondere die Be-

trachtung der Entwässerungssituation im Bereich Pannenmühle/Erkelenzer Straße geraume 

Zeit in Anspruch genommen. Auf einen diesbezüglichen Antrag der CDU-Ratsfraktion vom 08. 

Mai 2018 wird ergänzend hingewiesen. Neben der Umlegung des baugebietsquerenden Gra-

bens ist eine ergänzende Retentionsmöglichkeit am Varbrooker Kirchweg außerhalb des Plan-

gebietes notwendig. Mit der Erbengemeinschaft wurde ein Tauschvertrag abgeschlossen, damit 

die Fläche des künftigen Grabens und der Retentionsfläche in das Eigentum der Gemeinde 

gelangen. Die jetzigen Grabenflächen sollen von der Gemeinde in das Eigentum der Erbenge-

meinschaft übergehen.  

Aufgrund der gesetzgeberischen Fristenregelung des § 13b Baugesetzbuch (Einbeziehung von 

Außenbereichsflächen in das beschleunigte Verfahren) war ein formaler Aufstellungsbeschluss 

bis 31. Dezember 2019 notwendig. Diesen Beschluss hat der Planungs-, Verkehrs- und Um-

weltausschuss am 18. November 2019 gefasst.  

Grundvoraussetzung, damit mit dem Bebauungsplanverfahren begonnen werden konnte, war 

jedoch die Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis zum Ausbau des künftigen Gewässers 

(Umlegung des Ryther Grabens). Diese Erlaubnis wurde durch den Kreis Viersen am 24. Juni 
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2020 erteilt. Im Anschluss daran wurde mit der Erstellung der Bebauungsplanunterlagen be-

gonnen. 

Ziel des Bebauungsplanes ist die Deckung des Wohnungsbedarfes. Der Ortsteil Niederkrüchten 

ist als eines der Siedlungsschwerpunkte der Gemeinde Niederkrüchten hierfür besonders ge-

eignet. Durch die angestrebte Bebauungsmöglichkeit an der Straße Pannenmühle wird eine 

Komplettierung der straßenseitigen Bebauung am Ortsrand erreicht. Da die Infrastruktur bereits 

vorhanden ist, werden zudem Ressourcen geschont. 

 

Der Bebauungsplan soll im beschleunigten Verfahren gemäß § 13b Baugesetzbuch (BauGB) 

aufgestellt werden. 

 

Beschlussvorschlag: 

Der Bebauungsplan Nie-79 „Pannenmühle“ wird gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 des Bauge-

setzbuches in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), 

zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 08. August 2020 (BGBl. I S. 1728), öffentlich 

ausgelegt und die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

werden eingeholt. 

 
 

 

 

Anlage(n): 

1. Entwurf des Bebauungsplanes 
2. Entwurf der Begründung 
3. Artenschutzvorprüfung 
4. Schallgutachten 
5. Geotechnische Stellungnahme 
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Der Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschuss stimmte am

diesem Bebauungsplan mit Begründung zu und beschloss die öffentliche

Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB.

Niederkrüchten, den

Bürgermeister

Dieser Bebauungsplan mit Begründung hat gemäß § 3 Abs. 2 BauGB nach

ortsüblicher Bekanntmachung am                                      in der Zeit

vom                                   bis einschließlich                                öffentlich

ausgelegen.

Niederkrüchten, den

Bürgermeister

Dieser Bebauungsplan wurde gemäß § 10 BauGB i. V. m. § 7 GO

am                                  vom Rat der Gemeinde Niederkrüchten als Satzung

beschlossen.

Niederkrüchten, den

Bürgermeister

Der Satzungsbeschluss des Rates der Gemeinde Niederkrüchten

vom                              wurde gemäß § 10 Abs. 3 BauGB am

ortsüblich bekanntgemacht.

In dieser Bekanntmachung wurde auf die Vorschriften der §§ 44 Abs. 3 Sätze 1

und 2 und Abs. 4, 215 Abs. 1 BauGB und § 7 Abs. 6 GO hingewiesen.

Dieser Bebauungsplan hat am                                     Rechtskraft erlangt.

Niederkrüchten, den

Bürgermeister

Es wird bescheinigt, dass

1. die Darstellung mit dem amtlichen Katasternachweis

 übereinstimmt und

2. die Festlegung der städtebaulichen Planung geometrisch eindeutig ist.

Viersen, den

Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur M  1:500

Gemeinde Niederkrüchten

18.11.2020Datum:

Planverfasser:

Unterschrift:

_ Ausfertigung

Bebauungsplan Nie-79
„Pannenmühle“

Planzeichenerklärung

Übersichtskarte M 1:10.000

Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1 bis 11 BauNVO)

Allgemeine Wohngebiete
(§ 4 BauNVO)

Maß der baulichen Nutzung
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II

I. Planungsrechtliche Festsetzungen

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

1.1 Im allgemeinen Wohngebiet sind die gem. § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen gem. § 1
Abs. 6 BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplans.

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

2.1 Höhe baulicher Anlagen (§ 18 BauNVO)
In dem allgemeinen Wohngebiet darf eine Gebäudehöhe von 9,5 m nicht überschritten werden.
Oberer Bezugspunkt der Gebäudehöhe ist der oberste Dachabschluss (Dachfirst).
Unterer Bezugspunkt ist jeweils die gemittelte Höhe der fertig ausgebauten Straße „Pannenmühle“ an der
gebäudeseitigen Straßenbegrenzungslinie zwischen den Schnittpunkten der Verlängerung der Seitenwände des
Gebäudes mit der Straßenbegrenzungslinie.

3. Überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

3.1 Eingeschossige Wintergärten und Terrassenüberdachungen dürfen die rückwärtige, gartenseitige Baugrenze um
maximal 3,0 m überschreiten.

3.2 Außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen sind Luftwärmepumpen als Bestandteil der Hauptanlage zulässig.

4. Stellplätze und Garagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)

4.1 Stellplätze, überdachte Stellplätze (Carports) und Garagen sind nur innerhalb der überbaubaren
Grundstücksflächen sowie an der seitlichen Grundstücksgrenze zulässig. Die rückwärtige, gartenseitige Baugrenze
darf dabei um bis zu 3,0 m überschritten werden. Darüber hinaus sind Stellplätze zwischen vorderer Baugrenze und
Straßenbegrenzungslinie zulässig, wenn für Zufahrten, Zugänge und Stellplätze bei Doppelhaushälften nicht mehr
als 60 %, bei Einzelhäusern nicht mehr als 40 % der Grundstücksbreite in Anspruch genommen wird.

4.2 Überdachte Stellplätze (Carports) und Garagen müssen im Bereich ihrer Einfahrten einen Mindestabstand von
5,0 m zur Straßenbegrenzungslinie einhalten.

5. Vorkehrungen zum Schutz gegen Lärm (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)
Bei der Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Räumen in Gebäuden, die nicht nur vorübergehend zum
Aufenthalt von Menschen dienen, ist der erforderliche bauliche Schallschutz gemäß DIN 4109-1:2018-01 zu
bestimmen.
Die Anforderungen an die gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße R’w,ges der Außenbauteile von
schutzbedürftigen Räumen nach DIN 4109-1:2018-01 ergeben sich unter Berücksichtigung der unterschiedlichen
Raumarten und der maßgeblichen Außenlärmpegel La gemäß DIN 4109-2:2018-01 aus der nachfolgenden Tabelle.

Anforderungen gemäß Für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Für Büroräume und Ähnliches
DIN 4109 (2018-01) Übernachtungsräume in Beherbergungs

-stätten, Unterrichtsräume und Ähnliches 
Gesamtes bewertetes Bau-
Schalldämm-Maß R'w,ges  La – 30 La - 35
in dB 

Der maßgebliche Außenlärmpegel La ist in der Planurkunde durch Linien mit beigefügten dB(A) Angaben innerhalb
der überbaubaren Grundstücksflächen dargestellt. Das gesamte bewertete Bau-Schalldämm-Maß ergibt sich aus
der Subtraktion des Raumnutzungswertes von dem in der Plankarte ausgewiesenen maßgeblichen
Außenlärmpegel-Wert (La).
Zur Straße Pannenmühle oder Erkelenzer Straße ausgerichtete Schlafräume von Wohnungen sind bei nächtlichen
Beurteilungspegeln von 45 dB(A) und höher mit schallgedämmten, fensterunabhängigen Lüftungssystemen
auszustatten. Jegliche Einbauten in die Außenbauteile (z.B. Lüfter) dürfen das gesamte bewertete
Bau-Schalldämm-Maß R’w,ges der Außenbauteile nicht verschlechtern.
Von den getroffenen Festsetzungen zum Schallschutz sind abweichende Ausführungen zulässig, sofern durch
einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Schallschutz nachgewiesen wird, dass geringere Maßnahmen
(z.B. durch architektonische Selbsthilfe, Grundrissanordnung) ausreichend sind.

6. Höhenlage (§ 9 Abs. 3 BauGB)
Die Höhenlage der fertig ausgebauten Straße Pannenmühle gilt als Festlegung der Geländeoberfläche für die
jeweiligen Einzelgrundstücke im Sinne des § 2 Abs. 4 BauO NRW. Die Höhenlage der Grundstücke ist dabei durch
lineare Interpolation zwischen den Grenzpunkten der seitlichen Flurstücksgrenzen an der straßenseitigen
Flurstücksgrenze zu ermitteln.

II. Festsetzungen nach § 9 Abs. 4 BauGB

1. Niederschlagswasserbeseitigung (§ 9 Abs. 4 BauGB i. V. m § 44 Abs. 2 Satz 2 LWG NRW)

1.1 Das auf den privaten Grundstücken anfallende unverschmutzte Niederschlagswasser ist vor Ort zu versickern oder
in den an das Allgemeine Wohngebiet angrenzenden Vorfluter (Flurstück 344) einzuleiten.

2. Örtliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 4 BauGB i. V. m § 89 Abs. 1 BauO NRW)

2.1 Einfriedungen
Einfriedungen, die als bauliche Anlage aus Bauprodukten, z. B. Zäune, Mauern, errichtet werden sollen, dürfen an
der öffentlichen Verkehrsfläche der Straße „Pannenmühle“ nur bis zu 1,0 m Höhe über der Höhe der ausgebauten
Straße errichtet werden.

2.2 Vorgartengestaltung
Der Vorgarten ist mit Ausnahme der notwendigen Zuwegung zum Gebäude sowie Zufahrts- und Stellplatzflächen
und Abfallbehälterstandorte unversiegelt zu belassen und mit Rasen, Bodendeckern, Stauden, Sträuchern oder
Bäumen zu bepflanzen. Die Pflanzen sind art- und fachgerecht zu pflegen, auf Dauer zu erhalten und bei Verlust zu
ersetzen.
Mineralische Bodenbedeckungen wie Kiesflächen, Schotterflächen, Splitflächen und Steinflächen sind im Vorgarten
nicht zulässig. Davon ausgenommen sind randliche Einfassungen von baulichen Anlagen, Beeten und
Einfriedungen.
Als Vorgarten gilt dabei die Fläche zwischen der Straßenbegrenzungslinie und der straßenseitigen Baugrenze auf
der gesamten Breite des Grundstückes.

III. Kennzeichnungen nach § 9 Abs. 5 Nr. 1 BauGB

1. Humose Böden
Die Bodenkarte des Landes Nordrhein-Westfalen Blatt L4902 weist für das gesamte Plangebiet Böden aus, die
humoses Bodenmaterial enthalten.
Das gesamte Plangebiet ist daher wegen der Baugrundverhältnisse gemäß § 9 Abs. 5 Nr. 1 BauGB als Fläche
gekennzeichnet, bei deren Bebauung ggf. besondere bauliche Maßnahmen, insbesondere im Gründungsbereich,
erforderlich sind.
Hier sind die Bauvorschriften des Eurocode 7 „Geotechnik" DIN EN 1997-1 mit nationalem Anhang, die Normblätter
der DIN 1054 „Baugrund - Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau - Ergänzende Regelungen", und der DIN 18
196 „Erd- und Grundbau; Bodenklassifikation für bautechnische Zwecke" mit der Tabelle 4, die organische und
organogene Böden als Baugrund ungeeignet einstuft, sowie die Bestimmungen der Bauordnung des Landes
Nordrhein-Westfalen zu beachten.

 
IV. Hinweise

1. Erdbebenzonen
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes befindet sich in der Erdbebenzone 1 sowie der
Untergrundklasse S gemäß der Karte der Erdbebenzone und geologischen Untergrundklassen der Bundesrepublik
Deutschland im Maßstab 1:350.000, Bundesland Nordrhein-Westfalen (Juni 2006), Karte zu DIN 4149, Fassung
April 2005.
Im Hinblick auf die weitere Planung, insbesondere die Statik der Gebäude, wird auf die DIN 4149 „Bauten in
deutschen Erdbebengebieten – Lastannahmen, Bemessung und Ausführung“ des Deutschen Instituts für Normung
e. V., Berlin (Hrsg.) verwiesen. Die DIN 4149 ist in der „Liste der Technischen Baubestimmungen (Anlage zum
RdErl. d. MBV v. 08.11.2006) gelistet und damit allgemein eingeführt.
Anwendungsteile, die nicht durch DIN 4149 abgedeckt werden, sind als Stand der Technik zu berücksichtigen. Dies
betrifft hier insbesondere DIN EN 1998, Teil 5 „Gründungen, Stützbauwerke und geotechnische Aspekte“.

2. Kampfmittelauswertung
Erdarbeiten sind mit entsprechender Vorsicht auszuführen. Erfolgen Erdarbeiten mit erheblichen mechanischen
Belastungen wie Rammarbeiten, Pfahlgründungen, Verbauarbeiten etc., ist das „Merkblatt für Baugrundeingriffe“
auf der Internetseite der Bezirksregierung Düsseldorf zu beachten. Sofern Kampfmittel gefunden werden, sind die
Bauarbeiten sofort einzustellen und umgehend die Ordnungsbehörde, die nächstgelegene Polizeidienststelle oder
der Kampfmittelbeseitigungsdienst zu verständigen.

ED

WA

E N T W U R F

Flächen für die Regelung des Wasserabflusses
(§ 9 Abs. 1 Nr. 16 Buchstabe b) BauGB)

Umgrenzung von Flächen
für die Regelung des Wasserabflusses
Zweckbestimmung: Vorfluter

Örtliche Bauvorschriften

Geneigte Dächer für Hauptbaukörper, Dachneigung mind. 15°GD 15°

(§ 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 89 Abs. 1 BauO NRW)

Geschossflächenzahl als Höchstmaß0,8

Maßgeblicher Außenlärmpegel La in 1 dB(A)-Schritten

Rechtsgrundlagen in der jeweils geltenden Fassung
- Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. I, S. 3634)
- Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung – BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung

vom 21.11.2017 (BGBI. I, S. 3786)
- Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung 1990 – PlanzV 90)

vom 18.12.1990 (BGBI. 1991 I, S. 58)
- Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung 2018 – BauO NRW 2018) vom 21.07.2018 (GV. NRW., S. 421)
- Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW.,

S. 666)

3. Gewässerrandstreifen gemäß § 31 Abs. 4 LWG NRW
Auf die Einhaltung des Gewässerrandstreifens gemäß § 31 Abs. 4 LWG NRW auf dem Gewässerflurstück 344
zum Bereich des Allgemeinen Wohngebietes wird ausdrücklich hingewiesen.

4. Artenschutzrechtliche Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen
Um evtl. Beeinträchtigungen und Schadensbegrenzungen aufzuzeigen, sollten im Rahmen der Umsetzung des
Bebauungsplanes die möglichen artenschutzzeichnenden Strukturen (Wiesenflächen, Bäume, Gehölze und
Mauerreste) gesamtheitlich abgeräumt bzw. umgebrochen werden. Diese Baufeldräumung muss außerhalb der
nach § 39 BNatSchG festgelegten Schonzeit vom 1. Oktober bis 28/29. Februar eines jeden Jahres erfolgen.
Landschaftsschutzrechtliche Befreiungen zur Durchführung der Maßnahme zu anderen Zeitfenstern dürfen nur in
Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde (Amt für Natur und Landschaft, Jagd und Fischerei) des
Kreises Viersen durchgeführt werden, um zu prüfen, ob Lebensstätten, für die ein Risiko der Verletzung
artenschutzrechtlicher Bestimmungen besteht, betroffen sind.

5. Baugrund und Versickerung
In Bezug auf Erdarbeiten und Versickerungsanlagen sind Vorkehrungen gemäß dem Gutachten „Geotechnische
Stellungnahme in Anlehnung an DIN 4020 zu den Baugrund-, Grundwasser- und Gründungsverhältnissen für
das Projekt Bebauungsplan Nie-79 ‚Pannenmühle‘“, IBL-Laermann GmbH, Mönchengladbach, 20.10.2020“ zu
treffen. Das Gutachten ist Teil der Unterlagen zum Bebauungsplan und kann bei der Gemeindeverwaltung
Niederkrüchten eingesehen werden.

6. Bergwerksfelder
Das Plangebiet liegt über dem auf Steinkohle verliehenen Bergwerksfeld „Sophia-Jacoba B“.

5. Einsehbarkeit von Vorschriften
Normen und sonstige technische Regelwerke, auf die in diesem Bebauungsplan Bezug genommen wird, können
während der allgemeinen Öffnungszeiten bei der Gemeindeverwaltung Niederkrüchten, Rathaus Elmpt,
Laurentiusstraße 19, 41372 Niederkrüchten, eingesehen werden.
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1. Planungsziele und Erfordernis der Planaufstellung 

Am südlichen Ortsrand des Ortsteils Niederkrüchten befinden sich südlich der 
Straße Pannenmühle Wiesenflächen, die baulich zu Wohnbauzwecken genutzt wer-
den sollen. Ein auf den Grundstücken verlaufender Gewässergraben soll verlegt 
werden, um die Bebauung mit Wohnhäusern zu ermöglichen. Ein Ausbau des 
neuen Grabens dient außerdem dazu, lokale Überflutungen bei starken Regener-
eignissen abzuwenden. 

Zur Deckung des Wohnungsbedarfes und zur Erfüllung der Nachfrage nach Errich-
tung von Eigenheimen ist die Gemeinde Niederkrüchten bestrebt, entsprechende 
Flächen zu aktivieren, vornehmlich innerhalb der Siedlungsbereiche bzw. an deren 
Rändern. Bei der Ausweisung von Bauflächen soll grundsätzlich eine Konzentration 
auf die planerischen Siedlungsschwerpunkte, also die Ortsteile Niederkrüchten o-
der Elmpt, erfolgen; was mit dem Plangebiet im Süden von Niederkrüchten gege-
ben ist. 

Neben der Schaffung von Bauland ist mit der Aufstellung des Bebauungsplanes 
auch die Realisierung der Zielvorstellung verbunden, vorhandene Erschließungs-
anlagen einer günstigen Ausnutzung zuzuführen. Die Straße „Pannenmühle“ ist 
eine vorhandene Erschließungsanlage, die derzeit nicht im wünschenswerten Um-
fang angebaut ist bzw. angebaut werden kann. Um hier eine sinnvolle Komplettie-
rung der Ortsrandbebauung zu erreichen, ist die Aufstellung dieses Bebauungspla-
nes erforderlich.  

Durch den vorliegenden Bebauungsplan Nie-79 „Pannenmühle“ wird die Voraus-
setzung für eine straßenbegleitende bauliche Verdichtung geschaffen. Die Erstel-
lung des Bebauungsplanes erfolgt nach § 13b BauGB zur Einbeziehung von Au-
ßenbereichsflächen in das beschleunigte Verfahren. Ziel ist die Zulässigkeit von 
Wohnnutzungen auf Flächen, die sich an im Zusammenhang bebaute Ortsteile an-
schließen und eine Grundfläche von weniger als 10.000 m² haben.  

Voraussetzung für die Entwicklung des Wohngebietes ist die Verlegung des Ryther 
Grabens, welcher derzeit noch das Plangebiet durchquert und eine sinnvolle Be-
bauung unmöglich macht. Es ist beabsichtigt, den Gewässergraben aus seiner jet-
zigen Lage heraus an den Rand des Bebauungsplangebietes zu verlegen. Damit 
ergibt sich zusätzlich die Möglichkeit, die hydraulischen und ökologischen Bedin-
gungen des Gewässers zu verbessern.  

Der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Nie-79 „Pannenmühle“ erfolgte 
im November 2019, nachdem bereits Vorarbeiten wie Kostenermittlungen, Unter-
suchungen der Entwässerungssituation sowie die Planung von ergänzenden Re-
tentionsmöglichkeiten durchgeführt wurden. Das Planverfahren soll nach § 13b 
BauGB durchgeführt werden, wozu nach dem Baugesetzbuch ein formaler Aufstel-
lungsbeschluss bis zum 31.12.2019 notwendig war. Voraussetzung für das Bebau-
ungsplanverfahren ist die Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis zur Umle-
gung des Gewässergrabens, deren Beantragung durch den Schwalmverband er-
folgt ist. Dafür wurde ein separates Verfahren mit eigenen Gutachten (u.a. Land-
schaftspflegerische Begleitplanung, Artenschutzrechtliche Vorprüfung) dem 
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Bebauungsplan vorgeschaltet. Die Plangenehmigung zum Gewässerausbau er-
folgte im Juni 2020 durch den Kreis Viersen (Amt für Technischen Umweltschutz).  

2. Räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans Nie-79 „Pannenmühle“ befin-
det sich in integrierter Lage am südlichen Ortsrand des Ortsteils Niederkrüchten-
Ryth, an der Straße Pannenmühle, zwischen der Erkelenzer Straße und der vor-
handenen Bebauung Pannenmühle 14. Die Entfernung zum Ortskern beträgt etwa 
800 m. Zur Zeit wird die Fläche als Wiesen- und Ackerfläche genutzt und durch 
den Gewässergraben gequert.  

Der räumliche Geltungsbereich weist eine Größe von ca. 7.900 m² auf und umfasst 
die Flurstücke 320 bis 344, Flur 18 der Gemarkung Niederkrüchten. Er wird wie 
folgt begrenzt: 

• Im Nord-Westen durch die Straße Pannenmühle, 
• im Nord-Osten durch das Grundstück Pannenmühle 14 und die Flurstücke 

298 und 319 (Graben),  
• im Süd-Osten durch das Flurstück 318 und 
• im Süd-Westen durch die Erkelenzer Straße. 

Im Bebauungsplan wird der Geltungsbereich durch die entsprechende Signatur 
eindeutig festgesetzt. 

3. Örtliche Verhältnisse 

3.1. Städtebauliche Situation 

Das Plangebiet wird zur Zeit als landwirtschaftliche Fläche genutzt und ist unbe-
baut. Vorhanden sind eine Intensivweide, Grünlandbrachen und eine Baumschule; 
im Osten stehen Büsche und Gehölze im Randbereich. Der die Fläche durchque-
rende Graben ist naturfern ausgebaut.  

Die Straße Pannenmühle bildet den süd-östlichen Ortsrand des Ortsteils Nieder-
krüchten. Sie ist im Bereich des Plangebietes auf nördlicher Seite und im weiteren 
Verlauf Richtung Osten beidseitig bebaut, vornehmlich mit freistehenden Wohn-
häusern und einigen landwirtschaftlichen Gebäuden. Das Plangebiet bildet somit 
zwischen der Erkelenzer Straße und dem Grundstück Pannenmühle 14 auf einer 
Länge von rund 115 m einen Lückenschluss der vorhandenen Bebauung und kann 
zur Ausgestaltung und Komplettierung des Ortsrandes beitragen.  

Nördlich und westlich des Plangebiets schließen sich in Richtung des Ortskerns 
aufgelockerte Wohnsiedlungsgebiete mit einem hohen Anteil an Einfamilienhaus-
bebauung an. Im Süden befindet sich an der Erkelenzer Straße weitere aufgelo-
ckerte Bebauung, welche weiter in süd- und östliche Richtung in den offenen Land-
schaftsraum und landwirtschaftliche Flächen übergeht.  
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3.2. Verkehr 

Das Gebiet ist entlang der nord-westlichen Plangebietsgrenze direkt an die Pan-
nenmühle angebunden. Hierüber besteht ein Anschluss an die Erkelenzer Straße 
(Landesstraße L 126) und darüber an den Ortskern und das weitere überörtliche 
Erschließungsnetz.  

3.3. Technische Infrastruktur 

Die Schmutzwasserableitung im Plangebiet erfolgt über die vorhandene Mischwas-
serkanalisation in der Pannenmühle. Da eine erstmalige Bebauung und somit ein 
erstmaliger Anschluss an die Kanalisation erfolgt, ist der Tatbestand des § 44 
Abs. 1 LWG NRW (Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen – Landeswas-
sergesetz) erfüllt, d. h. eine ortsnahe Beseitigung des Niederschlagswassers 
gem. § 55 Abs. 2 WHG (Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts – Wasserhaus-
haltsgesetz) ist vorgeschrieben. Aufgrund der günstigen örtlichen Situation mit 
Möglichkeiten zur Versickerung oder Ableitung des Niederschlagswassers in den 
neuen Graben wird von dem gemeindlich verfügten Anschlusszwang an die Kana-
lisation abgesehen.   

Das Niederschlagswasser kann auf den Grundstücken versickert werden 
(s. Kap. 7.3). Es ist den Grundstückseigentümern freigestellt, das Niederschlags-
wasser ortsnah zu versickern oder in den neu gestalteten Graben einzuleiten, der 
süd-östlich an die Grundstücke angrenzt. Eine entsprechende Festsetzung wurde 
in den Bebauungsplan aufgenommen (s. Kap. 9.1.). 

3.4. Naturhaushalt und Landschaftsschutz 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt innerhalb landwirt-
schaftlicher Flächen und ist unversiegelt. Das Plangebiet selbst wird als Wiese bzw. 
Weidefläche genutzt, angrenzend im Süd-Osten befindet sich eine gärtnerische 
Nutzung (Baumschule). Im östlichen Bereich des Gebietes, wo der neu verlegte 
Graben zukünftig in den bestehenden Graben münden wird, befindet sich eine Ge-
büschbrache mit Gehölzen und Hochstaudenflur.  

Das Plangebiet liegt im Bereich des Landschaftsplans „Grenzwald/Schwalm“ (vor-
mals im Landschaftsplan Nr. 1 „Mittleres Schwalmtal). Der Landschaftsplan liegt 
derzeit als Entwurf für die öffentliche Auslegung vor; er fasst die bisherigen Land-
schaftsplangebiete Nr. 1, 3 und 4 zusammen und schreibt diese fort. Im Entwurf 
des neuen Landschaftsplans ist der Bereich südlich der Straße Pannenmühle ledig-
lich mit dem Entwicklungsziel „Anreicherung“ hinterlegt. Schutzgebiete (z.B. FFH-
Gebiete, Vogelschutzgebiete, gesetzlich geschützte Biotope) oder besonders ge-
schützte Teile von Natur und Landschaft nach § 20 Abs. 2 BNatSchG sind nicht 
betroffen. Eine naturschutzrechtliche Befreiung von den festgesetzten Verboten im 
Landschaftsplan ist somit nicht erforderlich (vgl. „Plangenehmigung Nr. 04/20 zum 
Ausbau der Gewässer Nr. 23.0 (Ryther Graben) durch naturnahe Umgestaltung“, 
Kreis Viersen, 24.06.2020).  

Schutzgebietsausweisungen sind jedoch in unmittelbarer Nähe vorhanden; ein 
Landschaftsschutzgebiet (LSG) liegt an der Straße „Am End“ in ca. 70 m nord-
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östlicher Entfernung; FFH-, Natura2000- und Naturschutzgebiete liegen anschlie-
ßend an das LSG in ca. 650-700 m Entfernung (vgl. Artenschutzrechtliche Vorprü-
fung (Stufe I – Screening) für den Bebauungsplan Nie-79 „Pannenmühle“ in Nie-
derkrüchten, Planungsgruppe Scheller, Niederkrüchten, 19.06.2019). 

Zur Berücksichtigung der Belange des Artenschutzes wurde ein Artenschutzgut-
achten im Rahmen der Umgestaltung des Gewässergrabens erstellt (s. Kap. 7.1) 
sowie eine Betrachtung der Umweltschutzgüter (s. Kap. 10). 

3.5. Immissionen 

Auf den räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans wirken potenzielle Schal-
limmissionen der umliegenden Straßen ein. Diese sind vornehmlich aus dem Ver-
kehr der Erkelenzer Straße (L 126) als Ortszufahrtsstraße und in geringem Umfang 
aus dem Anliegerverkehr in der Pannenmühle induziert. Im Rahmen des Bebau-
ungsplanverfahrens ist deshalb in einem Schallgutachten untersucht worden, wel-
che Geräuscheinwirkungen von außen auf den Geltungsbereich einwirken (Ergeb-
nisse s. Kap. 7.2).  

3.6. Topografische Verhältnisse 

Das Plangebiet stellt sich weitestgehend eben dar, bis auf den tiefer liegenden 
querenden Gewässergraben. Die Fläche liegt allerdings ca. 30 cm tiefer als die 
befestigte Straßenfläche der Pannenmühle. Insbesondere die Hanglage der land-
wirtschaftlichen Flächen in süd-westlicher Umgebung führt dazu, dass sich oberir-
disch abfließendes Niederschlagswasser bei Starkregen im Kreuzungsbereich Er-
kelenzer Straße / Pannenmühle / Varbrooker Kirchweg sammelt und im weiteren 
Verlauf über die Pannenmühle und das Plangebiet fließt.  

3.7. Bergbau 

Das Plangebiet befindet sich über dem auf Steinkohle verliehenen Bergwerksfeld 
Sophia-Jacoba B sowie über dem auf Braunkohle verliehenen Bergwerksfeld Ritz-
rode 8. Eigentümerin des Bergwerksfelds Sophia-Jacoba B ist das Königreich der 
Niederlande, c/o DSM – Raad van Bastuur, Het Overloonn 1, 6401 JH Heerlen. Ei-
gentümerin des Bergwerksfelds Ritzrode 8 ist die RV Rheinbraun Handel- und 
Dienstleistungen GmbH, Stüttgenweg 2, 50935 Köln. Es erfolgt ein entsprechen-
der Hinweis im Bebauungsplan. 

3.8. Wasserschutzzonen 

Auf der Grundlage wasserrechtlicher Vorschriften (§ 19 Wasserhaushaltsgesetz 
i. V. m. § 14 Landeswassergesetz) können Wasserschutzzonen durch ordnungsbe-
hördliche Verordnung festgesetzt werden. Entsprechende Festsetzungen der Was-
serschutzzonen liegen für den räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans 
nicht vor. 
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3.9. Hochwasserschutz 

Gem. § 9 Abs. 6 Nr. 12 BauGB sind bei der Änderung von Bauleitplänen in Risiko-
gebieten die Belange des Hochwasserschutzes und der Hochwasservorsorge, ins-
besondere die Vermeidung und Verringerung von Hochwasserschäden, zu berück-
sichtigen. In der bauleitplanerischen Abwägung (§ 1 Abs. 7 BauGB) ist demzufolge 
insbesondere der Schutz von Leben und Gesundheit sowie die Vermeidung erheb-
licher Sachschäden zu betrachten. Nach der Hochwassergefahrenkarte für das 
Szenario Hochwasser – niedrige Wahrscheinlichkeit (= HQextrem) ist eine Betroffen-
heit des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans nicht gegeben. Das 
Szenario mittlere (= HQ100) und häufige (= HQhäufig) Wahrscheinlichkeit wird in den 
Kartenwerken ebenfalls nicht nachgewiesen. Für die Gemeinde Niederkrüchten 
werden daher nach der Hochwasserrisikomanagementplanung NRW auch keine 
Maßnahmen aufgeführt, da sie über keine gem. EG-HWRM-RL als signifikant ein-
gestuften Gewässer verfügt. 

Darüber hinaus sind Überschwemmungsgebiete gem. § 76 Wasserhaushaltsgesetz 
(WHG) zu berücksichtigen. Es ist festzustellen, dass der räumliche Geltungsbereich 
des Bebauungsplans von einem durch die Bezirksregierung Düsseldorf festgesetz-
ten Überschwemmungsgebiet an der Schwalm i. S. d. § 78 WHG nicht betroffen 
ist. Neben den festgesetzten Überschwemmungsgebieten sind ferner gem. § 9 
Abs. 6a BauGB Risikogebiete außerhalb von Überschwemmungsgebieten 
i. S. d. § 78b Abs. 1 WHG sowie Hochwasserentstehungsgebiete i. S. d. § 78d 
Abs. 1 WHG nachrichtlich zu übernehmen. Maßgeblich sind dabei die Darstellungen 
in den Hochwassergefahrenkarten gem. § 74 Abs. 2 WHG und hier die jeweiligen 
Gebiete, die bei einem seltenen bzw. extremen Hochwasser (HQextrem) über-
schwemmt werden und nicht als Überschwemmungsgebiete gem. § 76 Abs. 2 o-
der 3 WHG gelten. Es kann sich dabei aber auch um Gebiete handeln, die bei Ver-
sagen von Hochwasserschutzanlagen auch bereits bei einem häufigen oder mittle-
ren Hochwasser überflutet werden. In den Hochwassergefahrenkarten sind, wie 
oben ausgeführt, keine entsprechenden Eintragungen nachgewiesen. 

Hinsichtlich des Hochwasserschutzes kann der räumliche Geltungsbereich der Än-
derung des Bebauungsplans folglich unbedenklich entwickelt werden. 

Lokale Überflutungen 

Die Umgebung des Plangebietes im Bereich Erkelenzer Straße, Pannenmühle und 
Varbrooker Kirchweg ist in der Vergangenheit mehrmals von lokalen Überflutungen 
betroffen gewesen. Bei länger anhaltenden oder starken Niederschlägen kam es 
zu großen Abflussmengen, die die Straße Pannenmühle, private Grundstücke und 
das Umfeld des vorhandenen Gewässergrabens überflutet haben. Grund dafür ist 
die Hanglage des maßgeblichen oberen Einzugsgebietes des Gewässers bis zur 
Erkelenzer Straße. Die dortigen Ackerflächen liegen zum Teil brach und sind nicht 
bepflanzt, was zu einer verstärkten Bodenerosion führt. Das aus dem Einzugsge-
biet zunächst wild abfließende Niederschlagswasser wird im Bereich des unteren 
Varbrooker Kirchweges und der Erkelenzer Straße über Rinnen und Senken gefasst 
und einem Regenwasserkanal zugeleitet, welcher wiederum in den Ryther Graben 
einleitet. Teilweise kann das Niederschlagswasser durch die vorhandene Feintopo-
grafie und den Ausbauzustand der Straßen das Gewässer nicht erreichen, sondern 



Gemeinde Niederkrüchten, Bebauungsplan Nie-79 „Pannenmühle“ 

  9 

fließt parallel zum Ryther Graben unkontrolliert über die Straße in östlicher Rich-
tung ab.  

Die Überflutungsproblematik soll in zwei Schritten gelöst werden, von denen einer 
maßgeblich von der Planung des vorliegenden Bebauungsplanes abhängt (vgl.: 
Antrag auf Plangenehmigung gem. § 68 (2) WHG, Umlegung des Gewässers 23 
„Ryther Graben“ in Niederkrüchten. Schwalmverband. Brüggen, 18.12.2019). 

In einem ersten Schritt wird der vorhandene Ryther Graben innerhalb des räumli-
chen Geltungsbereiches umgelegt und ausgebaut. Zurzeit beginnt der Graben mit 
dem problematischen Durchlass in der nordwestlichen Ecke des Bebauungsplan-
gebietes (Anbindungsbereich Pannenmühle / Erkelenzer Straße). Der Ryther Gra-
ben durchschneidet das Plangebiet diagonal in nordöstlicher Richtung auf einer 
Länge von ca. 120 m und mündet nach weiteren 630 m östlich des Campingplatzes 
„Pannenmühle" in die Schwalm. Es handelt sich um ein temporär durchströmtes, 
künstlich angelegtes Gewässer. Zukünftig soll gemäß der vorliegenden wasser-
rechtlichen Erlaubnis der Graben süd-östlich um eine Bebauung herumgeführt wer-
den. Die Verlegung ermöglicht eine naturnahe Umgestaltung mit kleinen Mulden, 
tieferliegenden Randbereichen und einem leicht mäandrierenden Gewässerverlauf 
durch Aufweitung in einem 10 m breiten Streifen. Durch die Verlegung verlängert 
sich der Fließweg um ca. 50 m und schafft einen erheblich vergrößerten Retenti-
onsraum. Diese Maßnahme trägt zusätzlich dazu bei, die privaten Gärten im An-
schluss an die Ausbaustrecke zu schützen.  

Im zweiten Schritt erfolgt eine Sanierung im Bereich des Durchlasses unter der 
Erkelenzer Straße (Errichtung eines neuen Einleitungsbauwerks). Zudem erfolgt 
die Anlage eines Retentionsraumes auf der Landwirtschaftlichen Fläche süd-west-
lich des Durchlasses am Varbrooker Kirchweg. Das Gelände wird hier stufenweise 
abgesenkt und mit einem Wall versehen, um zukünftig eine Rückhaltemöglichkeit 
für das wild abfließende Oberflächenwasser bereits westlich der Erkelenzer Straße 
zu schaffen. Der Abfluss zum Ryther Graben wird durch das neue Zulaufbauwerk 
regulär begrenzt und kann vom weiteren Verlauf des Gewässers aufgenommen 
werden, ohne dabei die vorhandene Bebauung zu gefährden. 

Die Gewässerumlegung stellt somit eine Bedingung für die Schaffung von bebau-
baren Grundstücken dar; sie ist unmittelbar mit der Bauleitplanung verknüpft.  

3.10. Erdbeben  

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans befindet sich in der Erdbeben-
zone 1 sowie der Untergrundklasse S gemäß der Karte der Erdbebenzone und ge-
ologischen Untergrundklassen der Bundesrepublik Deutschland im Maßstab 
1:350.000, Bundesland Nordrhein-Westfalen (Juni 2006), Karte zu DIN 4149, Fas-
sung April 2005. 

Im Hinblick auf die weitere Planung, insbesondere die Statik der Gebäude, wird 
auf die DIN 4149 „Bauten in deutschen Erdbebengebieten – Lastannahmen, Be-
messung und Ausführung“ des Deutschen Instituts für Normung e. V., Berlin 
(Hrsg.) verwiesen. Die DIN 4149 ist in der „Liste der Technischen 
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Baubestimmungen“ (Anlage zum RdErl. d. MBV v. 08.11.2006) gelistet und damit 
allgemein eingeführt.  

Anwendungsteile, die nicht durch DIN 4149 abgedeckt werden, sind als Stand der 
Technik zu berücksichtigen. Dies betrifft hier insbesondere DIN EN 1998, Teil 5 
„Gründungen, Stützbauwerke und geotechnische Aspekte“. Ein Hinweis hierzu 
wurde in den Bebauungsplan aufgenommen. 

3.11. Humose Böden 

Die Bodenkarte des Landes Nordrhein-Westfalen Blatt L4902 weist für das Plange-
biet Böden aus, die humoses Bodenmaterial enthalten. 

Humose Böden sind empfindlich gegen Bodendruck und im Allgemeinen kaum 
tragfähig. Erfahrungsgemäß wechseln die Bodenschichten auf kurzer Distanz in 
ihrer Verbreitung und Mächtigkeit, so dass selbst bei einer gleichmäßigen Belas-
tung diese Böden mit unterschiedlichen Setzungen reagieren können. 

Das Plangebiet wird daher wegen der Baugrundverhältnisse gemäß § 9 Abs. 5 
Nr. 1 BauGB als Fläche gekennzeichnet, bei deren Bebauung ggf. besondere bau-
liche Maßnahmen, insbesondere im Gründungsbereich, erforderlich sind. 

Hier sind die Bauvorschriften des Eurocode 7 „Geotechnik" DIN EN 1997-1 mit 
nationalem Anhang, die Normblätter der DIN 1054 „Baugrund - Sicherheits-nach-
weise im Erd- und Grundbau - Ergänzende Regelungen", und der DIN 18 196 „Erd- 
und Grundbau; Bodenklassifikation für bautechnische Zwecke" mit der Tabelle 4, 
die organische und organogene Böden als Baugrund ungeeignet einstuft, sowie die 
Bestimmungen der Bauordnung des Landes Nordrhein-Westfalen zu beachten. 

Humose Böden sind als Kennzeichnung nach § 9 Abs. 5 Nr. 1BauGB textlich im 
Bebauungsplan eingetragen.  

4. Übergeordnete Planungen/vorhandenes Planungsrecht 

4.1. Regionalplan 

Der Regionalplan (Regionalplan Düsseldorf – RPD) stellt das Plangebiet als Allge-
meinen Freiraum- und Agrarbereich dar, welcher jedoch direkt an einen Allgemei-
nen Siedlungsbereich (ASB) angrenzt (Grenze ist die Pannenmühle). Aufgrund der 
sachgerechten Parzellenunschärfe des Regionalplans ist die Entwicklung des Plan-
gebietes zu Wohnzwecken im räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans da-
her aus dem Regionalplan abzuleiten. 

4.2. Flächennutzungsplan 

Der rechtswirksame Flächennutzungsplan der Gemeinde Niederkrüchten aus dem 
Jahr 1981 stellte das Plangebiet als Fläche für die Landwirtschaft dar. Im Zuge der 
31. Änderung des Flächennutzungsplans ist die Darstellung der Fläche in Wohn-
baufläche geändert worden; ebenso wurde eine Grünfläche für den Gewässergra-
ben dargestellt. Unter Berücksichtigung dieser Änderung gilt der Bebauungsplan 
Nie-79 daher als aus dem Flächennutzungsplan entwickelt.  
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4.3. Bebauungspläne 

Für das Plangebiet besteht kein rechtskräftiger Bebauungsplan. 

5. Verfahren 

Der vorliegende Bebauungsplan wird gem. § 13b BauGB als Einbeziehung von Au-
ßenbereichsflächen im beschleunigten Verfahren aufgestellt. Ziel ist die Zulässig-
keit von Wohnnutzungen auf Flächen, die sich an im Zusammenhang bebaute Ort-
steile anschließen und eine Grundfläche von weniger als 10.000 m² haben. Damit 
gelten die Verfahrensvorschriften eines „Bebauungsplans der Innenentwicklung“ 
im beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB entsprechend. Dabei kann gegen-
über dem Vollverfahren von Verfahrenserleichterungen Gebrauch gemacht wer-
den.  

Planungsziel ist die Festsetzung eines allgemeinen Wohngebietes, vorwiegend für 
die Errichtung von Ein- und Zweifamilienhäusern in maximal zweigeschossiger 
Bauweise. Gleichwohl ergibt sich aus den Festsetzungen des Bebauungsplanes die 
Zulässigkeit weiterer - wohnergänzender - Nutzungen, die im Sinne des § 4 BauGB 
(Allgemeine Wohngebiete) allgemein zulässig sind und im Sinne infrastruktureller 
Bedürfnisse der späteren Bewohnerschaft nicht grundsätzlich ausgeschlossen wer-
den sollen. Aufgrund der Ortsrandlage, der Erschließung, den Festsetzungen zum 
Maß der baulichen Nutzung und der überbaubaren Grundstücksflächen bestehen 
für derartige Nutzungen in diesem Plangebiet jedoch nur begrenzte Spielräume, 
so dass eine Entwicklung deutlich untergeordnet sein wird. Insofern ist auch nicht 
davon auszugehen, dass von solchen Nutzungen im Plangebiet ein Beeinträchti-
gungspotenzial für die Umweltbelange ausginge, welches über die der angestreb-
ten Wohnnutzung hinausginge. 

Die Aufstellung des Bebauungsplanes nach § 13b BauGB kann nur erfolgen, wenn 
nach den derzeitigen Rechtsvorschriften des Baugesetzbuches ein formaler Auf-
stellungsbeschluss bis zum 31.12.2019 erfolgt ist. Zudem ist der Satzungsbe-
schluss bis zum 31.12.2021 zu fassen. Der Aufstellungsbeschluss erfolgte für den 
vorliegenden Bebauungsplan Nie-79 im November 2019. 

Mit dem Bebauungsplan wird eine Nachverdichtung auf Außenbereichsflächen er-
möglicht, die sich an im Zusammenhang bebaute Ortsteile anschließen. Das Plan-
gebiet stellt somit einen sinnvollen Beitrag zur Innenentwicklung dar. Das Vorha-
ben begründet keine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprü-
fung, es liegen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung von FFH-Gebieten 
und von Vogelschutzgebieten vor. Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungs-
plans umfasst eine Fläche von insgesamt ca. 7.900 m². Die Grundfläche ist 
gem. § 19 Abs. 2 BauNVO der Anteil des Baugrundstücks, welcher von baulichen 
Anlagen überdeckt werden darf. Die überbaubare Grundfläche im Plangebiet liegt 
damit gem. § 13a Abs. 1 Satz 2 BauGB unter der Schwelle von 20.000 m². 

Damit liegen die Grundvoraussetzungen für die Anwendung des § 13a BauGB und 
§ 13b BauGB entsprechend vor. Von der der frühzeitigen Unterrichtung und Erör-
terung kann somit abgesehen werden. Die Durchführung einer formalen 
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Umweltprüfung ist entbehrlich. Die ökologische Eingriffsregelung kommt nicht zur 
Anwendung. 

Voraussetzung für das Bebauungsplanverfahren ist die Erteilung einer wasser-
rechtlichen Erlaubnis zur Umlegung des Gewässergrabens, deren Beantragung 
durch den Schwalmverband erfolgt ist. Dafür wurde ein separates Verfahren dem 
Bebauungsplan vorgeschaltet. Die Plangenehmigung zum Gewässerausbau er-
folgte im Juni 2020 durch den Kreis Viersen (Amt für Technischen Umweltschutz).  

6. Städtebauliche Planung 
Die städtebauliche Planung sieht die Umnutzung der landwirtschaftlichen Fläche 
zu Wohnzwecken vor. Damit fügt sich das Konzept in die hauptsächlich durch auf-
gelockerte Wohnnutzung geprägte nähere Umgebung im Bereich Pannenmühle 
ein. Zudem kann die vorhandene Erschließung der Straße mit dem neuen Bauvor-
haben besser ausgenutzt werden.  

Im Baugebiet ist eine Mischung von freistehenden Einzel- und Doppelhäusern auf 
den etwa 50 m tiefen Grundstücken vorgesehen (Grundstücksgrößen ca. 600 bis 
700 m²). Entsprechend der überwiegenden sonstigen Bebauung der Straße Pan-
nenmühle sind die Häuser von der Straße straßenbegleitend angeordnet und zur 
Bildung von Vorgärten zurückversetzt; rückwärtig der Bebauung ermöglichen die 
tiefen Grundstücke die Anlage von großzügigen Gärten. Die Unterbringung des 
ruhenden Verkehrs erfolgt in Einzelgaragen auf den Grundstücken sowie durch die 
Möglichkeit von zusätzlichen vorgelagerten Stellplätzen. Um der ortstypischen 
Charakteristik der umgebenden Bebauung zu folgen, sind geneigte Dächer mit 
mindestens 15° Dachneigung vorgesehen.  

Insgesamt können im Plangebiet rund 8 Eigenheime entstehen. 

Eine die Privatgrundstücke begrenzende Parzelle wird für die Verlegung des Ge-
wässergrabens und dessen naturnahe Anlage genutzt.  

7. Auswirkungen der Planung/Gutachten 
Bei der städtebaulichen Planung handelt es sich um eine Maßnahme, die sich an 
im Zusammenhang bebaute Ortsteile anschließt. Sie ist insofern positiv zu bewer-
ten, als sie eine Nachverdichtung ermöglicht und wie eine Innenentwicklung beur-
teilt wird. Dadurch wird die bestehende Infrastruktur im Ortsteil Niederkrüchten 
effizienter in Anspruch genommen. Gleichzeitig erfolgt ein sparsamer Umgang mit 
Grund und Boden, da die Anlage ergänzender öffentlicher verkehrlicher Erschlie-
ßungsflächen nicht erforderlich ist. Der Bodenschutzklausel gemäß § 1a Abs. 2 
BauGB wird damit Rechnung getragen.  

Wesentliche Beeinträchtigungen sind durch die Umsetzung des Bebauungsplans 
nicht zu erwarten. Zu den Belangen der Umweltschutzgüter erfolgt eine einge-
hende Betrachtung (s. Kap. 10.). Die folgenden Fachgutachten wurden anlässlich 
des Bebauungsplans bzw. anlässlich der wasserrechtlichen Erlaubnis erarbeitet: 



Gemeinde Niederkrüchten, Bebauungsplan Nie-79 „Pannenmühle“ 

  13 

7.1. Artenschutz 

Zur Berücksichtigung artenschutzrechtlicher Sachverhalte wurde eine artenschutz-
rechtliche Vorprüfung, Stufe 1 – Screening erstellt (Artenschutzrechtliche Vorprü-
fung (Stufe I – Screening) für den Bebauungsplan Nie-79 „Pannenmühle“ in Nie-
derkrüchten, Planungsgruppe Scheller, Niederkrüchten, 19.06.2019). In diesem 
Gutachten wurde untersucht, ob von dem geplanten Vorhaben planungsrelevante 
Arten betroffen sein könnten. 

Die Ergebnisse werden im Folgenden zusammenfassend wiedergegeben. 

Im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen artenschutzrechtlichen Vorprüfung 
sollte festgestellt werden, ob von dem Vorhaben planungsrelevante, faunistische 
Arten betroffen sein könnten und ob weitere Prüfungsschritte als notwendig ange-
sehen werden. Dies entspricht nach der Handlungsempfehlung „Artenschutz in der 
Bauleitplanung“ (MKULNV & MBV 2010) der Stufe I einer Artenschutzprüfung 
(ASP). 

Zur Prüfung und Einschätzung der gebietsspezifischen Artenvorkommen wurden 
bei den Geländebegehungen des Plangebiets die Biotopstrukturen hinsichtlich ihrer 
Lebensraumfunktion betrachtet und Zufallsbeobachtungen registriert. Von den für 
das Messtischblatt 4803/1 – Wegberg bislang nachgewiesenen, planungsrelevan-
ten Arten finden die allermeisten Arten – außer den Fledermausarten als Nah-
rungshabitate – direkt im Eingriffsgebiet keinen adäquaten Lebensraum. 

Im Frühjahr 2019 wurde während mehrerer Begehungen der Biotopbestand des 
Plangebiets erfasst. Hierbei wurde das Plangebiet auch gezielt auf besondere Ha-
bitatstrukturen wie geeignete Nistplätze, Baumhöhlen und fledermausrelevante 
Gehölzstrukturen untersucht. 

Eine detaillierte Untersuchung im Rahmen einer artenschutzrechtlichen Prüfung 
der Stufe II erscheint im Hinblick auf die betroffene Fläche nicht erforderlich. 

Es gibt keine Hinweise darauf, dass lokale Populationen von den geplanten Maß-
nahmen negativ betroffen werden könnten. Insbesondere ist die gem. § 44 Abs. 5 
BNatSchG zu schützende ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestät-
ten durch die Planungen für keine Population einer planungsrelevanten Art betrof-
fen. 

Die Biotoptypen im Bestand sind als naturnah zu bezeichnen. Sie weisen eine mitt-
lere Bedeutung für die Fauna auf. Die Lebensraumfunktion für die Flora ist als 
normal zu bewerten; die Wahrscheinlichkeit des Vorkommens seltener / gefährde-
ter Arten oder Lebensgemeinschaften ist gemäß örtlicher Dokumentation auszu-
schließen. 

Planungsrelevante, hauptvorkommende Tierarten für die vorliegenden Lebens-
raumtypen sind nicht festgestellt worden. 

Insgesamt kommt die artenschutzrechtliche Prüfung der Stufe I zu dem Ergebnis, 
dass keines der Tatbestandsmerkmale der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 
BNatSchG beim Bau oder beim Betrieb des geplanten Vorhabens erfüllt wird. 

Die Umsetzung des Bebauungsplans kann zu einer Entwertung des Gebiets und zu 
einem Verlust von Brut- und Nahrungshabitaten führen. Derartige 
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Beeinträchtigungen können mit Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen um-
gangen und somit artenschutzrechtliche Verbotsbestände ausgeschlossen werden. 

Bei Durchführung der Maßnahme sollten folgende Punkte berücksichtigt werden: 

Prüfungen 

Um evtl. Beeinträchtigungen und Schadensbegrenzungen aufzuzeigen, sollten im 
Rahmen der Umsetzung des Bebauungsplanes die möglichen artenschutzzeichnen-
den Strukturen (Wiesenflächen, Bäume, Gehölze und Mauerreste) gesamtheitlich 
abgeräumt bzw. umgebrochen werden. Diese Baufeldräumung muss außerhalb der 
nach § 39 BNatSchG festgelegten Schonzeit vom 1. Oktober bis 28/29. Februar 
eines jeden Jahres erfolgen. 

Landschaftsschutzrechtliche Befreiungen zur Durchführung der Maßnahme zu an-
deren Zeitfenstern dürfen nur in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde 
(Amt für Natur und Landschaft, Jagd und Fischerei) des Kreises Viersen durchge-
führt werden, um zu prüfen, ob Lebensstätten, für die ein Risiko der Verletzung 
artenschutzrechtlicher Bestimmungen besteht, betroffen sind. 

Eventuelle Umsiedlungsmaßnahmen 

Falls im Rahmen der landschaftsschutzrechtlichen Befreiungen ein Risiko der Ver-
letzung artenschutzrechtlicher Bestimmungen festgestellt wird, sollten mögliche 
Überlegungen einer Umsiedlung der entsprechenden Art vorgenommen werden. 

Mögliche Maßnahmen sind so vorzunehmen, dass die ökologische Funktion der Le-
bensstätte im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt bzw. neu geschaffen 
wird.  

Die Umsiedlung der betroffenen Arten kann, je nach Art und Fall, durch die Bereit-
stellung von künstlichen Nisthilfen und Quartieren oder durch die Neuanlage von 
Grünstrukturen in der unmittelbaren Umgebung erfolgen. 

Ein Hinweis auf die artenschutzrechtlichen Belange im Zuge der Baufeldräumung 
ist in den Bebauungsplan aufgenommen. 

7.2. Immissionsschutz 

Zur Berücksichtigung der allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Ar-
beitsverhältnisse wurde im November 2020 durch die Brilon Bondzio Weiser Inge-
nieurgesellschaft für Verkehrswesen mbH, Bochum, ein schalltechnischer Fachbei-
trag erstellt. Auf Grundlage des städtebaulichen Konzepts und des B-Plan-Vorent-
wurfs wurden mittels einer EDV-gestützten Ausbreitungsrechnung die Geräusche-
missionen und -immissionen durch Verkehrslärm prognostiziert und nach den ein-
schlägigen Normen und Richtlinien beurteilt. Dabei war zu untersuchen, welche 
Geräuscheinwirkungen von außen auf den Geltungsbereich einwirken und ob Fest-
setzungen zum Schallschutz erforderlich sind. 

Da das Verkehrsaufkommen der neuen Nutzung zu keiner relevanten Veränderung 
der Verkehrsbelastung führt, ist eine wahrnehmbare Veränderung der Lärmbelas-
tung im öffentlichen Straßennetz nicht zu erwarten. Insofern ist die Planung aus 
schalltechnischer Sicht unkritisch. 
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Die Orientierungswerte der DIN 18005 [7] für WA-Nutzungen von 55/45 dB(A) 
tags/nachts werden teilweise an der Beispielbebauung überschritten. Mit architek-
tonischen Mitteln ist daher für Aufenthaltsräume ein angemessener Innenschall-
pegel zu erreichen. Die Grenze der potenziellen Gesundheitsgefährdung von 70/60 
dB(A) tags/nachts ist aber deutlich unterschritten. 

Für die Nutzung der Außenwohnbereiche ist zu berücksichtigen, dass bei Pegeln 
von mehr als 62 dB(A) eine zwischenmenschliche Kommunikation nur mit deutlich 
angehobener Stimme möglich ist, sodass eine angemessene Nutzung des Außen-
wohnbereichs Pegel deutlich darunter erfordert. Im Außenwohnbereich der geplan-
ten Grundstücke liegen die Beurteilungspegel im Tageszeitraum unter 60 dB(A). 
Damit ist zwischenmenschliche Kommunikation außerhalb der Gebäude und eine 
angemessene Nutzung der Außenwohnbereiche möglich. 

Im südwestlichen Bereich in der Nähe des Knotenpunktes Erkelenzer Straße / Pan-
nenmühle / Varbrooker Kirchweg liegt im Tageszeitraum ein maßgeblicher Außen-
lärmpegel von mehr als 60 dB(A) vor. Die Außenbauteile der Wohngebäude im 
Geltungsbereich müssen im Nahbereich zur Erkelenzer Straße ein gesamtes be-
wertetes Bau-Schalldämm-Maß nach DIN 4109 von bis zu 35 dB aufweisen. In 
einem großen Teil des Geltungsbereiches ist allerdings das Mindestmaß des Bau-
Schalldämm-Maßes R’w,ges von 30 dB ausreichend, sodass davon ausgegangen 
werden kann, dass eine moderne, an den Anforderungen der EnEV ausgerichtete 
Bauweise automatisch auch das erforderliche Maß an Schallschutz liefert. 

Für die Fenster von Schlafräumen von Wohnungen sind bei nächtlichen Beurtei-
lungspegeln von 45 dB(A) und höher schallgedämmte, fensterunabhängige Lüf-
tungselemente anzuordnen. Dies betrifft vornehmlich zur Pannenmühle und zur 
Erkelenzer Straße ausgerichtete Fassaden.  

7.3. Baugrund und Versickerung 

Zur Prüfung der Versickerungsmöglichkeiten von Niederschlagswasser sowie wei-
terer grundwasser- und baugrundspezifischer Gegebenheiten wurde ein entspre-
chendes Gutachten erstellt („Geotechnische Stellungnahme in Anlehnung an 
DIN 4020 zu den Baugrund-, Grundwasser- und Gründungsverhältnissen für das 
Projekt Bebauungsplan Nie-79 ‚Pannenmühle‘“, IBL-Laermann GmbH, Möncheng-
ladbach, 20.10.2020).  

Danach besitzt das Grundwasser – ausgehend von Bohrungen und analysierten 
Kartenwerken – Flurabstände von weniger als 1 m bis 3 m. Der Bemessungswas-
serstand kann nach Angaben des LANUV bei + 49,14 m ü. NN angesetzt werden. 
Aufgrund dieser vorgefundenen hohen Grundwasserstände enthält das Gutachten 
Hinweise zur Baustelleneinrichtung und Bauwerksabdichtung, die im Zuge der 
Baumaßnahmen zu berücksichtigen sind. Ebenso wurde die Tragfähigkeit der Bö-
den bei unterkellerten und nicht-unterkellerten Gebäuden untersucht. Die Böden 
sind zur Aufnahme der aus den Bauwerken zu erwartenden Lasten nur bedingt 
geeignet und sind bei Erdarbeiten entsprechend teilweise auszuheben.  

Für Aussagen zur Versickerungsfähigkeit wurde die Wasserdurchlässigkeit des vor-
gefundenen Bodenmaterials überprüft. Dieses ist demnach nur teilweise 
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versickerungsfähig. Das Gutachten enthält entsprechende Hinweise zur Tiefe von 
Versickerungsanlagen sowie einem eventuell notwendigen Bodenaustausch mit 
gut durchlässigem Material. Grundsätzlich sind diese Hinweise für jedes Grund-
stück einzeln durch einen Fachplaner zu prüfen und zu berücksichtigen. Alternativ 
können die anfallenden Dachregenwässer durch geeignete Leitungssysteme in den 
geplanten Graben eingeleitet werden.  

Aufgrund der zusätzlichen Aufwendungen, die in Bezug auf Erdarbeiten und Versi-
ckerungsanlagen verursacht werden, ist ein entsprechender Hinweis im Bebau-
ungsplan aufgenommen. Das genannte Gutachten ist Teil der Unterlagen zum Be-
bauungsplan.  

7.4. Grenzüberschreitende Auswirkungen 

Die Planung ist auf die Umwandlung von ortsrandnahen Wiesenflächen in Wohn-
bauflächen ausgelegt. Zusätzlich wird ein bestehender Graben verlegt und ausge-
baut, welcher zurzeit noch durch die zukünftigen Wohnbauflächen verläuft. Diese 
Maßnahme verfolgt das Ziel, lokale Überflutungen bei starken Regenereignissen 
zu beheben. Erhebliche Auswirkungen gem. § 4a Abs. 5 Satz 1 BauGB und erheb-
liche Umweltauswirkungen gem. § 4a Abs. 5 Satz 2 BauGB auf den Nachbarstaat 
Königreich der Niederlande sind nicht erkennbar. Eine grenzüberschreitende Be-
teiligung ist mithin nicht erforderlich. 

8. Planungsrechtliche Festsetzungen 

8.1. Art der baulichen Nutzung 

Als Art der baulichen Nutzung wird für den räumlichen Geltungsbereich des Be-
bauungsplans ein allgemeines Wohngebiet gem. § 4 BauNVO festgesetzt. Damit 
können die laut städtebaulichem Konzept vorgesehenen Nutzungen mit Wohnhäu-
sern realisiert werden. Grundsätzlich sind im Sinne der Angebotsplanung auch wei-
tere wohnergänzende Nutzungen möglich, deren Entwicklung jedoch nur unterge-
ordnet sein wird (s Kap. 5).  

In dem allgemeinen Wohngebiet sind die gem. § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise 
zulässigen Nutzungen nicht Bestandteil des Bebauungsplans. Die genannten Nut-
zungen entsprechen in ihren Flächenansprüchen und auch aufgrund ihrer mögli-
chen Kundenfrequenzen und der damit verbundenen Verkehrserzeugung nicht 
dem städtebaulich erwünschten Charakter der neuen Bebauung. 

8.2. Maß der baulichen Nutzung 

Zum Maß der baulichen Nutzung werden für das allgemeine Wohngebiet Festset-
zungen zur Grundfläche, zur Zahl der Vollgeschosse sowie zur Höhe der baulichen 
Anlagen getroffen. Diese Festsetzungen stellen sicher, dass die Ziele des städte-
baulichen Konzepts mit der gebotenen Flexibilität umgesetzt werden können. 

Die maximal zulässige Grundflächenzahl (GRZ) gem. § 19 BauNVO wird auf 0,4 
festgesetzt. Es wird eine Bebauungsdichte verfolgt, die sich an den Obergrenzen 
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für die Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung gem. § 17 BauNVO orien-
tiert und somit eine Verträglichkeit zwischen Grundstücksausnutzbarkeit und den 
Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse sowie an das Ortsbild gewährleistet. 
Mit der Festsetzung der GRZ auf 0,4 kann einerseits eine hinreichende Freiflächen-
nutzung sichergestellt werden, andererseits ermöglicht sie eine wirtschaftliche 
Ausnutzung des Grundstücks. In diesem Sinne folgt die Festsetzung der Ober-
grenze auch der Maßgabe zum sparsamen Umgang mit Grund und Boden. 

Unter Berücksichtigung der Umgebungsbebauung und den städtebaulichen Zielen 
wird eine Bebauung mit maximal 2 Vollgeschossen festgesetzt. Dem folgend wird 
hier eine maximale Geschossflächenzahl (GFZ) von 0,8 festgesetzt. 

Durch eine Begrenzung der Höhe baulicher Anlagen gem. § 18 BauNVO wird ein 
der Umgebung angepasstes Erscheinungsbild gefördert. Die Gebäudehöhe wird als 
Höchstwert eindeutig festgesetzt; oberer Bezugspunkt der Gebäudehöhe ist der 
oberste Dachabschluss (Dachfirst). Es wird festgesetzt, dass eine Gebäudehöhe 
von 9,5 m nicht überschritten werden darf. Unterer Bezugspunkt ist jeweils die 
gemittelte Höhe der fertig ausgebauten Straße „Pannenmühle“ an der gebäudesei-
tigen Straßenbegrenzungslinie zwischen den Schnittpunkten der Verlängerung der 
Seitenwände des Gebäudes mit der Straßenbegrenzungslinie. Die Festsetzung 
stellt eine übliche Festsetzung für zweigeschossige Eigenheime mit geneigten Dä-
chern dar und gewährleistet, dass sich die Bebauung in das Ortsbild entlang der 
Pannenmühle einfügt.  

8.3. Bauweise und Baugrenzen 

Die Bauweise wird im allgemeinen Wohngebiet unter Berücksichtigung der Umge-
bungsbebauung und den städtebaulichen Zielen ausschließlich als offene Bauweise 
in Form von Einzel- und Doppelhäusern festgesetzt.  

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch die Festsetzung von Bau-
grenzen definiert. Die Baugrenzen sichern eine geordnete Entwicklung entlang der 
Pannenmühle im Sinne des städtebaulichen Konzepts; sie lassen jedoch gleichzei-
tig etwas Spielraum für die Anordnung der Baukörper auf den Grundstücken. Die 
vordere Baugrenze verläuft entlang der Pannenmühle mit einem Abstand von 5 m 
zur Straßenbegrenzungslinie. Damit orientiert sich die zukünftige Bebauung an den 
umliegenden Gebäuden und dem offenen, locker bebauten Charakter der Pannen-
mühle. Zudem werden so die Ausbildung eines Vorgartens gesichert und zusätzli-
che Stellplätze ermöglicht. Das Baufenster weist auf der gesamten Länge eine Tiefe 
von 14 m auf. Damit gewähren die Baugrenzen eine ausreichende Flexibilität für 
den Wohnungsbau laut städtebaulicher Planung. Gleichzeitig tragen sie jedoch da-
für Sorge, dass die rückwärtigen Grundstücksteile zwecks geordneter städtebauli-
cher Entwicklung von Bebauung freigehalten werden. Zu dem angrenzenden 
Wohnbaugrundstück im Nordosten sowie der “Fläche für die Regelung des Was-
serabflusses“ (Vorfluter) für die Verlegung des Gewässergrabens im Südwesten 
hält das Baufenster einen nachbarschützenden Grenzabstand von je 3,0 m. 

Eine ergänzende textliche Festsetzung ermöglicht es, über die festgesetzten Bau-
grenzen hinaus eingeschossige Wintergärten und überdachte Terrassen anbauen 
zu können. Grundsätzlich bestehen gegen die Errichtung keine Bedenken, da sie 
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ortsüblich sind und mit dem Gebietscharakter in Einklang stehen. Oft ergeben sich 
jedoch Probleme, weil ein Anbau wegen bereits ausgenutzter Bautiefen entweder 
gar nicht oder nicht in sinnvollen Abmessungen möglich ist; zudem ergeben sich 
nachbarschaftliche Streitigkeiten. Daher soll bereits auf der Ebene der verbindli-
chen Bauleitplanung zugelassen werden, dass solche Anlagen innerhalb bestimm-
ter Abmessungen auch außerhalb der überbaubaren Flächen errichtet werden kön-
nen. Um in diesem Sinne eine Flexibilität zu ermöglichen und eine unnötig einen-
gende Wirkung der Baugrenzen zu vermeiden, wird festgesetzt, dass eingeschos-
sige Wintergärten und Terrassenüberdachungen die rückwärtige, gartenseitige 
Baugrenze um maximal 3,0 m überschreiten dürfen. Das Maß von 3,0 m sichert 
einerseits einen ausreichenden Spielraum, andererseits wird einer unangemessen 
hohen Ausnutzung vorgebeugt. Diese Regelung gilt nicht für den Vorgartenbereich. 

In die Festsetzung ist zudem klarstellend aufgenommen, dass Luftwärmepumpen 
zur Energieversorgung der Wohngebäude als notwendiger Bestandteil der Heizung 
zur Hauptanlage außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig sind. 
Sie lassen sich aufgrund des geringen Flächenbedarfs gestalterisch z. B. in den 
Vorgarten integrieren. Luftwärmepumpen schonen fossile Brennstoffe und tragen 
zu einer deutlichen Reduzierung von CO2-Emissionen bei. Entsprechende Detail-
planungen können Bestandteil des Bauantrags sein.  

8.4. Stellplätze und Garagen 

Im Bebauungsplan wird gem. § 12 Abs. 6 BauNVO festgesetzt, dass im allgemei-
nen Wohngebiet Stellplätze, überdachte Stellplätze (Carports) und Garagen nur 
innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen sowie an der seitlichen Grund-
stücksgrenze (sog. Bauwich) zulässig sind. Die rückwärtige, gartenseitige Bau-
grenze darf dabei um bis zu 3,0 m überschritten werden. Damit wird der offene 
Freiraum auf der Rückseite der Bebauung laut städtebaulicher Planung gewahrt. 
Darüber hinaus sind zusätzliche Stellplätze zwischen vorderer Baugrenze und Stra-
ßenbegrenzungslinie zulässig, wenn für Zufahrten, Zugänge und Stellplätze bei 
Doppelhaushälften nicht mehr als 60 %, bei Einzelhäusern nicht mehr als 40 % 
der Grundstücksbreite in Anspruch genommen wird. Überdachte Stellplätze (Car-
ports) und Garagen müssen im Bereich ihrer Einfahrten analog zur Baugrenze ei-
nen Mindestabstand von 5,0 m zur Straßenbegrenzungslinie einhalten. Die Rege-
lungen berücksichtigen die individuellen Bedarfe der Bauherren zur Unterbringung 
des ruhenden Verkehrs auf den Eigenheimgrundstücken und stellen gleichzeitig 
einen einheitlichen begrenzenden Gestaltungsrahmen für das Plangebiet dar, bei 
dem die Anforderungen zur Grünausstattung der Grundstücke, insb. im Bereich 
der Vorgärten beachtet werden. 

8.5. Vorkehrungen zum Schutz gegen Lärm 

Bei der Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Räumen in Gebäuden, 
die nicht nur vorübergehend zum Aufenthalt von Menschen dienen, ist der erfor-
derliche bauliche Schallschutz gemäß DIN 4109-1:2018-01 zu bestimmen. 

Die Anforderungen an die gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße R’w,ges der 
Außenbauteile von schutzbedürftigen Räumen nach DIN 4109-1:2018-01 ergeben 
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sich unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Raumarten und der maßgebli-
chen Außenlärmpegel La gemäß DIN 4109-2:2018-01 aus der nachfolgenden Ta-
belle. 

 

Anforderungen gemäß  
DIN 4109 (2018-01)  

Für Aufenthaltsräume in Woh-
nungen, Übernachtungsräume 
in Beherbergungs-stätten, Un-
terrichtsräume und Ähnliches  

Für Büroräume 
und Ähnliches  

Gesamtes bewertetes Bau-
Schalldämm-Maß R'w,ges 
in dB  

La – 30  La - 35  

 

Der maßgebliche Außenlärmpegel La ist in der Planurkunde durch Linien mit bei-
gefügten dB(A) Angaben innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen darge-
stellt. Das gesamte bewertete Bau-Schalldämm-Maß ergibt sich aus der Subtrak-
tion des Raumnutzungswertes von dem in der Plankarte ausgewiesenen maßgeb-
lichen Außenlärmpegel-Wert (La). 

Zur Straße Pannenmühle oder Erkelenzer Straße ausgerichtete Schlafräume von 
Wohnungen sind bei nächtlichen Beurteilungspegeln von 45 dB(A) und höher mit 
schallgedämmten, fensterunabhängigen Lüftungssystemen auszustatten. Jegliche 
Einbauten in die Außenbauteile (z.B. Lüfter) dürfen das gesamte bewertete Bau-
Schalldämm-Maß R’w,ges der Außenbauteile nicht verschlechtern. 

Von den getroffenen Festsetzungen zum Schallschutz sind abweichende Ausfüh-
rungen zulässig, sofern durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen für 
Schallschutz nachgewiesen wird, dass geringere Maßnahmen (z.B. durch architek-
tonische Selbsthilfe, Grundrissanordnung) ausreichend sind. 

Mit diesen aus dem Schallgutachten abgeleiteten Festsetzungen werden gesunde 
Wohnverhältnisse im Plangebiet sichergestellt. Auf die Ausführungen in Kapitel 7.2 
wird verwiesen. 

8.6. Höhenlage 

Aufgrund des abfallenden Straßenverlaufes der Pannenmühle sowie dem vorhan-
denen tieferliegenden Graben, aber auch aufgrund des Höhenunterschiedes zwi-
schen Erschließungsfläche der Pannenmühle und dem tieferliegenden Plangebiet 
sind Höhenfestsetzungen notwendig. Sie dienen zur Absicherung baurechtlicher 
Fragestellungen, insbesondere im Hinblick auf Abstandsflächen. Im Bebauungs-
plan wird deshalb folgende Festsetzung getroffen: 

„Die Höhenlage der fertig ausgebauten Straße Pannenmühle gilt als Festlegung der 
Geländeoberfläche für die jeweiligen Einzelgrundstücke im Sinne des § 2 Abs. 4 
BauO NRW. Die Höhenlage der Grundstücke ist dabei durch lineare Interpolation 
zwischen den Grenzpunkten der seitlichen Flurstücksgrenzen an der straßenseiti-
gen Flurstücksgrenze zu ermitteln.“ 

Diese Festsetzung verpflichtet nicht zu einer Aufschüttung des Geländes auf den 
Baugrundstücken. Die Festlegung der Geländeoberfläche anhand der Straßenhöhe 
der Pannenmühle dient vielmehr als Bemessungsgrundlage.  



Gemeinde Niederkrüchten, Bebauungsplan Nie-79 „Pannenmühle“ 

  20 

8.7. Öffentliche Verkehrsfläche 

Zur Klarstellung wird die Parzelle 343 als öffentliche Verkehrsfläche in den Bebau-
ungsplan aufgenommen.  

8.8. Flächen für die Regelung des Wasserabflusses – Vorfluter  

Auf Grundlage des wasserrechtlichen Verfahrens wird die für den Ausbau des 
neuen Gewässergrabens vorgesehene Fläche (Parzelle 344) mit der randlichen Sig-
natur für Flächen für die Regelung des Wasserabflusses und der Zweckbestimmung 
Vorfluter festgesetzt. 

9. Festsetzungen nach Landesrecht 

9.1. Niederschlagswasserbeseitigung 

(§ 9 Abs. 4 BauGB i. V. m § 44 Abs. 2 Satz 2 LWG NRW) 

Das auf den privaten Grundstücken anfallende unverschmutzte Niederschlagswas-
ser ist vor Ort zu versickern oder in den an das Allgemeine Wohngebiet angren-
zenden Vorfluter (Flurstück 344) einzuleiten.  

Eine entsprechende Festsetzung wird gem. § 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 44 Abs. 2 
Satz 2 LWG NRW im Bebauungsplan getroffen. Eine laut § 48 LWG NRW beste-
hende Abwasserüberlassungspflicht kommt nicht zum Tragen (s. Kap. 3.3).  

9.2. Örtliche Bauvorschriften 

(§ 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 89 Abs. 1 BauO NRW) 

Einfriedungen 

Um eine bauliche „Abschottung“ der Eigenheimgrundstücke von der Straße Pan-
nenmühle zu verhindern und eine offene, begrünte Gestaltung der Vorgärten zu 
begünstigen, setzt der Bebauungsplan fest, dass Einfriedungen, die als bauliche 
Anlage aus Bauprodukten, z. B. Zäune, Mauern, errichtet werden sollen, an der 
öffentlichen Verkehrsfläche der Straße „Pannenmühle“ nur bis zu 1,0 m Höhe über 
der Höhe der ausgebauten Straße errichtet werden dürfen. 

Vorgartengestaltung 

Der Vorgarten ist mit Ausnahme der notwendigen Zuwegung zum Gebäude sowie 
Zufahrts- und Stellplatzflächen und Abfallbehälterstandorte unversiegelt zu belas-
sen und mit Rasen, Bodendeckern, Stauden, Sträuchern oder Bäumen zu bepflan-
zen. Die Pflanzen sind art- und fachgerecht zu pflegen, auf Dauer zu erhalten und 
bei Verlust zu ersetzen. 

Mineralische Bodenbedeckungen wie Kiesflächen, Schotterflächen, Splitflächen 
und Steinflächen sind im Vorgarten nicht zulässig. Davon ausgenommen sind rand-
liche Einfassungen von baulichen Anlagen, Beeten und Einfriedungen. 

Als Vorgarten gilt dabei die Fläche zwischen der Straßenbegrenzungslinie und der 
straßenseitigen Baugrenze auf der gesamten Breite des Grundstückes.  
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Die Maßnahme dient neben dem grundsätzlichen Ziel einer den Straßenraum der 
Pannenmühle prägenden, durchgrünten Gestaltung der Vorgärten insbesondere 
auch der Vermeidung sog. Steingärten, die die Vorgärten in verschiedenen Be-
stands-Baugebieten prägen. In der Festsetzung wird klarstellend darauf hingewie-
sen, dass randliche Einfassungen von Gebäuden, Pflanzbeeten und Einfriedungen 
(wie z.B. befestigte Mähkanten) davon ausgeschlossen sind.  

Dachform und -neigung 

Die Dächer der neuen Bebauung sollen eine Dachneigung von mindestens 15° auf-
weisen. Die Dachgestaltung orientiert sich damit an der ortstypischen Bebauung 
in der Umgebung des Plangebietes, die durch geneigte Dächer gekennzeichnet ist. 
Die ansonsten freie Dachform ermöglicht dennoch eine individuelle Gestaltung der 
Bebauung. Die Festsetzung der Dachform regelt die Ausgestaltung der Hauptbau-
körper und nicht der Garagen, Wintergärten oder Terrassenüberdachungen. 

10. Belange der Umweltschutzgüter 
Aufgrund der Durchführung des Bebauungsplan-Verfahrens gem. § 13b BauGB 
sind gem. § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB eine Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB 
und die Erstellung eines Umweltberichts zum Bebauungsplan gem. § 2a BauGB 
nicht erforderlich. Eingriffe in Boden, Natur und Landschaft gelten gem. § 13a 
Abs. 2 Nr. 4 BauGB als zulässig bzw. als bereits vor der planerischen Entwicklung 
erfolgt. Die Eingriffsregelung wird somit gem. § 1a Abs. 3 Satz 6 BauGB nicht an-
gewendet. Gleichwohl sind die Auswirkungen des Vorhabens auf die Belange der 
Umweltschutzgüter bei der Aufstellung des Bebauungsplans zu berücksichtigen 
und zu bewerten.  

Wesentliche Auswirkungen des Vorhabens auf die Belange der Umweltschutzgüter 
können sich in erster Linie durch die Verlegung des Gewässergrabens ergeben. Sie 
sind im Rahmen der wasserrechtlichen Erlaubnis erhoben worden; u.a. erfolgte die 
Abwägung der Belange von Natur und Landschaft in einem Landschaftspflegeri-
schen Fachbeitrag (LBP). Die Ergebnisse werden nachfolgend zusammenfassend 
dargestellt. 

Der Bebauungsplan ermöglicht eine Nachverdichtung am Ortsrand von Nieder-
krüchten-Ryth und stellt somit einen Beitrag zur Innenentwicklung in der Ge-
meinde Niederkrüchten dar. Eine bereits durch umliegende Bebauung geprägte 
Freifläche wird als Wohnbaufläche entwickelt; es erfolgt eine Nachverdichtung und 
vorhandene Infrastruktur kann genutzt werden. Damit kann eine Flächeninan-
spruchnahme im weiteren Außenbereich mit aufwändiger Neuerrichtung entspre-
chender Infrastrukturen vermieden werden. 

Im Rahmen der „Plangenehmigung zum Ausbau der Gewässer Nr. 23.0 (Ryther 
Graben) durch naturnahe Umgestaltung“ des Kreises Viersen (Amt für Technischen 
Umweltschutz) sind Auflagen und Hinweise aufgestellt worden, deren Einhaltung 
den Schutz der Umweltgüter während der Bauphase und die Qualität des Aufbau-
zustands des neuen Vorfluters sichern.  
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10.1. Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit 

Mit dem Bebauungsplan wird eine landwirtschaftlich genutzte Weidefläche sowie 
eine Brache und ein naturferner Graben als neuer Standort für Wohnhäuser über-
plant. Bestehende Arbeitsstätten werden nicht überplant.  

Durch die Umsetzung des Bebauungsplans ist aufgrund der geplanten Nutzungen 
eine begrenzte Zunahme des Verkehrs vor allem durch Anlieger zu erwarten, mit 
der eine Zunahme der betriebsbedingten Lärm- und Luftschadstoffemissionen ver-
bunden ist. Von erheblichen Belastungen ist jedoch aufgrund der geringen Größe 
des Plangebiets nicht auszugehen, sodass sich die bestehende Situation nur ge-
ringfügig verändern wird.  

Gewerbliche Immissionen aus der unmittelbaren Nachbarschaft sind nicht gege-
ben. Die Betroffenheit sonstiger Belange des Gesundheitsschutzes ist nicht zu er-
warten.  

Im Rahmen des Verfahrens zur Aufstellung des Bebauungsplans wurde ein Schall-
gutachten erstellt, in welchem geprüft wurde, inwiefern Schallemissionen der öf-
fentlichen Verkehrswege auf den räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans 
einwirken. Auf dieser Grundlage wurde ermittelt, welche Schutzmaßnahmen zu 
treffen sind (s. Kap. 7.2 und 8.5). 

Es ist davon auszugehen, dass bei der Umsetzung des Bebauungsplans unter Be-
achtung der o. g. Maßnahmen (s. Kap. 8.5) gesunde Wohnverhältnisse herzustel-
len sind. Die Auswirkungen auf das Schutzgut Menschen, insbesondere die 
menschliche Gesundheit, werden als nicht erheblich eingestuft. 

Beim Umbau des Gewässergrabens lässt der Abstand bis zur nächsten Wohnbe-
bauung keine Belästigung durch Lärm, Staub oder Erschütterung erwarten. Durch 
Auflagen in der Plangenehmigung zum Gewässerausbau sollen Belästigungen 
durch Staub und Schmutz sowie entstehende Verschmutzungen von Verkehrswe-
gen vermieden werden.  

10.2. Pflanzen, Tiere und die biologische Vielfalt 

Der vorhandene Graben stellt ein gleichförmiges, wenig strukturiertes, nicht dau-
erhaft wasserführendes, naturfernes Gewässer dar. Das vorhandene Grünland wird 
intensiv als Mähweide genutzt, der Pflanzenbestand ist artenarm. Die Brachflächen 
stellen zum Teil ein höherwertiges Biotop mit standortgerechter Vegetation dar. 
Der Planbereich hat jedoch laut Landschaftspflegerischem Fachbeitrag derzeit für 
das Schutzgut Pflanzen keine besondere Bedeutung. Der zukünftige naturnahe Ge-
wässergraben wird aufgrund seiner ausgeprägten Struktur mit Böschung und 
Sohle und Gestaltung mit einzelnen Gehölzstrukturen ein größeres Potential für 
die Ausbildung von Standorten der potentiellen natürlichen Vegetation bieten. An-
pflanzungen im Gewässerabschnitt sowie Erhalt möglichst vieler bestehender Ge-
hölzstrukturen sind durch die Auflagen der Plangenehmigung zum Gewässeraus-
bau gesichert.  

Der überwiegend grünlandgeprägte Planbereich mit einzelnen Gehölzstrukturen 
bietet gute Eignungsmöglichkeiten als Nahrungshabitat für im Bereich der Siedlung 
Pannenmühle nachgewiesene Fledermausvorkommen (vgl. ASP I). Mit der 
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Bebauung und Nutzung als Ziergärten gehen diese Habitate z.T. flächig; z. T. funk-
tional verloren.  

Der zukünftige Gewässerabschnitt kann bei entsprechender Ausgestaltung eine für 
Fledermäuse ansprechende Leitfunktion bilden. In Kombination mit der zu erwar-
tenden zeitweiligen Wasserführung des Grabens und mit Kraut- / Hochstauden-
säumen an den Uferrändern wird ein gutes Potential zur Ausbildung eines Ersatz-
habitats für das bisherige Nahrungshabitat geschaffen. Es wird davon ausgegan-
gen, dass die Grünlandbereiche zwar wichtige Fledermaus-Nahrungshabitate dar-
stellen, sie aber keine essentielle Funktion für den Erhalt der lokalen Population 
haben. Die Wiederherstellung von Nahrungshabitaten im Bereich des neuen Ge-
wässerabschnittes ist geboten, um nachteilige Wirkungen auf die Artengruppe zu 
mindern, deren Erhaltungszustand in NRW als ungünstig eingestuft ist. (vgl. LBP) 

Zusammenfassung 

Es ist davon auszugehen, dass im Bereich der Neuanlage des Grabens höherwer-
tige Biotope durch naturnähere Gewässerabschnitte entstehen. Damit wird die 
Möglichkeit geschaffen, den Lebensraum kleinräumig für an solche Saumstruktu-
ren gebundene Tier- und Pflanzenarten aufzuwerten. Der zukünftige Bereich des 
umgelegten Ryther Grabens ist daher als (bedingt) naturnaher Grabenabschnitt zu 
bewerten, welcher zudem eine positive Strahlwirkung auf den weiteren Gewässer-
lauf haben kann. Mittelfristig entwickelt der Gewässerabschnitt eine Anlauffunktion 
als Brut-, Nahrungs- und Rückzugsraum für Arten der angrenzenden Lebens-
räume.  

Der LBP kommt nach Abwägung der Belange von Natur und Landschaft zu dem 
Ergebnis, dass trotz der starken Veränderungen durch das Vorhaben die positiven 
Wirkungen v.a. der Gewässerneuanlage die negativen Einflüsse auffangen bzw. 
ausgleichen können. Es ist davon auszugehen, dass die geplante Gewässerumle-
gung positive Effekte auf die Schutzgüter Tiere, Pflanzen und Landschaft ausüben 
wird. Mit der geplanten Länge der Gewässertrasse von 180 m und einer Breite von 
10 m entsteht ein für die Erzielung der Funktionalität ausreichender Gestaltungs-
raum.  

Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen i. S. des § 13 BNatSchG  

Gegen die beantragte Umlegung des Ryther Grabens bestehen aus naturschutz-
fachlicher Sicht keine Bedenken. Eine nachhaltige Beeinträchtigung für Natur und 
Landschaft ist durch Beachtung bestimmter Vermeidungs- und Minderungsmaß-
nahmen auszuschließen, die sowohl naturschutzfachliche Aspekte wie auch arten-
schutzrechtliche Empfehlungen der Artenschutzvorprüfung aufgreifen. Sie bezie-
hen sich auf die Entwicklung des mäandrierenden Gewässers mit Flachuferab-
schnitten sowie die Bepflanzung des Gewässerabschnitts mit heimischen Strauch- 
und Baumgehölzen zur Schaffung von Brut-, Nahrungs- und Rückzugräumen hei-
mischer Vogelarten sowie zur Entwicklung einer Leitstruktur für heimische Fleder-
mausarten, den Erhalt vorhandener Gehölze, die extensive Pflege des Gewässer-
abschnitts sowie die Bauzeiten. Die Maßnahmen sind im LBP formuliert und Teil 
der wasserrechtlichen Genehmigung.  
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Zur Berücksichtigung artenschutzrechtlicher Sachverhalte wurde eine artenschutz-
rechtliche Vorprüfung, Stufe 1 – Screening erstellt (s. Kap. 7.1.). Demzufolge gibt 
es keine Hinweise darauf, dass lokale Populationen von den geplanten Maßnahmen 
negativ betroffen werden könnten. Insbesondere ist die gem. § 44 Abs. 5 
BNatSchG zu schützende ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestät-
ten durch die Planungen für keine Population einer planungsrelevanten Art betrof-
fen. Der Verlust von Brut- und Nahrungshabitaten durch die Umsetzung der Pla-
nung kann durch Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen umgangen und so-
mit artenschutzrechtliche Verbotsbestände ausgeschlossen werden. Ergänzend 
werden in den Bebauungsplan Hinweise zu den nach § 39 BNatSchG festgelegten 
Schonzeiten aufgenommen.  

10.3. Boden und Fläche 

Mit der Umsetzung des Bebauungsplans wird eine Fläche in integrierter Lage wohn-
baulich entwickelt. Die Planung stellt somit eine Maßnahme der Innenentwicklung 
dar. Dadurch ist zu erwarten, dass die Konversion von Frei- in Siedlungs- und 
Verkehrsflächen im Außenbereich in geringem Umfang reduziert wird. 

Jedoch handelt es sich bei dem Plangebiet derzeit um einen Freiraum, welcher zum 
Teil landwirtschaftlich genutzt wird (u.a. Baumschule / Ackerland und Weidefläche) 
und ansonsten eine Grünlandbrache mit Gehölzbestand im östlichen Randbereich 
darstellt. Mit der Bauleitplanung sowie der Umlegung des Gewässers wird der nörd-
liche Grünlandanteil (incl. alter Grabentrasse) bis auf einen 10 m breiten Streifen 
entlang der westlichen Plangebietsgrenze vollständig in Wohn- und Gartenfläche 
umgewidmet. Durch die geplante Bebauung werden ca. 7.900 m² Freifläche in An-
spruch genommen. Vor dem Hintergrund der Wohnungsnachfrage, der integrierten 
Lage am Ortsrand von Niederkrüchten-Ryth im Sinne der Innenentwicklung und 
der grundsätzlichen Maßgabe zum schonenden Umgang mit Grund und Boden ist 
die Aufgabe der landwirtschaftlichen Nutzung städtebaulich sinnvoll und vertret-
bar. 

Durch die geplante Bebauung und die damit einhergehende Versiegelung kommt 
es zur Inanspruchnahme natürlich anstehender Böden im Plangebiet. Damit ver-
bunden sind eine Beeinträchtigung bzw. ein Verlust von Bodenfunktionen (natür-
liche Funktionen, Produktions- und Nutzungsfunktionen, geschichtliche Funktio-
nen). Die bauliche Entwicklung auf dieser Fläche ist aber im gesamtstädtischen 
Kontext sinnvoll und einer Inanspruchnahme anderer, ggf. strukturreicher oder 
nicht integriert liegender Flächen vorzuziehen. Die Beeinträchtigungen des Schutz-
guts sind daher hinnehmbar. Sie werden durch eine maßvolle Bebauungsdichte, 
vorgesehene Hausgärten und die geplante Aufwertung der Grünfläche des Gewäs-
sergrabens minimiert.  

Die zu erwartenden Auswirkungen auf die Schutzgüter Fläche und Boden sind zwar 
als erheblich einzustufen, sie stehen aber im Einklang mit dem Gebot der Innen-
entwicklung.  

Der Kreis Viersen als untere Bodenschutzbehörde führt einen Altlastenkataster 
über die in seinem Gebiet liegenden bekannten altlastverdächtigen Flächen und 
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Altlasten. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist der räumliche Geltungsbereich der 
Änderung des Bebauungsplans dort nicht erfasst. 

Der geplante Gewässerumbau und die damit verbundene Schaffung einer Re-
tentionsfläche westlich der Erkelenzer Straße sind Teil eines Gesamtkonzeptes zur 
Rückhaltung des überwiegend von Westen (von den dortigen Ackerflächen) abflie-
ßenden Hangwassers. Es dient damit dem Schutz vor Erosion und letztendlich so 
dem Schutzgut Boden.  

10.4. Wasser 

Oberflächengewässer sind im räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans nur 
in Form des Gewässergrabens vorhanden, welcher jedoch nicht ständig Wasser 
führt. Der Geltungsbereich liegt zudem nicht innerhalb einer Wasserschutzzone. 

Derzeit ist das Plangebiet unversiegelt, Niederschlagswasser versickert bzw. sam-
melt sich im vorhandenen Graben und die Grundwasserneubildung ist nicht beein-
trächtigt. Mit der Umsetzung des Bebauungsplans entstehen abflusswirksame Flä-
chen aufgrund der Errichtung der Neubauten, Stellplatzanlagen sowie der notwen-
digen Zuwegungen. Durch die vorgesehene freiräumliche Nutzung (v.a. Gärten) 
sowie durch die Möglichkeit der Versickerung bzw. Ableitung des Regenwassers in 
den Gewässergraben im räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans kann die 
Grundwasserneubildung weitgehend erhalten bleiben. Zudem sind aufgrund der 
kleinen Größe des räumlichen Geltungsbereichs nur geringe Beeinträchtigungen zu 
erwarten. Daher werden die Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser als nicht 
erheblich eingestuft. 

Der Umbau des Gewässergrabens hat entsprechend der Auflagen aus der Plange-
nehmigung zum Gewässerausbau zu erfolgen; so ist u. a. dafür Sorge zu tragen, 
dass durch die Bauarbeiten keine wassergefährdenden Stoffe in den Boden oder 
das Gewässer gelangen. Für die Neuanlage des Vorfluters ist im Rahmen der was-
serrechtlichen Genehmigung ein hydraulischer Nachweis geführt worden; hinsicht-
lich der Hydraulik (Gewässerbemessung und Hochwasserschutz) sowie auch der 
Hydrologie bestehen keine Bedenken.  

10.5. Luft 

Durch die Umsetzung des Bebauungsplans ist aufgrund der neu entstehenden Be-
bauung eine geringfügige Zunahme betriebsbedingter Emissionen durch die Abluft 
der Heizungen zu erwarten. Die Einhaltung der aktuellen energetischen und tech-
nischen Standards ist für die Neubauten u. a. durch das Erneuerbare-Energien-
Wärmegesetz (EEWärmeG) sichergestellt. 

Im Vergleich zur derzeitigen Nutzung des Plangebiets ist mit einer geringfügigen 
Erhöhung des Verkehrsaufkommens und damit der Luftschadstoffimmissionen zu 
rechnen. Allerdings sind bereits Vorbelastungen insbesondere durch die angren-
zende Erkelenzer Straße sowie durch die Pannenmühle vorhanden. Die Neuver-
kehre sind aufgrund ihrer geringen Menge dementsprechend nur von untergeord-
neter Bedeutung.  
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Die Entwicklung erfolgt in integrierter Lage und wird durch die entsprechend kur-
zen Wege zu den Infrastruktureinrichtungen sowie die bestehende Anbindung an 
den ÖPNV begünstigt. Aufgrund dessen werden zusätzliche CO2-Emissionen durch 
Kfz-Verkehr geringer ausfallen als bei einer Flächenentwicklung an nicht integrier-
ten Standorten.  

Insgesamt sind durch Heizung und Verkehr leichte Beeinträchtigungen des Schutz-
guts Luft zu erwarten. Diese sind jedoch aufgrund der Vorbelastung sowie auf-
grund der Lage im Innenbereich als nicht erheblich einzustufen. 

10.6. Klima 

Die Anforderungen an den Klimaschutz werden wesentlich durch die heutigen und 
künftigen gesetzlichen Vorgaben bestimmt. Die darin verankerten technischen An-
forderungen zur Reduzierung des Energiebedarfs eines Gebäudes sowie die Ver-
wendung erneuerbarer Energien leisten den entscheidenden Beitrag zur Reduzie-
rung von Treibhausgasemissionen.  

In der Verordnung über energiesparenden Wärmeschutz und energiesparende An-
lagentechnik bei Gebäuden (EnEV) werden bautechnische Standardanforderungen 
zum effizienten Betriebsenergieverbrauch eines Gebäudes vorgeschrieben.  

Insofern kann für die Umsetzung der vorliegenden Planung bei dem laut städte-
baulicher Planung vorgesehenen Neubau mit einer Energieeffizienz gerechnet wer-
den, die den hohen gesetzlichen Anforderungen zur Reduzierung des Kohlenstoff-
dioxidausstoßes unter Berücksichtigung des Wirtschaftlichkeitsgebots Rechnung 
trägt. Weiterhin enthält das Erneuerbare-Energien-Wärme-Gesetz (EEWärmeG) 
Verpflichtungen zur anteiligen Nutzung von erneuerbaren Energien bei der Wär-
meversorgung von Gebäuden. 

Durch die Versiegelung des Bodens im räumlichen Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans (Gebäude, Zufahrten) kommt es voraussichtlich zu einer leicht verstärk-
ten lokalen Aufheizung der dortigen Bereiche. Diese beschränkt sich jedoch auf die 
Flächen, die gegenüber dem derzeitigen Zustand erstmalig baulich genutzt und 
versiegelt werden sollen. Die übrigen Bereiche sind zur Nutzung als Gärten/Frei-
räume vorgesehen, sodass die Aufheizung lokal begrenzt und auf ein geringfügiges 
Ausmaß beschränkt wird. Die Neugestaltung des Gewässergrabens soll die Stand-
zeiten des Wassers dort verlängern, so dass es kleinräumig zu positiven Effekten 
hinsichtlich einer nicht so starken Aufheizung kommen kann.  

Auch die unversiegelte Grüngestaltung der Vorgärten sowie die Möglichkeit zu ver-
sickern bzw. die Aufhebung der Ableitungspflicht für Niederschlagswasser im 
Mischwasserkanal dienen als Beitrag zur Klimafolgenanpassung, insbesondere zur 
Minimierung der Folgen von lokalen Starkregenereignissen.  

Mit der Umsetzung des Bebauungsplans ergeben sich insgesamt lediglich kleinräu-
mige klimatische Auswirkungen. Somit sind keine erheblichen Beeinträchtigungen 
des Schutzguts Klima zu erwarten. 
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10.7. Landschaft 

Für den südlichen Ortsrand von Niederkrüchten hat das vorgelagerte Grünland des 
Plangebietes für das Schutzgut Landschaft eine gewisse lokale Bedeutung, da es 
eine Übergangsfunktion und damit eine ausgleichende Funktion für das Orts- und 
Landschaftsbild einnimmt. Mit der planerischen Ausweisung als Wohngebiet erfolgt 
eine deutliche Überprägung des Erscheinungsbildes, da damit auch der vollstän-
dige Verlust des vorhandenen Grünlandbereichs verbunden ist. Hier kann aller-
dings der zukünftige Gewässerabschnitt durch seine vorgelagerte Position bei ent-
sprechender Ausgestaltung des Gewässers (mit einzelnen Gehölzen und Gebü-
schen) eine puffernde Wirkung und damit ausgleichende Funktion für das Orts- 
und Landschaftsbild einnehmen. (vgl. LBP) 

Das Plangebiet liegt derzeit in dem rechtskräftigen Landschaftsplan Nr. 1 „Mittleres 
Schwalmtal" des Kreises Viersen. Durch den Landschaftsplan besonders ge-
schützte Teile von Natur und Landschaft im Sinne von § 20 Abs. 2 BNatSchG 
(Schutzgebiete, Naturdenkmäler, geschützte Landschaftsbestandteile) sind nicht 
betroffen. Auch gesetzlich geschützte Biotope im Sinne von § 30 Abs. 1 BNatSchG, 
gesetzlich geschützte Landschaftsbestandteile oder geschützte Alleen nach § 39 
und § 41 LNatSchG NRW werden von dem Bauvorhaben nicht berührt. Eine natur-
schutzrechtliche Befreiung von den festgesetzten Verboten im Landschaftsplan ist 
somit nicht erforderlich.  

10.8. Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 

Durch die Umsetzung des Bebauungsplans wird das Ortsbild am Ortsrand von Nie-
derkrüchten-Ryth verändert. Die städtebauliche Planung trägt jedoch dazu bei, 
eine neue, zusammenhängende Gestaltung des Ortsrandes bzw. der Ortseingangs-
situation zu schaffen. Der neu anzulegende Gewässerbereich kann durch Bepflan-
zung zudem eine Pufferfunktion zum Landschaftsraum übernehmen.  

Schützenswerte Kultur- und Sachgüter im räumlichen Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans sind nicht vorhanden. Erhebliche Auswirkungen von dessen Umsetzung 
auf das Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter sind somit nicht zu er-
warten. 

10.9. Auswirkungen bei schweren Unfällen oder Katastrophen 

Laut städtebaulicher Planung ist im räumlichen Geltungsbereich eine wohnbauliche 
Nutzung vorgesehen. Daher ist nicht zu erwarten, dass aufgrund der Umsetzung 
des Bebauungsplans erhebliche Auswirkungen auf die Umgebung ausgehen (wie 
es z. B. bei der „Explosion einer Anlage“ der Fall sein könnte). 

Für die geplanten Nutzungen im räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans 
sind im Fall von schweren Unfällen oder Katastrophen im Umfeld keine Auswirkun-
gen zu erwarten, die über das normale, allgemeine Lebensrisiko hinausgehen. Für 
den räumliche Geltungsbereich der Änderung des Bebauungsplans besteht kein 
erhöhtes Risiko für Erdbeben, Überschwemmungen, Erdrutschen und Lawinen, 
Flugzeugabstürzen oder andere katastrophenartige Freisetzungen von Hitze, 
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Strahlung, Schall oder Schadstoffen. Die städtebauliche Planung weist keine be-
sondere Anfälligkeit gegenüber derartigen Auswirkungen auf die Schutzgüter auf. 

Eine Unterschreitung der angemessenen Sicherheitsabstände i. S. d. § 3 Abs. 5c 
BImSchG zu Betriebsbereichen i. S. d. § 3 Abs. 5a BImSchG oder Anlagen, die Be-
triebsbereich i. S. d. § 3 Abs. 5a BImSchG oder Bestandteile von Betriebsberei-
chen i. S. d. § 3 Abs. 5a BImSchG sind, durch den räumlichen Geltungsbereich der 
Änderung des Bebauungsplans ist nicht bekannt. Auch eine Unterschreitung der 
Achtungsabstände i. S. d. KAS-18 zu Betriebsbereichen i. S. d. § 3 Abs. 5a BIm-
SchG durch den räumlichen Geltungsbereich der Änderung des Bebauungsplans ist 
nicht bekannt. Der Trennungsgrundsatz gem. § 50 BImSchG kann somit als be-
achtet angesehen werden. 

11. Kennzeichnungen 

11.1. Humose Böden 

Die Bodenkarte des Landes Nordrhein-Westfalen Blatt L4902 weist für das gesamte 
Plangebiet Böden aus, die humoses Bodenmaterial enthalten. 

Das gesamte Plangebiet ist daher wegen der Baugrundverhältnisse gemäß § 9 Abs. 
5 Nr. 1 BauGB als Fläche gekennzeichnet, bei deren Bebauung ggf. besondere 
bauliche Maßnahmen, insbesondere im Gründungsbereich, erforderlich sind. 

Hier sind die Bauvorschriften des Eurocode 7 „Geotechnik" DIN EN 1997-1 mit 
nationalem Anhang, die Normblätter der DIN 1054 „Baugrund - Sicherheitsnach-
weise im Erd- und Grundbau - Ergänzende Regelungen", und der DIN 18 196 „Erd- 
und Grundbau; Bodenklassifikation für bautechnische Zwecke" mit der Tabelle 4, 
die organische und organogene Böden als Baugrund ungeeignet einstuft, sowie die 
Bestimmungen der Bauordnung des Landes Nordrhein-Westfalen zu beachten.  

12. Hinweise 

12.1. Erdbebenzone 

Laut Karte der Erdbebenzonen und geologischen Untergrundklassen der Bundes-
republik Deutschland 1:350.000, Bundesland Nordrhein-Westfalen (Geologischer 
Dienst NRW 2006) ist der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans der Erd-
bebenzone 1 und der geologischen Untergrundklasse S zuzuordnen. 

Im Hinblick auf die weitere Planung, insbesondere die Statik der Gebäude, wird 
auf die DIN 4149 „Bauten in deutschen Erdbebengebieten – Lastannahmen, Be-
messung und Ausführung“ des Deutschen Instituts für Normung e. V., Berlin 
(Hrsg.) verwiesen. Die DIN 4149 ist in der „Liste der Technischen Baubestimmun-
gen (Anlage zum RdErl. d. MBV v. 08.11.2006) gelistet und damit allgemein ein-
geführt. Darauf wird in der Änderung des Bebauungsplans hingewiesen. 
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Anwendungsteile, die nicht durch DIN 4149 abgedeckt werden, sind als Stand der 
Technik zu berücksichtigen. Dies betrifft hier insbesondere DIN EN 1998, Teil 5 
„Gründungen, Stützbauwerke und geotechnische Aspekte“. 

12.2. Kampfmittel und Luftbildauswertung 

Eine Auswertung von Luftbildern aus den Jahren 1939-1945 und anderen histori-
schen Unterlagen durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst der Bezirksregierung 
Düsseldorf ergab, dass keine Hinweise auf das Vorhandensein von Kampfmitteln 
im Plangebiet vorliegen. Daher ist eine Überprüfung des Plangebietes auf Kampf-
mittel nicht erforderlich. Eine Garantie auf Kampfmittelfreiheit kann jedoch nicht 
gewährt werden. Deshalb wird folgender Hinweis in den Bebauungsplan aufge-
nommen: 

Erdarbeiten sind mit entsprechender Vorsicht auszuführen. Erfolgen Erdarbeiten 
mit erheblichen mechanischen Belastungen wie Rammarbeiten, Pfahlgründungen, 
Verbauarbeiten etc., ist das „Merkblatt für Baugrundeingriffe“ auf der Internetseite 
der Bezirksregierung Düsseldorf zu beachten. Sofern Kampfmittel gefunden wer-
den, sind die Bauarbeiten sofort einzustellen und umgehend die Ordnungsbehörde, 
die nächstgelegene Polizeidienststelle oder der Kampfmittelbeseitigungsdienst zu 
verständigen. 

12.3. Gewässerrandstreifen gemäß § 31 Abs. 4 LWG NRW 

Auf die Einhaltung des Gewässerrandstreifens gemäß § 31 Abs. 4 LWG NRW auf 
dem Gewässerflurstück 344 zum Bereich des Allgemeinen Wohngebietes wird aus-
drücklich hingewiesen.  

Anmerkung:  

Dies betrifft insbesondere das Flurstück 342, auf dem an der Grenze zum Gewäs-
serflurstück 344 die Errichtung einer Garage sowie eines Wohnhauses mit einem 
Grenzabstand von 3,00 m möglich ist. Unter Verweis auf § 38 Abs. 2 WHG wurde 
festgestellt, dass der Gewässerabstand von 5,00 m nicht von der Böschungsober-
kante (=Grundstücksgrenze zu Flurstück 342), sondern aufgrund des flachen und 
großzügigen Grabenprofils von der Linie des Mittelwasserstandes aus gerechnet 
wird. Durch Gestaltung des Wasserlaufes kann ein Abstand von 5,00 m zur Wohn-
hausbebauung eingehalten werden. 

12.4. Artenschutzrechtliche Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen 

Um evtl. Beeinträchtigungen und Schadensbegrenzungen aufzuzeigen, sollten im 
Rahmen der Umsetzung des Bebauungsplanes die möglichen artenschutzzeichnen-
den Strukturen (Wiesenflächen, Bäume, Gehölze und Mauerreste) gesamtheitlich 
abgeräumt bzw. umgebrochen werden. Diese Baufeldräumung muss außerhalb 
der nach § 39 BNatSchG festgelegten Schonzeit vom 1. Oktober bis 28/29. Feb-
ruar eines jeden Jahres erfolgen. 

Landschaftsschutzrechtliche Befreiungen zur Durchführung der Maßnahme zu an-
deren Zeitfenstern dürfen nur in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde 
(Amt für Natur und Landschaft, Jagd und Fischerei) des Kreises Viersen 
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durchgeführt werden, um zu prüfen, ob Lebensstätten, für die ein Risiko der Ver-
letzung artenschutzrechtlicher Bestimmungen besteht, betroffen sind. 

12.5. Baugrund und Versickerung 

In Bezug auf Erdarbeiten und Versickerungsanlagen sind Vorkehrungen gemäß 
dem Gutachten „Geotechnische Stellungnahme in Anlehnung an DIN 4020 zu den 
Baugrund-, Grundwasser- und Gründungsverhältnissen für das Projekt Bebau-
ungsplan Nie-79 ‚Pannenmühle‘“, IBL-Laermann GmbH, Mönchengladbach, 
20.10.2020“ zu treffen. Das Gutachten ist Teil der Unterlagen zum Bebauungsplan 
und kann bei der Gemeindeverwaltung Niederkrüchten eingesehen werden. 

12.6. Bergwerksfelder 

Das Plangebiet liegt über dem auf Steinkohle verliehenen Bergwerksfeld „Sophia-
Jacoba B“.  

12.7. Einsehbarkeit von Vorschriften 

Normen und sonstige technische Regelwerke, auf die in diesem Bebauungsplan 
Bezug genommen wird, können während der allgemeinen Öffnungszeiten bei der 
Gemeindeverwaltung Niederkrüchten, Rathaus Elmpt, Laurentiusstraße 19, 
41372 Niederkrüchten, eingesehen werden. 

 

 

 

Essen, den 19.11.2020 
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1. EINLEITUNG 
 
1.1 Planungsanlass 
 
Im Kreuzungsbereich Erkelenzer Straße / Pannenmühle in Niederkrüchten sollen die ortsrand-
nahen Wiesenflächen in Wohnbauflächen umgewandelt werden.  
 
Um diese Maßnahme umsetzen zu können, wird der naturferne Bestandsgraben nach Süden 
verlegt und naturnah ausgebaut. 
 
Bezogen auf den Flächenanspruch rgeben sich laut der nachfolgenden Abb. 2 folgende Über-
sichten: 
 
1. Flächen für Bebauung: Flurstücke 321 – 342 
2. Flächen für die Umlegung und Renaturierung des Grabens: Flurstücke 344 
3. Öffentliche Verkehrsfläche: Flurstück 343 
 
Der Bebauungsplan Nie-79 „Pannenmühle“ soll im beschleunigten Verfahren gemäß § 13 a 
BauGB aufgestellt werden: 
 

 
(Abb. 2: Liegenschaftskarte: Abgrenzung B-Plan Nie-79 „Pannenmühle“ mit  
    vorhandenen Flurstücken, Gemeinde Niederkrüchten) 
 
Zur frühzeitigen Berücksichtigung artenschutzrechtlicher Sachverhalte erfolgt im Vorfeld der 
Planungsmaßnahme eine artenschutzrechtliche Vorprüfung der Stufe I.  
 
Im Rahmen der Umwandlung der Flächen sind die Belange des Artenschutzes, insbesondere 
gemäß § 44 Bundesnaturschutzgesetz, zu beachten. Im hiermit vorgelegten Gutachten der 
ASP I wird das Vorhaben aus artenschutzrechtlicher Sicht bewertet. Grundlagen für die Bewer-
tung sind faunistische Untersuchungen im Februar/März/ April 2019 und ergänzend die für das 
Messtischblatt genannten, planungsrelevanten Arten aus dem ‚Fachinformationssystem ge-
schützte Arten‘ des LANUV NRW sowie Daten aus dem Fundortkataster für Pflanzen und Tiere 
@LINFOS des Landes NRW, verknüpft mit den Habitatbedingungen vor Ort.  
 
Die räumliche Lage des Plangebiets (und gleichzeitig des Untersuchungsgebiets der arten-
schutzrechtlichen Vorprüfung der Stufe I) ist in der sich auf dem Deckblatt befindlichen Über-
sichtskarte (Abb. 1) sowie den Abbildungen 2 und 3 gekennzeichnet. 
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(Abb. 3: Luftbild – Gemeinde Niederkrüchten)  
 
 
1.2 Aufgabenstellung 
 
Infolge der Kleinen Novelle des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) vom Dezember 2007 
sind die geltenden, europäischen artenschutzrechtlichen Bestimmungen der Flora-Fauna-
Habitat-Richtlinie (FFH-RL) und der Vogelschutzrichtlinie (V-RL) in nationales Recht umgesetzt 
worden. Die Notwendigkeit zur Durchführung einer Artenschutzprüfung (ASP) im Rahmen von 
Planungsverfahren oder bei der Zulassung von Vorhaben ergibt sich aus den unmittelbaren 
geltenden Bestimmungen des § 44 Abs. 1 BNatSchG i. V. m. § 44 Abs. 5 und 6 und § 45 Abs. 
7 BNatSchG.  
 
In der Folge müssen nun bei allen genehmigungspflichtigen Planungs- und Zulassungsverfah-
ren die Artenschutzbelange entsprechend den europäischen Bestimmungen im Rahmen einer 
artenschutzrechtlichen Prüfung (ASP) dahingehend betrachtet werden, ob von dem Vorhaben 
planungsrelevante Arten betroffen sein könnten und ob weitere Prüfungsschritte als notwendig 
angesehen werden. Dies entspricht laut der Handlungsempfehlung „Artenschutz in der Bauleit-
planung und der baurechtlichen Zulassung von Vorhaben“ des MKULNV & MBV 2010 sowie dem 
Erlass „Artenschutz im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren“ MKULNV vom 
17.01.2011 der Stufe I einer Artenschutzprüfung.  
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2. UNTERSUCHUNGSGEBIET 
 
2.1  Lage und Festlegung des Untersuchungsgebietes 
 
Das Untersuchungsgebiet liegt in Niederkrüchten, unmittelbar an der Erkelenzer Straße im 
Kreuzungsbereich zur Pannenmühle. 
 
Angrenzend befinden sich Wohnbebauungen aus Einzel- und Doppelhäusern sowie teilweise ei-
nen landwirtschaftlichen Betrieb. 
 
Im Rahmen der ASP I wurden die Flächen Pannenmühle / Ecke Erkelenzer Straße untersucht. 
Die Abgrenzung des Untersuchungsraums ist dem Lageplan (= Abb. 2) zu entnehmen. Er um-
fasst eine Flächengröße von 7.914 m². 
 
 
2.2 Beschreibung der Strukturen und Nutzungen 
 
Das Plangebiet ist hinsichtlich der derzeitigen Nutzung nach folgenden Biotoptypen zu unter-
scheiden bzw. zu strukturieren (s. auch Abb. 4): 
 
- A - Gebüsch und Gehölze aus Wildkirsche, Weide, Esche und Hasel 

(BD3/BE 100, ta3-5) und Hochstaudenflur (K, neo2): 510 m² 
- B - Baumschule (HJ6, oq): 1.114 m² 
- C, C2 + C3 - Intensiv(mäh)weide (EA, kd3): 545 m² + 1.967 m² + 2.137 = 4.649 m² 
- D1 - Grünlandbrache (EE2): 820 m² 
- D2 - Grünlandbrache (EE1): 532 m²  
- E - Ryther Graben, naturfern und Sandfang (FN, wf4): 289 m² 
 
Da die Gehölzarten (kleinflächig im Plangebiet; großflächig außerhalb des Plangebiets) vorwie-
gend der potenziellen natürlichen Vegetation entsprechen, haben ihre Altersstrukturen bezüg-
lich der Habitate für faunistische Arten (Vögel und Fledermäuse) eine nicht zu vernachlässi-
gende Bedeutung.  
 

 
(Abb. 4: Lageplan - Aktuelle Biotoptypen Umlegung Ryther Graben – Kreis Viersen)  
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2.3 Planerische Grundlagen 
 
Das Untersuchungsgebiet zeichnet sich durch seine ortsrandprägende, ländliche Lage aus. 
 
Schutzgebietsausweisungen sowie besondere Festsetzungen entsprechend einem Biotopkatas-
ter liegen nicht vor, sind aber in unmittelbarer Nähe vorhanden. 
 
Landschaftsschutzgebietsausweisungen beginnen an der Straße „Am End“ in ca. 70 m nordöst-
licher Entfernung; FFH-, Natura2000- und Naturschutzgebiete befinden sind in ca. 650 – 700 
m Entfernung (s. Abb. 5). 

(Abb.5: tim-online: Lage Schutzgebiete)  
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3. VORPRÜFUNG DER ARTEN 
 
3.1  Datenabfrage / Auswertung der Informationsquellen 
 
Zur Einschätzung potenzieller, planungsrelevanter, faunistischer Arten wurden – neben den im 
Rahmen der Erfassung der Habitatstrukturen durchgeführten Sichtungen - die Auswertungen 
des Fachinformationssystem (FIS) zum Thema „Geschützte Arten in NRW“ des Landesamtes 
für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV NRW 2008) laut den Messtischblatt 
4803 / 1 Wegberg herangezogen. 
 
Das Land Nordrhein-Westfalen hat über die LANUV den Begriff der planungsrelevanten Arten 
eingeführt. Es handelt sich um eine naturschutzfachlich begründete Auswahl aus den europä-
isch geschützten Arten, die bei artenschutzrechtlichen Prüfungen im Sinne einer Art-für-Art-
Betrachtung einzeln zu bearbeiten sind. 
 
Hierzu gehören die streng geschützten Arten und zusätzlich europäische Vogelarten, die be-
sonderen Schutz benötigen (V-RL, Rote Liste NRW-Arten), sowie Zugvogelarten (Art. 4 Abs. 2 
V-RL) und Koloniebrüter, sofern sie mit rezentem bodenständigen Vorkommen in NRW (auch 
regelmäßige Durchzügler und Wintergäste) vertreten sind. 
 
Besonderen Schutz benötigen gemäß V-RL solche Vogelarten, die in Art. 4 der V-RL besonders 
hervorgehoben sind (dies sind seltene, empfindliche und gefährdete Arten und Zugvögel bzw. 
deren Brut-, Rast-, Mauser- und Überwinterungsgebiete, insbesondere Feuchtgebiete (Art. 4 
(2) VS-RL)). 
 
Für alle übrigen europäischen Vogelarten soll gelten, dass sie sich derzeit in einem günstigen 
Erhaltungszustand befinden und ihnen durch herkömmliche Planungsverfahren keine populati-
onsrelevanten Beeinträchtigungen drohen. Artenschutzrechtliche Prüfungen sind daher nur in 
besonderen Einzelfällen notwendig. 
 
Den planungsrelevanten Arten wurden Lebensräumen zugeordnet, in denen sie üblicherweise 
angetroffen werden können. 
 
Die methodische Vorgehensweise und Erfassung der Arten orientiert sich an den Empfehlungen 
des Fachinformationssystem (FIS) zum Thema „Geschützte Arten in NRW“ des Landesamtes 
für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV NRW 2008). 
 
Die artenschutzrechtliche Prüfung erfolgt aus der Ableitung möglicher Habitatfunktionen für die 
im Planungsgebiet potenziell zu erwartenden planungsrelevanten Arten, die seitens des LANUV 
(2008) aufgeführt werden. 
 
Die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten planungsrelevanten Arten wurden durch die Ab-
frage des Naturschutz-Fachinformationssystem NRW – Messtischblatt 4803/1 - Wegberg ermit-
telt. Die Auswertung zeigt das mögliche Vorkommen von 8 planungsrelevanten Säugetier- so-
wie 33 Vogelarten und 4 Amphibienarten, die in dem Bereich ihr Haupt-, Neben- sowie poten-
tielles Vorkommen haben könnten. In der letzten Spalte erfolgt eine Einschätzung zum tat-
sächlichen Vorkommen im Plangebiet. 
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Planungsrelevante Arten für Quadrant 1 im Messtischblatt 4803 / 1 Wegberg
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Wissenschaftlicher Name Deutscher Name

Säugetiere

Castor fiber Europäischer Biber Nachweis ab 2000 vorhanden G FoRu!, Na Na

Eptesicus serotinus Breitflügelfledermaus Nachweis ab 2000 vorhanden G‐ (Na) Na Na Na Na

Myotis emarginatus Wimperfledermaus Nachweis ab 2000 vorhanden S Na Na Na Na

Nyctalus leisleri Kleinabendsegler Nachweis ab 2000 vorhanden U Na Na Na Na

Nyctalus noctula Abendsegler Nachweis ab 2000 vorhanden G (Na) Na (Na) Na (Na)

Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus Nachweis ab 2000 vorhanden G (Na) Na Na (Na)

Plecotus auritus Braunes Langohr Nachweis ab 2000 vorhanden G FoRu, Na Na Na Na

Plecotus austriacus Graues Langohr Nachweis ab 2000 vorhanden S (Na) Na Na Na Na

Vögel

Accipiter gentilis Habicht Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden G‐ (FoRu), Na Na (Na) (Na)

Accipiter nisus Sperber Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden G (FoRu), Na Na Na (Na) (Na)

Alauda arvensis Feldlerche Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden U‐ FoRu FoRu! FoRu!

Alcedo atthis Eisvogel Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden G FoRu! (Na)

Anas crecca Krickente Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden U (FoRu)

Anas crecca Krickente Nachweis 'Rast/Wintervorkommen' ab 2000 vorhanden G Ru

Anthus trivialis Baumpieper Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden U FoRu (FoRu) FoRu

Asio otus Waldohreule Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden U Na (Na) Na (Na) (Na)

Athene noctua Steinkauz Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden G‐ (FoRu) Na (FoRu) Na Na

Buteo buteo Mäusebussard Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden G (FoRu) (Na) Na (Na)

Carduelis cannabina Bluthänfling Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden unbek. FoRu Na (FoRu), (Na) (FoRu), Na

Coturnix coturnix Wachtel Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden U FoRu! (FoRu) FoRu!

Cuculus canorus Kuckuck Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden U‐ Na (Na) (Na) Na

Delichon urbica Mehlschwalbe Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden U (Na) (Na) Na (Na) (Na)

Dryobates minor Kleinspecht Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden U Na Na (Na)

Dryocopus martius Schwarzspecht Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden G (Na) Na (Na)

Falco subbuteo Baumfalke Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden U Na (FoRu) (Na)

Falco tinnunculus Turmfalke Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden G (FoRu) Na Na Na Na

Hirundo rustica Rauchschwalbe Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden U (Na) (Na) (Na) Na Na (Na)

Lullula arborea Heidelerche Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden U (FoRu)

Passer montanus Feldsperling Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden U (Na) Na Na Na Na

Perdix perdix Rebhuhn Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden S FoRu! (FoRu) FoRu FoRu!

Pernis apivorus Wespenbussard Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden U Na Na (Na)

Phoenicurus phoenicurus Gartenrotschwanz Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden U FoRu (Na) FoRu (Na)

Saxicola rubicola Schwarzkehlchen Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden G (FoRu) FoRu FoRu! (FoRu) FoRu

Scolopax rusticola Waldschnepfe Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden G (FoRu)

Streptopelia turtur Turteltaube Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden S FoRu (Na) (Na) (Na) Na

Strix aluco Waldkauz Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden G Na Na Na (Na) Na

Sturnus vulgaris Star Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden unbek. Na Na Na Na

Tachybaptus ruficollis Zwergtaucher Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden G FoRu

Tringa ochropus Waldwasserläufer Nachweis 'Rast/Wintervorkommen' ab 2000 vorhanden G Ru, Na

Tyto alba Schleiereule Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden G Na Na Na Na Na

Vanellus vanellus Kiebitz Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden U‐ FoRu FoRu

Amphibien

Bufo calamita Kreuzkröte Nachweis ab 2000 vorhanden U (FoRu) (Ru) (FoRu) FoRu!

Rana arvalis Moorfrosch Nachweis ab 2000 vorhanden G (FoRu) Ru (Ru)

Rana lessonae Kleiner Wasserfrosch Nachweis ab 2000 vorhanden G (FoRu) (Ru) (Ru) (FoRu) (Ru)

Rana lessonae Kleiner Wasserfrosch Nachweis ab 2000 vorhanden G (FoRu) (Ru) (Ru) (FoRu) (Ru)

Erläuterung:

Vorkommen und Fortpflanzungs‐ / Ruhestätten

Na ‐ Nahrungshabitat

(Na) ‐ potentielles Nahrungshabitat

Ru ‐ Ruhestätte

Ru! ‐ Ruhestätte

(Ru) ‐ potentielle Ruhestätte

FoRu ‐ Fortpflanzung‐ und Ruhestätte

(FoRu) ‐ potentielle Fortpflanzung‐ und Ruhestätte

FoRu! ‐ Fortpflanzung‐ und Ruhestätte

Erhaltungszustand

G ‐ Günstiger Erhaltungszustand G

U ‐ Unzureichender Erhaltungszustand U

S ‐ Schlechter Erhaltungszustand S

Vorkommen im Plangebiet  

Mögliches Vorkommen der Art 4

3

2

1

Kein geeignetes Nahrungs‐ bzw Jagdhabitat mögliche Quartiere

Keine geeigneten Quartiere möglicher Nahrungsgast

Kein geeignetes Brut‐ / Nahrungshabitat, Keine 

geeigneten Quartiere mögl. Nahrungsgast

Auflistung der erweiterten Auswahl planungsrelevanter Arten in den Lebensraumtypen , Fließgewässer, Kleingehölze, Alleen, Bäume, Gebüsche, Hecken, Säume, Hochstaudenfluren, Gärten, 

Parkanlagen, Siedlungsbrachen, Fettwiesen und ‐weiden, Brachen
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Zu prüfende Säugetiere sind Fledermausarten. Fledermäuse sind in erster Linie im Bereich ih-
rer Sommer- und Winterquartiere empfindlich.  
 
Die Nutzung des Untersuchungsgebiets durch Vorkommen der Fledermausarten wie Breitflügel-
fledermaus, Abendsegler, Zwergfledermaus und Braunes Langohr ist ausschließlich als Nah-
rungshabitat möglich. Für Fortpflanzungs- und Ruhestätten sind keine bis gering geeignete 
Quartiersstrukturen im unmittelbaren Untersuchungsgebiet vorhanden. 
 
Die angrenzenden Gebäudestrukturen der vorhandenen Hofanlage hingegen weisen mögliche 
artenschutzrelevante Strukturen auf. 
 
Während der Begehungen – insbesondere bei der witterungsbestimmten, abendlichen Kontroll-
begehung – wurden keine Artenvorkommen gesichtet. 
 
Mögliche Vorkommen der gelisteten Vogelarten sind aufgrund der Gelände- und Nutzungs-
strukturen zu erwarten; jedoch bei den Begehungen nicht festgestellt worden. 
 
Eine Verschneidung der Liste planungsrelevanter Arten mit den im Plangebiet vorkommenden 
Lebensraumstrukturen ergibt, dass planungsrelevante Artenvorkommen nicht auszuschließen, 
jedoch durch die nachteilige Lage inmitten der Verkehrs- und Siedlungsstrukturen eher gering 
sind. Somit sind wahrscheinlich keine nachteiligen Auswirkungen zu erwarten. 
 
Um jedoch evtl. Beeinträchtigungen und Schadensbegrenzungen aufzuzeigen, sollten im Rah-
men der Umsetzung des  Bebauungsplanes die möglichen artenschutzzeichnenden Strukturen 
(Wiesenflächen, Bäume, Gehölze und Mauerreste) gesamtheitlich abgeräumt bzw. umgebro-
chen werden. Diese Baufeldräumung muss außerhalb der nach § 39 BNatSchG festgelegten 
Schonzeit vom 1. Oktober bis 28/29. Februar eines jeden Jahres erfolgen.  
 
Landschaftsschutzrechtliche Befreiungen zur Durchführung der Maßnahme zu anderen Zeit-
fenstern dürfen nur in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde (Amt für Natur und 
Landschaft, Jagd und Fischerei) des Kreises Viersen durchgeführt werden, um zu prüfen, ob 
Lebensstätten, für die ein Risiko der Verletzung artenschutzrechtlicher Bestimmungen besteht, 
betroffen sind. 
 
Baubedingt könnte es potenziell zu unterschiedlich starken Auswirkungen kommen; zum einen 
durch direkte Zerstörung des Nestbereichs auf Grund der Entfernung von Gehölzen und der 
Baufeldräumung, zum anderen durch Störungen des Brutablaufs auf Grund der Bautätigkeiten 
(Baulärm, Bewegungsaktivitäten) in Nestnähe. Bei besonders störanfälligen Brutvogelarten ist 
mit der Aufgabe der Bruten zu rechnen. Diese Folgewirkung ist zu vernachlässigen, da vor 
Baubeginn eine Entfernung der vorhandenen Strukturen – soweit erforderlich - durchgeführt 
wird.  
 
Anlage- und betriebsbedingt ist der Verlust oder die Entwertung von Brut- und Nahrungshabi-
taten durch die Baufeldräumung denkbar.  
 
Nicht alle diese Auswirkungen unterliegen dem Regelungsumfang des besonderen Artenschutz-
rechtes, da dieses nicht allumfassend durch eine Generalklausel das Verbreitungsgebiet, den 
Lebensraum oder sämtliche Lebensstätten einer Tierart in die Verbotstatbestände einbezieht. 
Alle im Umfeld des Standorts möglicherweise vorkommenden Vogelarten sind aufgrund ihres 
Status als europäische Vogelarten nach Art. 1 EU-Vogelschutz-Richtlinie in ihrer Empfindlich-
keit gegenüber dem geplanten Vorhaben zu betrachten.  
 
Unter den Amphibien- und Reptilienarten sind planungsrelevante Arten im Plangebiet direkt 
nicht zu erwarten, da hier entsprechende Lebensraumstrukturen für das Vorkommen fehlen.  
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3.2 POTENZIALANALYSE / IDENTIFIZIERUNG DES POTENZIELLEN ARTENSPEK-
TRUMS 
 

Artenschutzrelevante Gebäude, Fassadenvorsprünge und Dachkonstruktionen mit Einfluglö-
chern für Fledermäuse als Winterquartiere und Aufzuchtstätten sind im unmittelbaren Plange-
biet nicht vorhanden, jedoch gibt es artenschutzrelevante Gehölze und Großgehölze im enge-
ren und weiteren Untersuchungsgebiet. 
Im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen artenschutzrechtlichen Vorprüfung soll nachfol-
gend festgestellt werden, ob von dem Vorhaben planungsrelevante, faunistische Arten betrof-
fen sein könnten und ob weitere Prüfungsschritte als notwendig angesehen werden. Dies ent-
spricht nach der Handlungsempfehlung „Artenschutz in der Bauleitplanung“ (MKULNV & MBV 
2010) der Stufe I einer Artenschutzprüfung (ASP). 
 
Zur Prüfung und Einschätzung der gebietsspezifischen Artenvorkommen wurden bei den Ge-
ländebegehungen des Plangebiets die Biotopstrukturen hinsichtlich ihrer Lebensraumfunktion 
betrachtet und Zufallsbeobachtungen registriert. Von den für das Messtischblatt 4803/1 - 
Wegberg bislang nachgewiesenen, planungsrelevanten Arten finden die allermeisten Arten - 
außer den Fledermausarten als Nahrungshabitate - direkt im Eingriffsgebiet keinen adäquaten 
Lebensraum.  
 
Im Frühjahr 2019 wurde während mehrerer Begehungen der Biotopbestand des Plangebiets 
erfasst. Hierbei wurde das Plangebiet auch gezielt auf besondere Habitatstrukturen wie geeig-
nete Nistplätze, Baumhöhlen und fledermausrelevante Gehölzstrukturen untersucht.  
 
Die Sichtungen der Biotoptypen des engeren Plangebiets haben an folgenden Tagen stattge-
funden: 
 
 24.02.2019 – 14.00 Uhr – Witterung sonnig / leicht bewölkt  

 
Sichtbegehung des Untersuchungsraums nach Hinweisen mit artenschutzrechtlichem Be-
zug zu planungsrelevanten Tierarten 
 
Auf den intensiven und extensiven Wiesenflächen, den Gehölzflächen mit Wildkirsche, 
Weide, Hasel und Esche, dem Bauschulgelände sowie dem nicht wasserführenden Bachlauf 
wurde keinerlei Artenvorkommen – auch nicht von sog. „Allerweltsarten“ – registriert. Au-
ßerhalb des Plangebiets wurden in den angrenzenden Gehölzflächen zwei Krähen und eine 
Elster gesichtet; darüber hinaus ein Elsternnest. Außerdem konnten keine Hinweise auf 
von Fledermäusen genutzte Astlöcher an Bäumen festgestellt werden. 
 
Nach Rücksprache mit einem Anlieger (Pannenmühle Nr. 3) sind in den angrenzenden Hof-
gebäuden Winterquartiere und Aufzuchtstätten von Fledermäusen gesichtet worden. Sie 
nutzen den Planungsraum als Nahrungshabitat. 
 
Ergebnis: Keine artenschutzrechtlichen Erkenntnisse; weder bezüglich der Säugetiere (Fle-
dermäuse), noch der Vogelarten. 

 
 16.04.2019 – 16.45 bis 17.45 Uhr – Witterung sonnig / leicht bewölkt / warm 

 
Wiederholte Sichtbegehung  
 
Erneute Begehung der Wiesenflächen, der Gehölze und des Bachlaufs. Keine Brut- bzw. 
Nestbauvorkommen; sowohl in den Wiesen-, als auch in den Gehölzflächen. Sichtung eines 
Taubenpaares, zweier Sperlinge, jeweils einer Meise, eines Buchfinks und einer überflie-
genden Krähe. 
 
Ergebnis: Bestätigung des Ergebnisses der Begehung vom 24.02.2019; keine Hinweise auf 
artenschutzrechtlichen Bezug.  
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 17.04.2019 – 20.00 bis 20.20 Uhr – Witterung bewölkt 
 

Abendbegehung  
 

Ergebnis: Bestätigung der Ergebnisse der vorangegangenen Begehungen. Keine Hinweise 
auf artenschutzrechtlichen Bezug. 
 

Bei den Sichtungen wurde festgestellt, dass Vogelnestquartiere der beschriebenen Arten nicht 
vorhanden sind.  
 
Durch die Begehungsdokumentation wurde ebenfalls deutlich, dass die Fledermausarten das 
unmittelbare Untersuchungsgebiet weder als Winter- oder Sommerquartier mit Wochenstuben, 
sondern ausschließlich als Nahrungshabitat nutzen. Trotz vorhandener, möglicher Quartiers-
strukturen durch die vorhandenen, naturnahen Gehölze wurden keine artenschutzrechtlichen, 
planungsrelevanten Arten festgestellt. 
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4. VORPRÜFUNG DER WIRKFAKTOREN 
 
4.1  Ermittlung der anlage-, bau- und betriebsbedingten Wirkfaktoren 
 
Folgende Wirkfaktoren des Vorhabens könnten möglicherweise zu Beeinträchtigungen der ggf. 
vorhandenen Tier-und Pflanzenwelt führen:  
 
 Baubedingt: Lärm- und stoffliche Emissionen, Erschütterungen, Fällung der Wildgehölz-

gruppen 
 
 Anlagebedingt: Flächeninanspruchnahme / Lebensraumverlust als Nahrungshabitat 
 
 Betriebsbedingt: Lichtemissionen, zusätzlicher Fahrzeugverkehr 
 
 
4.2 Empfindsamkeit der Arten gegenüber den Wirkfaktoren in Raum und Zeit 
 
Tötung von Individuen  
§ 44 (1) 1 BNatSchG verbietet die Verletzung und Tötung aller besonders geschützten Arten. 
Darunter fallen neben den genannten planungsrelevanten Arten auch alle europäischen Vogel-
arten der Vogelschutzrichtlinie (V-RL). Dieses Schutzgebot wird jedoch durch § 44 Abs. 5 
BNatSchG für Eingriffe der Bauleitplanung dahingehend eingeschränkt, dass der Verbotstatbe-
stand dann nicht berührt ist, wenn eine Tötung von Individuen durch eine Beeinträchtigung 
von Fortpflanzungs- und Ruhestätten verursacht wird und der Eingriff gleichzeitig unvermeid-
bar ist.  
 
Bei den Sichtbegehungen wurden keine der angesprochenen, planungsrelevanten Tierarten 
angetroffen.  
 
Für den unmittelbaren Eingriffsbereich kann ebenfalls ein Brutvorkommen planungsrelevanter 
Arten ausgeschlossen werden. Europäische Vogelarten der V-RL, also weit verbreiteter und all-
gemein häufiger Vogelarten, könnten dort – bedingt durch die vorhandenen Strukturen – ihre 
Nest- und Nahrungshabitate haben.  
 
Bei der Begehung wurde keine der angesprochenen planungsrelevanten Arten gesichtet, je-
doch ist davon auszugehen, dass der Geltungsbereich temporär als Jagd- und Nahrungsraum 
dient. Als Sommer- und Winterquartiere der Fledermausarten findet nach Befundlage keine 
Fledermausart geeignete Habitatstrukturen, sondern nur las Nahrungsraum. Derartige Nah-
rungsräume sind auch im Umfeld des Plangebiets vorhanden bzw. bleiben erhalten. 
 
Störung von Individuen  
§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verbietet die erhebliche Störung planungsrelevanter Tierarten. 
Störungen können bei Bauvorhaben z. B. durch Lärmemissionen, Erschütterungen, optische Ef-
fekte oder auch Flächeninanspruchnahme verursacht werden.  
 
Im vorliegenden Fall ist mit der Erfüllung des Verbotstatbestandes nicht zu rechnen, da davon 
ausgegangen werden kann, dass die in der Tabelle aufgeführten Arten, die das Plangebiet le-
diglich als potenzielle Nahrungsgäste aufsuchen könnten, aufgrund ihrer hohen Mobilität in der 
Lage sind, sich ausreichend große und artspezifische Ausweichlebensräume zu erschließen.  
 
Zudem ist die Vorlast aufgrund der nachteiligen Lage mit angrenzenden Verkehrs- und Sied-
lungsstrukturen nicht unerheblich für das Nichtvorhandensein planungsrelevanter Tierarten. 
 
Störintensive Effekte - z. B durch die kleinflächigen Rodungs-, Fäll- und Erdarbeiten - treten 
bei Beachtung der Bauzeitenregelung (Rodung außerhalb der Brutzeit) zu wenig sensiblen Jah-
reszeiten auf und sind daher ebenfalls nicht mit relevanten Auswirkungen verbunden. 
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Durch den kleinräumigen anlagebedingten Verlust von potenziellen Nahrungshabitaten ist nicht 
mit einer nachhaltigen Verschlechterung des Erhaltungszustands der genannten Arten zu rech-
nen.  
 
Beanspruchung von Niststätten  
Niststätten europäischer Vogelarten gelten gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG als generell ge-
schützt, wobei der Schutz von mehrjährigen genutzten Niststätten über das ganze Jahr besteht 
(z. B. Baumhöhlen, Horste von Greifvögeln). 
 
Bei den Sichtbegehungen im Rahmen der Stufe I wurden augenscheinlich die Gehölze als mög-
liche Niststätten verzeichnet, jedoch keine Artenvorkommen festgestellt. Eine Berührung des 
Verbotstatbestandes ist aktuell daher nicht absehbar. Unter Berücksichtigung der Schonzeiten-
regelungen bei Strukturveränderungen (Baum- und Gehölzfällungen) ist der Tatbestand der 
Beanspruchung zu vernachlässigen. 
 
Vor allem durchziehende Arten und Überwinterer sowie gelegentliche Brutvögel und seltene 
Gäste sind potenziell in der Lage, auf Flächen mit ähnlichen Lebensraumstrukturen im Umfeld 
auszuweichen. Wie das Luftbild zeigt, bestehen im Umfeld außerhalb des Plangebiets in gro-
ßem Umfang Gehölz- und Gebäudestrukturen, die als Ausweichhabitate genutzt werden kön-
nen.  
 
Da der Erhaltungszustand bei den meisten planungsrelevanten Arten (Säugetieren) günstig ist, 
kann eine teilweise Entfernung des Gehölz- und Baumbestands - zugelassen werden, wenn di-
rekte Störungen durch die Wahl des Zeitpunkts des Umbruchs für die Umsetzung der Neubau-
maßnahmen mit sämtlichen Vor- und Nebenarbeiten berücksichtigt werden.  
 
Beanspruchung schützenswerter Pflanzenstandorte  
Im Plangebiet wurden keine Standorte mit geschützten Artvorkommen festgestellt; die Erfül-
lung des Verbotstatbestandes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG ist daher nicht zu erwarten. 
 
Um jedoch evtl. Beeinträchtigungen und Schadensbegrenzungen aufzuzeigen, sollten im Rah-
men der Umsetzung des  Bebauungsplanes die möglichen artenschutzzeichnenden Strukturen 
(Wiesenflächen, Bäume, Gehölze und Mauerreste) gesamtheitlich abgeräumt bzw. umgebro-
chen werden. Diese Baufeldräumung muss außerhalb der nach § 39 BNatSchG festgelegten 
Schonzeit vom 1. Oktober bis 28/29. Februar eines jeden Jahres erfolgen.  
 
Landschaftsschutzrechtliche Befreiungen zur Durchführung der Maßnahme zu anderen Zeit-
fenstern dürfen nur in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde (Amt für Natur und 
Landschaft, Jagd und Fischerei) des Kreises Viersen durchgeführt werden, um zu prüfen, ob 
Lebensstätten, für die ein Risiko der Verletzung artenschutzrechtlicher Bestimmungen besteht, 
betroffen sind. 
 
Aufgrund der guten Herstellbarkeit der Habitate (Neuanpflanzung von Bäumen, Nisthilfen an 
Gebäuden sowie Schaffung von Fassadenstrukturen für Zwergfledermäuse sowie die beabsich-
tigte Umlegung bzw. Renaturierung des Ryther Grabens) kann davon ausgegangen werden, 
dass für die betroffenen Arten kein Verstoß gegen die artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote 
besteht. 
 
 
4.3 Zusammenfassung 
 
Eine detaillierte Untersuchung im Rahmen einer artenschutzrechtlichen Prüfung der Stufe II er-
scheint im Hinblick auf die betroffene Fläche nicht erforderlich.  
 
Es gibt keine Hinweise darauf, dass lokale Populationen von den geplanten Maßnahmen nega-
tiv betroffen werden könnten. Insbesondere ist die nach § 44 Abs. 5 BNatSchG zu schützende 
„ökologische Funktion“ der Fortpflanzungs- und Ruhestätten (s. o.) durch die Planungen für 
keine Population einer planungsrelevanten Art betroffen. 
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Die Biotoptypen im Bestand sind als naturnah zu bezeichnen. Sie weisen eine mittlere Bedeu-
tung für die Fauna auf. Die Lebensraumfunktion für die Flora ist als normal zu bewerten; die 
Wahrscheinlichkeit des Vorkommens seltener / gefährdeter Arten oder Lebensgemeinschaften 
ist gemäß örtlicher Dokumentation (s. Kap. 3.2) auszuschließen.  
 
Planungsrelevante, hauptvorkommende Tierarten für die vorliegenden Lebensraumtypen sind 
nicht festgestellt worden. 
 
Insgesamt kommt die artenschutzrechtliche Prüfung der Stufe I zu dem Ergebnis, dass keines 
der Tatbestandsmerkmale der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG beim Bau oder 
beim Betrieb des geplanten Vorhabens erfüllt wird.  
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5. PROGNOSE HINSICHTLICH GEEIGNETER VERMEIDUNGS- UND/ODER VORGE-
ZOGENER AUSGLEICHSMASSNAHMEN  

 
Die Umsetzung des B-Plans kann zu einer Entwertung des Gebiets und zu einem Verlust von 
Brut- und Nahrungshabitaten führen. Derartige Beeinträchtigungen können mit Vermeidungs- 
und Minimierungsmaßnahmen umgangen und somit artenschutzrechtliche Verbotsbestände 
ausgeschlossen werden. 
 
Bei Durchführung der Maßnahme sollten folgende Punkte berücksichtigt werden: 
 
Prüfungen 
Um jedoch evtl. Beeinträchtigungen und Schadensbegrenzungen aufzuzeigen, sollten im Rah-
men der Umsetzung des  Bebauungsplanes die möglichen artenschutzzeichnenden Strukturen 
(Wiesenflächen, Bäume, Gehölze und Mauerreste) gesamtheitlich abgeräumt bzw. umgebro-
chen werden. Diese Baufeldräumung muss außerhalb der nach § 39 BNatSchG festgelegten 
Schonzeit vom 1. Oktober bis 28/29. Februar eines jeden Jahres erfolgen.  
 
Landschaftsschutzrechtliche Befreiungen zur Durchführung der Maßnahme zu anderen Zeit-
fenstern dürfen nur in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde (Amt für Natur und 
Landschaft, Jagd und Fischerei) des Kreises Viersen durchgeführt werden, um zu prüfen, ob 
Lebensstätten, für die ein Risiko der Verletzung artenschutzrechtlicher Bestimmungen besteht, 
betroffen sind. 
 
Darüber hinaus werden folgende Schutzziele / Pflegemaßnahmen zur Verbesserung des in-
nerörtlichen, ökologischen Zustands empfohlen: 
 
Strukturanreicherung im Rahmen der Umsetzung der städtebaulichen Neuordnung durch 
 
 die Verbesserung von Nahrungsangeboten (Anpflanzen von früchtenden Gehölzen) 
 die Erhaltung und Entwicklung von Nahrungsflächen 
 die teilweise Entwicklung von lebensraumtypischen Biotopen wie das Anpflanzen von 

Gehölzen und die Anlage von Nisthilfen an den Gebäuden 
 die naturnahe Umlegung des Ryther Baches in Anlehnung an die „Blaue Richtlinie für die 

Entwicklung von naturnahen Fließgewässern in NRW“ 
 
Eventuelle Umsiedlungsmaßnahmen 
Falls im Rahmen der landschaftsschutzrechtlichen Befreiungen ein Risiko der Verletzung arten-
schutzrechtlicher Bestimmungen festgestellt wird, sollten mögliche Überlegungen einer Um-
siedlung der entsprechenden Art vorgenommen werden. 
 
Mögliche Maßnahmen sind so vorzunehmen, dass die ökologische Funktion der Lebensstätte im 
räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt bzw. neu geschaffen wird. 
 
Die Umsiedlung der betroffenen Arten kann, je nach Art und Fall, durch die Bereitstellung von 
künstlichen Nisthilfen und Quartieren oder durch die Neuanlage von Grünstrukturen in der un-
mittelbaren Umgebung erfolgen. 
 
 
Niederkrüchten, 29.05.2019 
 
 
 
 
Dipl.-Ing. Joachim J. Scheller  
Landschaftsarchitekt 
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1 Ausgangssituation und Aufgabenstellung 

Die Gemeinde Niederkrüchten stellt den Bebauungsplan Nie-79 „Pannenmühle“ auf. Ziel des Bebauungs-
planes ist die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung eines Wohngebietes 
sowie für die Verlegung eines Gewässergrabens. 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens ist in einem schalltechnischen Fachbeitrag zu untersuchen, 
welche Geräuscheinwirkungen von außen auf den Geltungsbereich einwirken und ob Festsetzungen zum 
Schallschutz erforderlich sind. Die verkehrliche Erschließung des Plangebietes ist an die Straße Pannen-
mühle vorgesehen. 

Die Abbildung 1 zeigt die Lage des Plangebietes in Niederkrüchten-Ryth. 

 

 

Abbildung 1: Lage des Plangebietes im Gemeindegebiet (Kartengrundlage: [9]) 

Die Brilon Bondzio Weiser Ingenieurgesellschaft mbH wurde von der Gemeinde Niederkrüchten beauftragt, 
die schalltechnischen Auswirkungen zu quantifizieren und zu bewerten. Dabei sind die von außen auf das 
Plangebiet einwirkenden Emissionen in Form von Verkehrsgeräuschen zu berücksichtigen. 
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2 Grundlagen  

2.1 Lagebeschreibung 

Das etwa 0,8 ha große Plangebiet befindet sich im Niederkrüchtener Ortsteil Ryth südöstlich des Ortskerns 
von Niederkrüchten. Der Geltungsbereich umfasst neun Grundstücke. Bisher verläuft quer über fast alle 
Grundstücke ein Gewässergraben. 

Auf drei Seiten grenzen weitere Wohnnutzungen an den Geltungsbereich. Die Erkelenzer Straße ist als 
Landesstraße klassifiziert und führt südlich am Plangebiet vorbei. 

Das Gelände im Untersuchungsgebiet ist weitgehend eben. Schalltechnisch relevante Geländesprünge 
und –neigungen sind nicht vorhanden. 

Der Untersuchungsbereich umfasst Abschnitte der Erkelenzer Straße sowie der Straßen Pannenmühle 
und Varbrooker Kirchweg. 

Die Erkelenzer Straße führt nach Südosten zu weiteren Ortsteilen von Niederkrüchten und nach Nordwes-
ten in den Ortskern von Niederkrüchten sowie zur B221. 
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2.2 Beschreibung der Planung 

Der Bebauungsplan Nie-79 „Pannenmühle“ schafft die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Er-
richtung eines Wohngebietes sowie für die Verlegung eines Gewässergrabens. Das Plangebiet überplant 
neun unbebaute Grundstücke. Der Gewässergraben soll in das südlichste Flurstück verlegt werden, damit 
auf den anderen acht Flur- bzw. Grundstücken Wohngebäude errichtet werden können. 

Die Abbildung 2 zeigt die Lage des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nie-79. 

Der Bebauungsplan Nie-79 lässt planungsrechtlich ein Wohngebiet zu, das als allgemeines Wohngebiet  
(WA) festgesetzt werden soll, sowie einen Gewässergraben. Es wird von maximal 16 Wohneinheiten aus-
gegangen. Die Wohngebäude dürfen maximal zweigeschossig errichtet werden. 

Die Abbildung 3 zeigt das städtebauliche Konzept zum Bebauungsplan Nie-79. 

 

 

Abbildung 2: Lage des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nie-79, Stand: 06.08.2020 (Quelle: Gemeinde Nie-
derkrüchten) 
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Abbildung 3: Städtebauliche Konzeption zum Bebauungsplan Nie-79, Stand: 30.10.2020 (Quelle: rheinruhr.stadtpla-
ner) 

  



Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nie-79 „Pannenmühle“ in Niederkrüchten Seite  6 

  

2.3 Vorgehensweise 

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung sind folgende schalltechnische Aspekte zu untersuchen: 

· Geräuschemissionen innerhalb des Plangebietes von Verkehrswegen außerhalb des Plangebietes 

· Entwicklung von Festsetzungen zum Schallschutz für den Bebauungsplan 

Im Hinblick auf die sogenannte Fernwirkung des zusätzlichen Verkehrsaufkommens im öffentlichen Stra-
ßennetz kann aufgrund der geringen Anzahl an Wohneinheiten und dem damit verbundenen geringen Neu-
verkehrsaufkommen eine vereinfachte Vorgehensweise gewählt werden. Aufgrund der vorhandenen Vor-
belastung ist davon auszugehen, dass das Neuverkehrsaufkommen keine relevante Veränderung der Ver-
kehrslärmbelastung bewirken wird. Es ist erfahrungsgemäß davon auszugehen, dass das Verkehrsauf-
kommen von maximal 16 Wohneinheiten kaum dreistellig ausfallen wird, sodass die Veränderung deutlich 
unter 1 dB(A) liegen wird. Insofern kann eine Konzentration auf den Planfall mit dem zusätzlichen Ver-
kehrsaufkommen und die Bewertung des Gesamtlärms erfolgen. 

Maßgebende Geräuschquellen im Umfeld des Plangebietes sind die angrenzenden Verkehrswege, vor 
allem die Erkelenzer Straße. 

Als Grundlage für das Verkehrsaufkommen auf den Straßen dient eine Verkehrserhebung, die am 
13.09.2018 an einem sogenannten Normalwerktag am Knotenpunkt Erkelenzer Straße / Pannenmühle 
durchgeführt wurde. 

Für die Berechnungen der Verkehrsgeräusche wurde daraus das Verkehrsaufkommen für die weiteren 
Planfälle abgeleitet: 

· der Analysefall, der die Situation zum Zeitpunkt der Untersuchung abbildet, 

· der Prognose-Nullfall ohne die Planung für das Prognosejahr 2030 und 

· der Prognose-Planfall, der das zusätzliche Verkehrsaufkommen der Planung berücksichtigt. 

Im Rahmen der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung für das Bebauungsplanverfahren sind fol-
gende Aspekte zu untersuchen: 

· die Veränderung der Verkehrsgeräusche auf öffentlichen Verkehrswegen durch das zusätzliche 
Verkehrsaufkommen 

Aus schalltechnischer Sicht ist üblicherweise die Veränderung der Lärmbelastung der Anwohner 
an den untersuchten Straßen durch das zusätzliche Verkehrsaufkommen zu ermitteln und zu be-
werten. Dabei ist die Vorbelastung zu berücksichtigen. Es wird üblicherweise untersucht, inwieweit 
das erzeugte zusätzliche Verkehrsaufkommen zu einem spürbaren Anstieg der Immissionen führt. 
Im vorliegenden Fall kann die Veränderung der Lärmbelastung vernachlässigt werden. Es wird 
ausschließlich geprüft, ob die Orientierungswerte der DIN 18005 eingehalten sind und ob städte-
bauliche Missstände zu erwarten sind. Dabei sind aus städtebaulicher Sicht die Vorgaben der 
DIN 18005 [7] zu beachten. 

Die Berechnungen erfolgen mit den Verkehrsbelastungen für einen Prognose-Planfall mit einer 
vollständigen Umsetzung des Vorhabens. Die Beurteilungspegel werden nach den Verfahren der 
RLS-90 [8] für ausgewählte Immissionsorte an der Bestandsbebauung errechnet und nach den 
Vorgaben der DIN 18005 [7] und der geltenden Rechtsprechung bewertet. Weiterhin werden Aus-
sagen zum Außenwohnbereich getroffen, in dem sich Menschen im Freien aufhalten. 
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· Verkehrsgeräusche im Plangebiet, die Festsetzungen zum Schallschutz für die Bewohner erfor-
derlich machen 

Für die Bestimmung des erforderlichen baulichen Schallschutzes vor Verkehrslärm im Geltungs-
bereich wurden Ausbreitungsberechnungen ohne die geplante Bebauung im Geltungsbereich 
durchgeführt. Auf diese Weise kann der „maßgebliche Außenlärmpegel“ nach DIN 4109 [6] zur 
Bestimmung des gesamten bewerteten Bauschalldämmmaßes ermittelt werden. 

Die Berechnungen erfolgen mit Hilfe des Programms SoundPLAN, Version 8.2. 

Als Basis dient eine digitale Geländegrundlage mit den relevanten Geräuschquellen, Hindernissen und 
Gebäuden. Für den Aufbau des Berechnungsmodells wurden öffentlich zugängliche Daten aus dem Be-
stand der Geobasisdaten [9] des Landes und der Kommunen verwendet. Diese Daten wurden ergänzt 
durch die Erkenntnisse einer Ortsbesichtigung. 

2.4 Rechtliche Rahmenbedingungen 

2.4.1 Grundsätzliches 

Das Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) [10] verpflichtet, alle Beeinträchtigungen von Natur und 
Umwelt durch städtebauliche Planungen so gering wie möglich zu halten. Im Hinblick auf Geräusche exis-
tieren verschiedene Verordnungen zum BImSchG [10], in denen die Prüfung und Bewertung von Geräu-
schimmissionen geregelt ist. 

Grundsätzlich ist bereits im Planverfahren zu prüfen, ob die durch die vorgesehene Nutzung zu erwarten-
den Geräuschemissionen und -immissionen und die schon vorhandenen schutzwürdigen Nutzungen in der 
Nachbarschaft aus immissionsschutzrechtlicher Sicht verträglich sind. Außerdem ist zu prüfen, ob von äu-
ßeren Geräuschquellen Immissionen im Plangebiet vorliegen, die Festsetzungen zum Schallschutz für die 
geplanten Nutzungen erfordern. 

Für die unterschiedlichen Geräuscharten sind verschiedene Rechenverfahren durch den Gesetzgeber vor-
geschrieben. Dabei berücksichtigt jedes Regelwerk die jeweiligen Eigenheiten und die Geräuschcharakte-
ristik der Schallquellen.  

Im Rahmen eines Bebauungsplanverfahrens ist die DIN 18005 [7] anzuwenden. Diese verweist zur Be-
rechnung der Schallbeiträge durch öffentlichen Straßenverkehr auf die „Richtlinie für Lärmschutz an Stra-
ßen (RLS-90)“ [8]. 

In den Regelwerken sind Obergrenzen der Geräuschimmission festgelegt, die an einem der Nutzung ent-
sprechenden Schutzniveau ausgerichtet sind. Dieses Schutzniveau ergibt sich entweder aus vorliegenden 
Bebauungsplänen oder, falls diese nicht vorhanden sind, anhand der bestehenden Nutzung entsprechend 
§34 BauGB [1]. Im vorliegenden Fall wird der Bereich innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungs-
planes nach Abstimmung mit der Gemeinde Niederkrüchten als allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt. 
Darüber hinaus wird der gesamte Untersuchungsbereich nach §34 BauGB [1] sowie ebenfalls nach Ab-
stimmung mit der Gemeinde Niederkrüchten als allgemeines Wohngebiet (WA) eingestuft. 
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2.4.2 Verkehrsgeräusche von öffentlichen Verkehrswegen 

Die Bewertung der Immissionen erfolgt nach den Grundsätzen der DIN 18005 [7], die Orientierungswerte 
(OW) für eine Obergrenze der wünschenswerten Geräuschbelastung insbesondere bei Neuplanungen de-
finiert. Diese stellen jedoch keine absolute Obergrenze dar, sondern können im Rahmen der Abwägung 
auch überschritten werden [11]. Dazu hat das Bundesverwaltungsgericht [2] festgestellt, dass DIN-Normen 
keine normativen Festlegungen gebietsbezogener Grenzwerte vornehmen können, da sie nicht im Wege 
demokratisch legitimierter Rechtsetzung entstanden sind. Die DIN 18005 [7] kann allerdings im Rahmen 
einer gerechten Abwägung als Orientierungshilfe herangezogen werden. 

Für die Bewertung der Verkehrsgeräusche von den öffentlichen Verkehrswegen sind nach DIN 18005 [7] 
die in der Tabelle 1 dargestellten Orientierungswerte anzuwenden. 

Tabelle 1: Orientierungswerte für Verkehrsgeräusche nach DIN 18005 [7] für den vorhandenen Gebietstyp 

Nutzung Orientierungswert [dB(A)] 

 Tag Nacht 

WA 55 45 

 

Da die DIN 18005 [7] auf Außenpegel abstellt, kann eine Überschreitung der Orientierungswerte an der lärm-
zugewandten Seite eines Gebäudes um 5 oder sogar 10 dB(A) das Ergebnis einer sachgerechten Abwägung 
sein, wenn sichergestellt werden kann, dass im Inneren der Gebäude durch die Anordnung der Räume oder 
die Verwendung schallschützender Außenbauteile angemessener Lärmschutz gewährleistet wird [5]. 

Bei der Bewertung kann außerdem darauf zurückgegriffen werden, dass der Gesetzgeber bei dem um 
5 dB(A) höheren Lärmniveau eines Mischgebietes Wohnnutzungen für grundsätzlich zulässig ansieht, 
während in Gewerbegebieten mit einem um 10 dB(A) höheren Schutzniveau eine Wohnnutzung nur in 
Ausnahmefällen zugelassen werden soll. 

Bei einer Überschreitung der Orientierungswerte ist immer auch zu prüfen, ob städtebauliche Missstände 
auftreten können. Dieses ist zu erwarten, wenn der Beurteilungspegel der Verkehrsgeräusche tagsüber 
70 dB(A) und nachts 60 dB(A) überschreitet. In diesem Fall ist die Grenze der zumutbaren Lärmbelastung 
erreicht, ab der bei dauerhafter Einwirkung eine Gesundheitsgefährdung möglich ist. 

Die absolute Obergrenze als Schwellenwert für eine Gesundheitsgefährdung für ein dauerhaft gesundes 
Wohnumfeld sieht die Rechtsprechung bei einem Geräuschniveau von 75/65 dB(A) tags/nachts. 

Bei Veränderungen der Verkehrslärmbelastung durch städtebauliche Planungen im weiteren Umfeld des 
Vorhabens sind die Vorbelastung und das Ausmaß der Veränderung zu berücksichtigen. Bei der Verände-
rung der Geräuschbelastung ist dabei zu berücksichtigen, dass das menschliche Ohr in der Regel Verän-
derungen erst ab 2 bis 3 dB(A) wahrnimmt [3]. Die 16. BImSchV [12], deren Anwendung bei Baumaßnah-
men an Straßen zwingend erforderlich ist und der als Berechnungsvorschrift die RLS-90 [8] zugrunde liegt, 
bewertet bereits eine Veränderung ab 2,1 dB(A) (nach den Rundungsregeln 3 dB(A)) als wesentliche Än-
derung der Geräuschbelastung und als Kriterium für einen Anspruch auf Schallschutzmaßnahmen. 

Gemäß DIN 18005 [7] ist außerdem die Gesamtverkehrslärmsituation zu berücksichtigen, wobei im vorlie-
genden Fall außer den angrenzenden Verkehrswegen keine weiteren Verkehrslärmquellen vorhanden 
sind. 
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3 Verkehrsaufkommen des Straßenverkehrs 

3.1 Verkehrserhebung 

Zur Bearbeitung der Aufgabenstellung war die Kenntnis der vorhandenen Verkehrsnachfrage erforderlich. 
Dazu wurde das Verkehrsaufkommen am Knotenpunkt 

· Erkelenzer Straße / Pannenmühle / Varbrooker Kirchweg 

im Rahmen einer Knotenstromerhebung am Donnerstag, den 13.09.2018, in den Zeitabschnitten von 06:00 
bis 10:00 Uhr und von 15:00 bis 19:00 Uhr erfasst (vgl. Anlagen 1 und 2). Die Auswertung erfolgte nach 
Fußgängern, Radfahrern und Fahrzeugarten des Kfz-Verkehrs getrennt in 15 min-Intervallen. 

3.2 Analysefall 

Auf der Grundlage der Zählergebnisse wurden Ganglinien des Verkehrsaufkommens erstellt, aus denen 
das durchschnittliche tägliche Verkehrsaufkommen (DTV) über alle Tage des Jahres abgeleitet wurde. 

Die Abbildung 4 (vgl. Anlage 3) zeigt die heutigen ermittelten DTV- (Querschnitts-) Werte aller untersuchten 
Straßenabschnitte einschließlich der Schwerverkehrsanteile (SV) in Klammern in Kfz/24h. 

 

 

Abbildung 4: DTV im Analysefall in Kfz/24h (SV-Kfz/24h) 

 

 



Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nie-79 „Pannenmühle“ in Niederkrüchten Seite  10 

  

3.3 Prognose-Nullfall 

Die Prognose der allgemeinen Verkehrsentwicklung erfolgt vorzugsweise auf Grundlage von gesamtstäd-
tischen Verkehrsprognosen („Prognose-Nullfall“). Nach Auskunft der Gemeinde Niederkrüchten ist im hier 
untersuchten Bereich unter Berücksichtigung der regionalen Verkehrsentwicklung bis zum Prognosejahr 
2030 eine Verkehrszunahme von 10 % anzunehmen. 

Die Abbildung 5 (vgl. Anlage 4) zeigt die DTV-Werte aller untersuchten Straßenabschnitte einschließlich 
der Schwerverkehrsanteile (SV) in Klammern in Kfz/24h im Prognose-Nullfall ohne Realisierung des Vor-
habens. 

 

 

Abbildung 5: DTV im Prognose-Nullfall in Kfz/24h (SV-Kfz/24h) 

3.4 Berechnung des Neuverkehrs 

Die Grundlage der Verkehrserzeugungsrechnung bilden die mit der Gemeinde Niederkrüchten abgestimm-
ten Angaben zur Größe der Nutzung und zur Nutzungsart. 

Der Bebauungsplan Nie-79 lässt planungsrechtlich Wohnnutzungen zu. Geplant sind maximal 
16 Wohneinheiten. 

Die Berechnung der durch das Vorhaben zusätzlich zu erwartenden Verkehrsbelastungen wurde auf der 
Basis von Angaben der Gemeinde Niederkrüchten und unter Berücksichtigung veröffentlichter Kennwerte 
bzw. eigener Erfahrungswerte durchgeführt. Es handelt sich bei den veröffentlichten Kennziffern um bun-
desweit anerkannte Werte, die in aktuellster und gültiger Fassung im Programm „Ver_Bau: Programm zur 
Abschätzung des Verkehrsaufkommens durch Vorhaben der Bauleitplanung“ [2] vorliegen. 
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Die Berechnung des zu erwartenden Neuverkehrs erfolgte auf Grundlage der Anzahl der Wohneinhei-
ten (WE) nach Abstimmung mit der Gemeinde Niederkrüchten (Stand: August 2020). 

Die Tabelle 2 zeigt das zukünftige Aufkommen an Fahrten der Einwohner und der Besucher sowie den 
Güterverkehr. Die Ansätze für die Herleitung des Neuverkehrs wurden in Abstimmung mit der Gemeinde 
Niederkrüchten festgelegt. 

Insgesamt wird ein Verkehrsaufkommen von im Mittel 85 Kfz-Fahrten/24h erzeugt. Davon wird 1 Fahrt mit 
Fahrzeugen > 2,8 t durchgeführt. 

Im Sinne einer Schätzung zur sicheren Seite wurde das Neuverkehrsaufkommen auf 100 Kfz-Fahrten/24h 
aufgerundet. 

Tabelle 2: Berechnung des Neuverkehrs der Wohnnutzung 

 

 



Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nie-79 „Pannenmühle“ in Niederkrüchten Seite  12 

  

3.5 Richtungsaufteilung des Neuverkehrs 

Die räumliche Verteilung des Neuverkehrs am erhobenen Knotenpunkt wurde mit der Gemeinde Nieder-
krüchten abgestimmt. Die am Knotenpunkt im Rahmen der Erhebung ermittelten Aufteilungsverhältnisse 
wurden berücksichtigt (vgl. Anlage 5). 

3.6 Prognose-Planfall 

Der Prognose-Planfall ergibt sich durch Überlagerung der Verkehrsbelastungen des Prognose-Nullfalls mit 
dem Neuverkehr. 

Die Abbildung 6 (vgl. Anlage 6) zeigt die DTV-Werte aller untersuchten Straßenabschnitte einschließlich 
der Schwerverkehrsanteile (SV) in Klammern in Kfz/24h im Prognose-Planfall mit Realisierung des Vorha-
bens. 

 

 

Abbildung 6: DTV im Prognose-Planfall in Kfz/24h (SV-Kfz/24h) 
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4 Schalltechnische Berechnungen 

4.1 Geräuschemissionen - Verkehrsgeräusche von öffentlichen Verkehrswegen - Stra-
ßenverkehr 

Im Rahmen des Berechnungsverfahrens nach RLS-90 [8] ergeben sich die Geräuschemissionen des Stra-
ßenverkehrs im Wesentlichen aus der Verkehrsstärke und dem SV-Anteil, ergänzt um einzelne Korrek-
turfaktoren für die zulässige Geschwindigkeit, die Straßenoberfläche und die Längsneigung. 

Das Berechnungsverfahren basiert auf dem unter Ziffer 3 dargestellten durchschnittlichen täglichen Ver-
kehrsaufkommen (DTV) über alle Tage des Jahres. Dieses ist für den Tages- und den Nachtzeitraum in 
eine mittlere stündliche Belastung umzurechnen. Die Geräuschemission von einem Straßenabschnitt Lm,E 
errechnet sich aus dem Mittelungspegel Lm(25) zuzüglich Korrekturwerten für die zulässige Geschwindigkeit 
Dv, die Straßenoberfläche DStrO und die Längsneigung DStg nach der Formel 

Lm,E = Lm(25) + Dv + DStrO + DStg in dB(A). 

Die Berechnung des Mittelungspegels erfolgt nach der Formel 

Lm(25) = 37,3 + 10 log[M (1 + 0,082 p)] 

mit M = mittlere stündliche Verkehrsstärke in Kfz/h und p = Schwerverkehrsanteil in %. 

Für die Berechnung der Parameter MT, MN (mittlere stündliche Verkehrsstärke) wurde auf die Faktoren der 
Tabelle 3 der RLS-90 [8] zurückgegriffen. Da es sich bei der Erkelenzer Straße um eine als Landesstraße 
klassifizierte Straße handelt, errechnet sich MT zu 0,06 DTV und MN zu 0,008 DTV. Die Straßenabschnitte 
der Straßen Pannenmühle und Varbrooker Kirchweg sind nicht klassifizierte Gemeindestraßen, weswegen 
sich MT zu 0,06 DTV und MN zu 0,011 DTV errechnen. Die Schwerverkehrsanteile PT und PN (maßgebender 
LKW-Anteil) wurden aus den ermittelten Verkehrsmengen errechnet (vgl. Ziffer 3). 

Entsprechend den Vorgaben des Rechenverfahrens ist die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf den ein-
zelnen Abschnitten zu berücksichtigen unabhängig von den real gefahrenen Geschwindigkeiten. Die zu-
lässige Höchstgeschwindigkeit (vzul) beträgt auf allen untersuchten Straßenabschnitten 50 km/h. 

Für die Straßenoberfläche wird auf den betrachteten Straßenabschnitten eine Asphaltbetonbauweise (o.ä.) 
angesetzt, wodurch der Parameter DStrO für diese Abschnitte einen Wert von 0 dB(A) annimmt. 

Schalltechnisch relevante Längsneigungen von mehr als 5 % sind im Untersuchungsbereich nicht vorhan-
den. Die Auswertung und die Wahl des entsprechenden Wertes für den Parameter DStg erfolgt durch das 
Programmsystem automatisch auf der Basis des dreidimensionalen Geländemodells. 

Die Berechnung der Emissionspegel nach RLS-90 [8] ist detailliert in der Anlage 7 dargestellt. Dabei ist zu 
berücksichtigen, dass diese Emissionspegel Lm,E in einer Entfernung von 25 m von der Straßenachse gel-
ten. 

Signalgeregelte Knotenpunkte sind im Untersuchungsbereich nicht vorhanden. Insofern wird der gemäß 
RLS-90 [8] erforderliche Zuschlag K zur Berücksichtigung der erhöhten Störwirkung von Knotenpunkten 
mit Lichtsignalanlagen nicht berücksichtigt. 
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4.2 Berechnung der Geräuschimmissionen  

Im Rahmen von Einzelpunktberechnungen werden die Beurteilungspegel durch Verkehrsgeräusche auf 
öffentlichen Straßen errechnet. 

Ergänzend zu den Einzelpunktberechnungen wurden die Beurteilungspegel auch in Form von Isophonen 
für verschiedene Beurteilungszeiträume im Untersuchungsgebiet ermittelt. 

Die Berechnung der Beurteilungspegel in Form von Isophonen im Zuge der Ermittlung des baulichen 
Schallschutzes erfolgte bei freier Schallausbreitung für den Geltungsbereich. 

Die Berechnung der zu erwartenden Schallimmissionen erfolgt mit Hilfe des Programms SoundPLAN, Ver-
sion 8.2, unter Anwendung von Ausbreitungsrechnungen nach RLS-90 [8]. Als Basis diente ein digitales 
dreidimensionales Geländemodell mit den relevanten Geräuschquellen, Hindernissen und Gebäuden. Für 
den Aufbau dieses Berechnungsmodells wurden öffentlich zugängliche Daten aus dem Bestand der Ge-
obasisdaten [9] des Landes und der Kommunen verwendet. 

4.3 Berechnungsergebnisse 

4.3.1 Geräuschimmissionen von öffentlichen Verkehrswegen - Fernwirkung im Straßenverkehr 
über den Geltungsbereich hinaus 

Die Ergebnisse der Berechnungen sind in der Anlage 8 tabellarisch und in der Anlage 9 im Lageplan dar-
gestellt. Die Anlage 8 zeigt die Beurteilungspegel außerhalb des Geltungsbereiches durch Verkehrsgeräu-
sche für den Prognose-Planfall. In der Anlage 9 sind die Beurteilungspegel nach RLS-90 [8] für Tag und 
Nacht im Prognose-Planfall dargestellt. 

Es zeigt sich: 

· An den Gebäuden entlang der Erkelenzer Straße sind die Orientierungswerte der DIN 18005 [7] 
für WA-Gebiete im Prognose-Planfall überschritten. Am Haus Schlehenweg 34 (IO 3) wurden die 
höchsten Beurteilungspegel mit maximal 65/55 dB(A) tags/nachts errechnet. Damit sind die OW 
um bis zu 10 dB(A) tags/nachts überschritten. 

· An den Gebäuden entlang der Straße Pannenmühle sind die OW für WA-Gebiete um wenige De-
zibel und in jedem Fall um weniger als 10 dB(A) überschritten. 

· Da die Veränderung der Verkehrsbelastung durch die Planung marginal ist, ist auch keine wahr-
nehmbare Veränderung der Lärmbelastung im Vergleich zum Prognose-Nullfall zu erwarten. 

· Die Grenze der potenziellen Gesundheitsgefährdung von 70/60 dB(A) tags/nachts ist im Prognose-
Planfall unterschritten. 

4.3.2 Geräuschimmissionen von öffentlichen Verkehrswegen - Gesamtverkehrslärmbelastung im 
Plangebiet 

Die Ergebnisse der Berechnung für ein Bebauungsbeispiel entsprechend des städtebaulichen Konzeptes 
aus der Abbildung 3 sind in der Anlage 10 tabellarisch und in den Anlagen 11 und 12 im Lageplan darge-
stellt. Die Anlage 12 zeigt nur für den Nachtzeitraum den Höchstwert je Fassade an allen Fassaden der 
geplanten Wohngebäude im Plangebiet. 

Die Anlagen 13 bis 15 zeigen die Beurteilungspegel im Geltungsbereich als Isophonen verursacht durch 
den Gesamtlärm aller relevanten Verkehrswege bei freier Schallausbreitung. Dabei zeigt die Anlage 13 die 
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Isophone im Tageszeitraum als Maximum aller berechneten Geschosse. Die Anlage 14 zeigt die entspre-
chenden Werte für den Nachtzeitraum. In der Anlage 15 sind die Isophone im Tageszeitraum für den Au-
ßenwohnbereich in 2 m Höhe über Grund dargestellt. 

Es zeigt sich: 

· Anlage 10/11: Die Orientierungswerte der DIN 18005 [7] für WA-Gebiete von 55/45 dB(A) 
tags/nachts werden um bis zu 6 dB(A) tags/nachts überschritten. Die höchsten Beurteilungspegel 
liegen im Bereich des Knotenpunktes Erkelenzer Straße / Pannenmühle / Varbrooker Kirchweg mit 
61/51 dB(A) tags/nachts vor, womit die OW für Mischgebiete von 60/50 dB(A) knapp überschritten 
sind. Die Grenze der potenziellen Gesundheitsgefährdung von 70/60 dB(A) tags/nachts ist deutlich 
unterschritten. Mit zunehmender Entfernung von der Erkelenzer Straße sinken die Beurteilungspe-
gel unter die OW für MI-Gebiete und nähern sich den OW für WA-Gebiete an. 

· Anlage 12: Wie bereits in der Anlage 11 zu erkennen ist, werden die OW für WA-Gebiete von 
45 dB(A) im Nachtzeitraum teilweise überschritten. 

· Anlage 13: Am Fahrbahnrand der Erkelenzer Straße liegen die Beurteilungspegel für das Maximum 
aus beiden zulässigen Geschosshöhen bei 65 dB(A) im Tageszeitraum. In ca. 16 m von der Er-
kelenzer Straße wird der OW von 60 dB(A) für MI-Gebiete erreicht, die 55 dB(A)-Isophone für WA-
Gebiete wird in ca. 44 m erreicht. 

· Anlage 14: Im Nachtzeitraum liegen die Beurteilungspegel an jeder Stelle des Geltungsbereichs 
um ca. 10 dB(A) unter den Tageswerten. 

· Anlage 15: Die 62 dB(A)-Isophone als Grenze für eine angemessene Nutzung von Außenwohnbe-
reichen verläuft in ca. 10 m Entfernung von der Erkelenzer Straße und damit außerhalb der ge-
planten Grundstücksgrenzen. Insofern ist eine angemessene Nutzung der Außenwohnbereiche 
gewährleistet. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die geplante Bebauung eine zusätzliche Ab-
schirmwirkung gegenüber dem Verkehrslärm der Pannenmühle erzeugen wird, sodass die reale 
Lärmbelastung in den Außenwohnbereichen noch etwas geringer ausfallen wird, als dargestellt. 

4.4 Bewertung der Ergebnisse 

4.4.1 Geräuschimmissionen von öffentlichen Verkehrswegen - Fernwirkung im Straßenverkehr 
über den Geltungsbereich hinaus 

Mit maximal 65/55 dB(A) tags/nachts am Haus Schlehenweg 34 sind nicht nur die OW der DIN 18005 [7] 
für WA-Gebiete überschritten, sondern auch die OW für MI-Gebiete (60/50 dB(A)), in denen der Gesetzge-
ber Wohnen grundsätzlich für zulässig ansieht. Die Grenze der potenziellen Gesundheitsgefährdung von 
70/60 dB(A) tags/nachts ist allerdings an allen Immissionsorten deutlich unterschritten. 

Da das Verkehrsaufkommen der neuen Nutzung zu keiner relevanten Veränderung der Verkehrsbelastung 
führt, ist eine wahrnehmbare Veränderung der Lärmbelastung im öffentlichen Straßennetz nicht zu erwar-
ten. 

Daher sind städtebauliche Missstände sind ausgeschlossen. Insofern ist die Planung aus schalltechnischer 
Sicht unkritisch. 
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4.4.2 Geräuschimmissionen von öffentlichen Verkehrswegen - Gesamtverkehrslärmbelastung im 
Plangebiet 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes können die OW für WA-Gebiete nicht vollständig eingehalten 
werden. Im Tageszeitraum sind Beurteilungspegel an den möglichen Fassaden zwischen WA- und knapp 
über MI-Gebietswerten zu erwarten. Im Nachtzeitraum liegen die Beurteilungspegel eher auf MI-Niveau. 

Mit architektonischen Mitteln ist daher für Aufenthaltsräume ein angemessener Innenschallpegel zu errei-
chen. 

Im Hinblick auf Schlafräume und ein gesundes Raumklima zeigt sich, dass in den Bereichen mit Beurtei-
lungspegeln von mehr als 45 dB(A) die Fenster im Nachtzeitraum nicht zum Lüften gekippt werden können. 
In diesen Fällen ist mit Innenpegeln von mehr als 30 dB(A) zu rechnen, womit ein erholsamer Schlaf nicht 
mehr gewährleistet ist. Insofern sind Festsetzungen im Bebauungsplan erforderlich (vgl. Ziffer 4.5.2). 

Das menschliche Gehör nimmt Veränderungen von Schalldruckpegeln in aller Regel erst ab 2 bis 3 dB(A) 
als Veränderung wahr [3]. Durch das zusätzliche Verkehrsaufkommen des Vorhabens ist eine Veränderung 
der Lärmbelastung im Verlauf der Erkelenzer Straße um etwa 0,1 dB(A) zu erwarten. Insofern ist die Ver-
änderung durch das zusätzliche Verkehrsaufkommen als nicht wahrnehmbar anzusehen. 

Für die Nutzung der Außenwohnbereiche ist zu berücksichtigen, dass bei Pegeln von mehr als 62 dB(A) 
eine zwischenmenschliche Kommunikation nur mit deutlich angehobener Stimme möglich ist, sodass eine 
angemessene Nutzung des Außenwohnbereichs Pegel deutlich darunter erfordert. 

Je nach Platzierung des nächsten Gebäudes an der Erkelenzer Straße ist davon auszugehen, dass die 
Beurteilungspegel im Außenwohnbereich im Tageszeitraum unterhalb von 62 dB(A) liegen, sodass eine 
angemessene Nutzung der Außenwohnbereiche möglich ist. 

4.5 Vorschlag für Festsetzungen zum baulichen Schallschutz nach DIN 4109 

4.5.1 Baulicher Schallschutz nach DIN 4109-1 zum Schutz vor Verkehrsgeräuschen 

Um unzumutbare Belästigungen in Aufenthaltsräumen innerhalb der geplanten Gebäude  im Geltungsbe-
reich des Bebauungsplanes zu vermeiden, ist ausreichender Schallschutz nachzuweisen. Im Rahmen des 
Schallschutznachweises nach DIN 4109 [6] ist das erforderliche Maß an Luftschalldämmung von Außen-
bauteilen zu ermitteln. Dieses wird abhängig von dem „maßgeblichen Außenlärmpegel“ ermittelt, der je 
nach Geräuschart aus dem Beurteilungspegel bestimmt wird. Wenn die Gesamtbelastung aus Geräusch-
beiträgen mehrerer Quellen resultiert, sind die einzelnen maßgeblichen Außenlärmpegel logarithmisch zu 
addieren. Dies soll nach DIN 4109 [6] auch für verschiedenartige Geräuschquellen erfolgen. 

Gemäß DIN 4109 [6] wird bei der Berechnung des maßgeblichen Außenlärmpegels durch Verkehrsgeräu-
sche zunächst die Differenz zwischen den Beurteilungspegeln im Tages- und Nachtzeitraum betrachtet. 
Beträgt die Differenz mindestens 10 dB(A), so ergibt sich der maßgebliche Außenlärmpegel aus dem Be-
urteilungspegel im Tageszeitraum zuzüglich eines Zuschlags von 3 dB(A). Fällt die Differenz geringer als 
10 dB(A) aus, so ergibt sich der maßgebliche Außenlärmpegel aus dem Beurteilungspegel im Nachtzeit-
raum zuzüglich eines Zuschlags zum Schutz des Nachtschlafs von insgesamt 10 dB(A) + 3 dB(A) = 
13 dB(A). 

Im vorliegenden Fall sind Geräuschimmissionen ausschließlich durch Straßenverkehr relevant. Zur Bestim-
mung der Beurteilungspegel verweist die DIN 4109 [6] auf die DIN 18005-1 [7], die wiederum auf das Re-
chenverfahren RLS-90 [8] verweist. 
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Es ist zu beachten, dass die Ermittlung der Außenlärmpegel und folglich der Bau-Schalldämm-Maße für 
das gesamte Plangebiet bei freier Schallausbreitung im Geltungsbereich des Bebauungsplanes erfolgt. 

Die Ermittlung der Außenlärmpegel und der beispielhaften Bau-Schalldämm-Maße erfolgte mit Hilfe des 
Programms SoundPLAN, Version 8.2. 

Für die Berechnung des Bau-Schalldämm-Maßes wurde als Raumart beispielsweise von Aufenthaltsräu-
men in Wohnungen ausgegangen, woraus ein Korrekturwert von 30 dB resultiert. In WA-Gebieten sind 
außer Wohnnutzungen zudem andere bestimmte gewerbliche Nutzungen möglich. 

Die entsprechenden Regelungen finden sich unter Ziffer 7.1 der DIN 4109 [6]: 

 

Die Anforderungen an die gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße R′w,ges der Außenbauteile von 
schutzbedürftigen Räumen ergibt sich unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Raumarten nach 
Gleichung (6):  

�′w,ges = �a − �Raumart (6)  

Dabei ist  

�Raumart = 25 dB für Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien;  

�Raumart = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume in Beherber-
gungsstätten, Unterrichtsräume und Ähnliches;  

�Raumart = 35 dB für Büroräume und Ähnliches;  

�a  der Maßgebliche Außenlärmpegel nach DIN 4109-2:2018-01, 4.5.5.*  

 

Mindestens einzuhalten sind:  

�′w,ges = 35 dB  für Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien;  

�′w,ges = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume in Beherber-
gungsstätten, Unterrichtsräume, Büroräume und Ähnliches. 

Für gesamte bewertete Bau-Schalldämm-Maße von R′w,ges > 50 dB sind die Anforderungen aufgrund 
der örtlichen Gegebenheiten festzulegen.  

Die erforderlichen gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße R′w,ges sind in Abhängigkeit vom Ver-
hältnis der vom Raum aus gesehenen gesamten Außenfläche eines Raumes Ss zur Grundfläche des 
Raumes SG nach DIN 4109-2:2018-01, Gleichung (32) mit dem Korrekturwert KAL nach Gleichung 
(33) zu korrigieren. Für Außenbauteile, die unterschiedlich zur maßgeblichen Lärmquelle orientiert 
sind, siehe DIN 4109-2:2018-01, 4.4.1.  

Gleichung (6) gilt nicht für Fluglärm, soweit er in FluLärmG geregelt ist. In diesem Fall sind die Anfor-
derungen an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen gegen Fluglärm im FluLärmG bzw. in 
FluLärmGDV 2 festgelegt.  

… 

* Anmerkung des Autors: Die Ermittlung des Maßgeblichen Außenlärmpegels findet sich in Ziffer 4.4.5 der 
DIN 4109-2:2018-01 
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Für Bau-Schalldämm-Maße von 30 dB sind keine besonderen Festsetzungen erforderlich. Dies entspricht 
bei der Raumart „Aufenthaltsräume in Wohnungen“ einem maßgeblichen Außenlärmpegel von 60 dB. Mo-
derne Bauweisen, die den Standards der Energieeinsparverordnung (EnEV) [13] entsprechen, erfüllen au-
tomatisch diese Mindestanforderungen an den Schallschutz. 

Die Anlage 16 zeigt die errechneten maßgeblichen Außenlärmpegel und die Anlage 17 zeigt die errechne-
ten Bau-Schalldämm-Maße für die möglichen Vollgeschosse von Wohnnutzungen. Nach Abstimmung mit 
der Gemeinde Niederkrüchten werden zwei Vollgeschosse festgesetzt und dementsprechend berechnet. 
Die Darstellungen zeigen für das Plangebiet das Maximum der möglichen zwei Vollgeschosse. 

Der maßgebliche Außenlärmpegel liegt im südwestlichen Bereich des südlichsten Baufeldes bei 65 bis 
66 dB(A). In den Bereichen mit einem Außenlärmpegel kleiner gleich 60 dB(A) sind keine besonderen Fest-
setzungen erforderlich. 

Die Außenbauteile von möglichen Wohngebäuden im Geltungsbereich müssen im überwiegenden Teil ein 
gesamtes bewertetes Bau-Schalldämm-Maß nach DIN 4109 [6] von mindestens 35 dB aufweisen. In einem 
großen Teil des Geltungsbereichs sind mit Ausnahme der unmittelbar zur Pannenmühle ausgerichteten 
Fassade keine besonderen Festsetzungen zum baulichen Schallschutz erforderlich. 

Darüber hinaus zeigt sich im Hinblick auf Schlafräume und ein gesundes Raumklima, dass in den Berei-
chen mit Beurteilungspegeln von mehr als 45 dB(A) im Nachtzeitraum die Fenster nicht zum Lüften gekippt 
werden können. In diesen Fällen ist mit Innenpegeln von mehr als 30 dB(A) zu rechnen, womit ein erhol-
samer Schlaf nicht mehr gewährleistet ist. Insofern sind Festsetzungen im Bebauungsplan erforderlich, die 
an diesen Fassaden den Einbau von Lüftungseinrichtungen an Schlafräumen vorschreiben. Dafür empfiehlt 
sich eine Signatur an den entsprechenden Baugrenzen (vgl. Anlage 12). 

4.5.2 Textvorschläge für Festsetzungen im Bebauungsplan 

Bei der Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Räumen in Gebäuden, die nicht nur vorüberge-
hend zum Aufenthalt von Menschen dienen, ist der erforderliche bauliche Schallschutz gemäß 
DIN 4109-1:2018-01 zu bestimmen. 

Die Anforderungen an die gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße R’w,ges der Außenbauteile von 
schutzbedürftigen Räumen nach DIN 4109-1:2018-01 ergeben sich unter Berücksichtigung der unter-
schiedlichen Raumarten und der maßgeblichen Außenlärmpegel La gemäß DIN 4109-2:2018-01 aus der 
nachfolgenden Tabelle. 

 

Anforderungen gemäß 
DIN 4109-1:2018-01 

für Aufenthaltsräume in Woh-
nungen, Übernachtungsräume in 

Beherbergungsstätten, Unter-
richtsräume und Ähnliches 

für Büroräume und Ähnliches 

gesamtes bewertetes Bau-
Schalldämm-Maß R’w,ges in dB 

La - 30 La - 35 

 

Im Bebauungsplan ist der maßgebliche Außenlärmpegel La an den Außenbauteilen nach 
DIN 4109-2:2018-01 abzuleiten. 
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Für die Fenster von Schlafräumen von Wohnungen sind bei nächtlichen Beurteilungspegeln von 45 dB(A) 
und höher schallgedämmte, fensterunabhängige Lüftungselemente anzuordnen. 

Jegliche Einbauten in die Außenbauteile (z.B. Lüfter) dürfen das gesamte bewertete Bau-Schalldämm-Maß 
R’w,ges der Außenbauteile nicht verschlechtern. 

Von den vorgenannten Festsetzungen sowie den festgesetzten Schallschutzmaßnahmen sind abwei-
chende Ausführungen zulässig, sofern im Rahmen der Baugenehmigung durch einen staatlich anerkann-
ten Sachverständigen für Schallschutz nachgewiesen wird, dass geringere Maßnahmen ausreichend sind. 
Somit können im Rahmen der Baugenehmigung auch andere Maßnahmen zum Schallschutz ergriffen wer-
den (z.B. architektonische Selbsthilfe, Grundrissanordnung). 
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5 Zusammenfassung und gutachterliche Stellungnahme 

Die Gemeinde Niederkrüchten stellt den Bebauungsplan Nie-79 „Pannenmühle -“ auf. Ziel des Bebauungs-
planes ist die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung eines Wohngebietes 
sowie für die Verlegung eines Gewässergrabens. 

Im Rahmen des schalltechnischen Fachbeitrags im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens waren die zu 
erwartenden Geräuschimmissionen durch Verkehrslärm im Geltungsbereich zu ermitteln und zu bewerten. 

Das Verkehrsaufkommen auf den benachbarten Straßen im Untersuchungsbereich wurde durch eine Ver-
kehrserhebung ermittelt. 

Die schalltechnische Untersuchung kommt zu folgenden Ergebnissen: 

· Entlang der Erkelenzer Straße liegen die Beurteilungspegel für das Maximum aus beiden zulässi-
gen Geschosshöhen bei 65 dB(A) im Tageszeitraum im Nahbereich der Straße. Am Rand der 
nächstgelegenen Baugrenze sind bis zu 61 dB(A) zu erwarten. 

· Entlang der Erkelenzer Straße liegen die Beurteilungspegel für das Maximum aus beiden zulässi-
gen Geschosshöhen bei 55 dB(A) im Nachtzeitraum im Nahbereich der Straße. Am Rand der 
nächstgelegenen Baugrenze sind bis zu 51 dB(A) zu erwarten. 

· Durch das zusätzliche Verkehrsaufkommen steigt der Beurteilungspegel im Verlauf der Erkelenzer 
Straße um etwa 0,1 dB(A). Insofern ist die Veränderung durch das zusätzliche Verkehrsaufkom-
men als nicht wahrnehmbar anzusehen. Maximal werden Beurteilungspegel von bis zu 65/55 dB(A) 
tags /nachts erreicht. Städtebauliche Missstände sind ausgeschlossen. 

· Die Orientierungswerte der DIN 18005 [7] für WA-Nutzungen von 55/45 dB(A) tags/nachts werden 
teilweise an der Beispielbebauung überschritten. Mit architektonischen Mitteln ist daher für Aufent-
haltsräume ein angemessener Innenschallpegel zu erreichen. Die Grenze der potenziellen Ge-
sundheitsgefährdung von 70/60 dB(A) tags/nachts ist aber deutlich unterschritten. 

· Im Außenwohnbereich der geplanten Grundstücke liegen die Beurteilungspegel im Tageszeitraum 
unter 60 dB(A). Damit ist zwischenmenschliche Kommunikation außerhalb der Gebäude und eine 
angemessene Nutzung der Außenwohnbereiche möglich. 

· Im südwestlichen Bereich in der Nähe des Knotenpunktes Erkelenzer Straße / Pannenmühle / 
Varbrooker Kirchweg liegt im Tageszeitraum ein maßgeblicher Außenlärmpegel von mehr als 
60 dB(A) vor. Die Außenbauteile der Wohngebäude im Geltungsbereich müssen in einem Teil des 
Geltungsbereichs ein gesamtes bewertetes Bau-Schalldämm-Maß nach DIN 4109 [6] von bis zu 
35 dB aufweisen. In einem großen Teil des Geltungsbereiches ist das Mindestmaß des Bau-Schall-
dämm-Maßes R’w,ges von 30 dB erforderlich, sodass davon ausgegangen werden kann, dass eine 
moderne, an den Anforderungen der EnEV [13] ausgerichtete Bauweise automatisch auch das 
erforderliche Maß an Schallschutz liefert. 

· Für die Fenster von Schlafräumen von Wohnungen sind bei nächtlichen Beurteilungspegeln von 
45 dB(A) und höher schallgedämmte, fensterunabhängige Lüftungselemente anzuordnen. 

Insgesamt ist festzustellen, dass der Bebauungsplan aus schalltechnischer Sicht realisierbar ist. 

Brilon Bondzio Weiser 
Ingenieurgesellschaft für Verkehrswesen 
Bochum, November 2020 
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Anlage   6: Verkehrsbelastung im Prognose-Planfall - Durchschnittlicher täglicher Verkehr (DTV) 
 

Emissionsberechnung 

Anlage   7: Verkehrsgeräusche Straße, Prognose-Planfall 

 Immissionsergebnisse 

Anlage   8: Beurteilungspegel durch öffentliche Straßen, Prognose-Planfall, Bewertung gemäß DIN 18005

Anlage   9: Lageplan zu Anlage 8, Beurteilungspegel im Prognose-Planfall, Bewertung nach DIN 18005 

Anlage 10: Beurteilungspegel durch öffentliche Straßen, Prognose-Planfall, Bebauungsbeispiel, Bewer-
tung gemäß DIN 18005 

Anlage 11: Lageplan zu Anlage 10, Beurteilungspegel im Prognose-Planfall, Bewertung nach DIN 18005 

Anlage 12: Lageplan zu Anlage 10, Beurteilungspegel im Prognose-Planfall, Höchstwert je Fassade im 
Nachtzeitraum, Bewertung nach DIN 18005 

Anlage 13: Lageplan, Beurteilungspegel im Geltungsbereich, Isophone durch Verkehrslärm bei freier 
Schallausbreitung, Tageszeitraum, Maximum aller Stockwerke, Bewertung nach DIN 18005 

Anlage 14: Lageplan, Beurteilungspegel im Geltungsbereich, Isophone durch Verkehrslärm bei freier 
Schallausbreitung, Nachtzeitraum, Maximum aller Stockwerke, Bewertung nach DIN 18005 

Anlage 15: Lageplan, Beurteilungspegel im Geltungsbereich, Isophone durch Verkehrslärm bei freier 
Schallausbreitung, Tageszeitraum, 2 m Höhe über Grund, Bewertung nach DIN 18005 

 Baulicher Schallschutz 

Anlage 16: Lageplan, Maßgeblicher Außenlärmpegel nach DIN 4109-2 (2018-01) für das Maximum aller 
Geschosse 

Anlage 17: Lageplan, Anforderungen an Luftschalldämmung von Außenbauteilen gegen Verkehrslärm 
(Maximum) nach DIN 4109-1 (2018-01) 
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Anlagen 



Darstellung:

Datum: Projekt Nr.:

Gemeinde Niederkrüchten
Laurentiusstraße 

41374 Niederkrüchten

Anlage 1

Verkehrsbelastung am Donnerstag, 13.09.2018, 
in den Morgenstunden
06:00 - 10:00 Uhr
[Kfz/4h (SV)]

3.210008.2020

0234 / 97 66 000
0234 / 97 66 0016

26(0) 523(30)

6(1)

22(3)

359(31)

13(0)

9(0)1(0)
42(2)

1.070(71)

1(0)
31(3)

37(1)



Darstellung:

Datum: Projekt Nr.:

Gemeinde Niederkrüchten
Laurentiusstraße 

41374 Niederkrüchten

Anlage 2

Verkehrsbelastung am Donnerstag, 13.09.2018,
in den Nachmittagsstunden

15:00 - 19:00 Uhr
[Kfz/4h (SV)]

3.210008.2020

0234 / 97 66 000
0234 / 97 66 0016

50(0) 602(22)

19(0)

52(1)

691(20)

8(0)

25(0)6(1)
40(0)

1.562(46)

2(1)
27(1)

40(0)



Darstellung:

Datum: Projekt Nr.:

500
(30)

4.000
(170)

400
(20)

4.300
(170)

Gemeinde Niederkrüchten
Laurentiusstraße 

41374 Niederkrüchten

Anlage 3

 Verkehrsbelastung im Analysefall
- Durchschnittlicher täglicher Verkehr (DTV) 

[Kfz/24h (SV)]

3.210008.2020

0234 / 97 66 000
0234 / 97 66 0016



Darstellung:

Datum: Projekt Nr.:

550
(30)

4.400
(190)

450
(20)

4.750
(190)

Gemeinde Niederkrüchten
Laurentiusstraße 

41374 Niederkrüchten

Anlage 4

 Verkehrsbelastung im Prognose-Nullfall 2030
- Durchschnittlicher täglicher Verkehr (DTV)

[Kfz/24h (SV)]

3.210008.2020

0234 / 97 66 000
0234 / 97 66 0016



Darstellung:

Datum: Projekt Nr.:

B-Plan Nie-7960 %

40 %

Gemeinde Niederkrüchten
Laurentiusstraße 

41374 Niederkrüchten

Anlage 5

 Richtungsaufteilung
des Neuverkehrs

3.210008.2020

0234 / 97 66 000
0234 / 97 66 0016



Darstellung:

Datum: Projekt Nr.:

650
(30)

4.450
(190)

450
(20)

4.800
(190)

B-Plan Nie-79

Gemeinde Niederkrüchten
Laurentiusstraße 

41374 Niederkrüchten

Anlage 6

 Verkehrsbelastung im Prognose-Planfall
- Durchschnittlicher täglicher Verkehr (DTV)

[Kfz/24h (SV)]

3.210008.2020

0234 / 97 66 000
0234 / 97 66 0016



Bebauungsplan Nie-79 "Pannenmühle" in Niederkrüchten
Verkehrsgeräusche Straße, Prognose-Planfall

Straße Abschnittsname DTV

Kfz/24h

vPkw

Tag

km/h

vPkw

Nacht

km/h

vLkw

Tag

km/h

vLkw

Nacht

km/h

k

Tag

k

Nacht

M

Tag

Kfz/h

M

Nacht

Kfz/h

p

Tag

%

p

Nacht

%

Dv

Tag

dB

Dv

Nacht

dB

Steigung

%

D Stg

dB(A)

D Refl

dB(A)

Lm25

Tag

dB(A)

Lm25

Nacht

dB(A)

LmE

Tag

dB(A)

LmE

Nacht

dB(A)

Erkelenzer Straße Nord 4800 50 50 50 50 0,0600 0,0080 288 38 4,1 2,1 -5,05 -5,64 -1,2 0,0 0,0 63,2 53,8 58,1 48,2 
Erkelenzer Straße Süd 4450 50 50 50 50 0,0600 0,0080 267 36 4,4 2,2 -4,98 -5,59 0,8 0,0 0,0 62,9 53,5 57,9 48,0 
Pannenmühle 650 50 50 50 50 0,0600 0,0110 39 7 4,9 1,5 -4,88 -5,87 -3,4 0,0 0,0 54,7 46,3 49,8 40,5 
Varbrooker Kirchweg 450 50 50 50 50 0,0600 0,0110 27 5 4,7 1,4 -4,93 -5,89 2,4 0,0 0,0 53,0 44,7 48,1 38,8 

SoundPLAN 8.2

21.08.2020

Anlage 7
Seite 1

Brilon Bondzio Weiser GmbH   Universitätsstraße 142    44799 Bochum



Bebauungsplan Nie-79 "Pannenmühle" in Niederkrüchten
Verkehrsgeräusche Straße, Prognose-Planfall

Legende

Straße Straßenname
Abschnittsname 
DTV Kfz/24h Durchschnittlicher Täglicher Verkehr
vPkw Tag km/h Geschwindigkeit Pkw in Zeitbereich
vPkw Nacht km/h Geschwindigkeit Pkw in Zeitbereich
vLkw Tag km/h Geschwindigkeit Lkw in Zeitbereich
vLkw Nacht km/h Geschwindigkeit Lkw in Zeitbereich
k Tag Faktor um den mittleren stündlichen Verkehr aus DTV im Zeitbereich zu berechnen; mittlerer stündlicher Verkehr = k(Zeitbereich)*DTV
k Nacht Faktor um den mittleren stündlichen Verkehr aus DTV im Zeitbereich zu berechnen; mittlerer stündlicher Verkehr = k(Zeitbereich)*DTV
M Tag Kfz/h Mittlerer stündlicher Verkehr in Zeitbereich
M Nacht Kfz/h Mittlerer stündlicher Verkehr in Zeitbereich
p Tag % Prozentualer Anteil Schwerverkehr im Zeitbereich
p Nacht % Prozentualer Anteil Schwerverkehr im Zeitbereich
Dv Tag dB Geschwindigkeitskorrektur in Zeitbereich
Dv Nacht dB Geschwindigkeitskorrektur in Zeitbereich
Steigung % Längsneigung in Prozent (positive Werte Steigung, negative Werte Gefälle)
D Stg dB(A) Zuschlag für Steigung
D Refl dB(A) Zuschlag für Mehrfachreflexionen
Lm25 Tag dB(A) Basis-Emissionspegel in 25 m Abstand in Zeitbereich
Lm25 Nacht dB(A) Basis-Emissionspegel in 25 m Abstand in Zeitbereich
LmE Tag dB(A) Emissionspegel in Zeitbereich
LmE Nacht dB(A) Emissionspegel in Zeitbereich

SoundPLAN 8.2

21.08.2020

Anlage 7
Seite 2

Brilon Bondzio Weiser GmbH   Universitätsstraße 142    44799 Bochum



Bebauungsplan Nie-79 "Pannenmühle" in Niederkrüchten
Beurteilungspegel durch öffentliche Straßen, Prognose-Planfall, Bewertung gemäß DIN 18005

Objekt-

Nr.

Immissionsort Nutzung Geschoss HR OW,T

dB(A)

OW,N

dB(A)

LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

LrT,diff

dB(A)

LrN,diff

dB(A)

1 Erkelenzer Straße 54 WA EG NO 55 45 63,9 53,9 8,9 8,9
1 Erkelenzer Straße 54 WA 1.OG NO 55 45 63,7 53,7 8,7 8,7

1 Erkelenzer Straße 54 WA 2.OG NO 55 45 63,1 53,1 8,1 8,1

2 Pannenmühle 13 WA EG SO 55 45 55,7 46,4 0,7 1,4

3 Schlehenweg 34 WA EG NO 55 45 64,2 54,3 9,2 9,3
3 Schlehenweg 34 WA 1.OG NO 55 45 64,0 54,1 9,0 9,1

SoundPLAN 8.2

11.11.2020

Anlage 8
Seite 1

Brilon Bondzio Weiser GmbH      Universitätsstraße 142    44799 Bochum



Bebauungsplan Nie-79 "Pannenmühle" in Niederkrüchten
Beurteilungspegel durch öffentliche Straßen, Prognose-Planfall, Bewertung gemäß DIN 18005

Legende

Objekt- Nr. Objektnummer
Immissionsort Name des Immissionsorts
Nutzung Gebietsnutzung
Geschoss Geschoss
HR Himmelsrichtung
OW,T dB(A) Orientierungswert Tag
OW,N dB(A) Orientierungswert Nacht
LrT dB(A) Beurteilungspegel Tag
LrN dB(A) Beurteilungspegel Nacht
LrT,diff dB(A) Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrT
LrN,diff dB(A) Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrN

SoundPLAN 8.2

11.11.2020

Anlage 8
Seite 2

Brilon Bondzio Weiser GmbH      Universitätsstraße 142    44799 Bochum



54

56
58

54

14

12

14

35

20

32

729

34

22

3

11

7

35

5

14

31

16
11

9

10
10

2

4
4a

6

8

10
10a

12

1
EG

WA 55

64

45

54
1.OG 64 54
2.OG 64 54

3

EG

WA 55

65

45

55
1.OG 64 55

2

EG
WA 55

56
45
47

Legende

Hauptgebäude

Nebengebäude

Straße

Emission Straße

1 Punkt ohne Orientierungswertüberschreitung

2 Punkt mit Orientierungswertüberschreitung

EG

WA 59

58

49

50
1.OG 59 51
2.OG 60 52 Stockwerke mit

Beurteilungspegel Tag/Nacht in dB(A)

Geltungsbereich

Gemeinde Niederkrüchten
Laurentiusstraße 19,
41374 Niederkrüchten

Projekt:
Bebauungsplan Nie-79 "Pannenmühle" in Niederkrüchten,
Schalltechnische Untersuchung

Darstellung:
Lageplan zu Anlage 8,
Beurteilungspegel im Prognose-Planfall,
Bewertung nach DIN 18005

RegNr.:

erstellt: Groß

Maßstab 1:1000
Format DIN-A4  

geprüft: Weinert

Blatt Nr.: Anlage 9

Projekt Nr.: 3.2100

Datum: 11.11.2020

Projektleiter: Weiser



Bebauungsplan Nie-79 "Pannenmühle" in Niederkrüchten
Beurteilungspegel durch öffentliche Straßen, Prognose-Planfall, Bebauungsbeispiel, Bewertung gemäß DIN 18005

Objekt-

Nr.

Immissionsort Nutzung Geschoss HR OW,T

dB(A)

OW,N

dB(A)

LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

LrT,diff

dB(A)

LrN,diff

dB(A)

1 Pannenmühle 2 WA EG SO 55 45 54,9 44,9 --- ---
1 Pannenmühle 2 WA 1.OG SO 55 45 56,3 46,3 1,3 1,3

2 Pannenmühle 2 WA 1.OG SW 55 45 60,8 50,9 5,8 5,9
3 Pannenmühle 2 WA EG NW 55 45 58,9 49,3 3,9 4,3
3 Pannenmühle 2 WA 1.OG NW 55 45 59,4 49,7 4,4 4,7

4 Pannenmühle 6 WA EG NW 55 45 56,5 47,2 1,5 2,2

4 Pannenmühle 6 WA 1.OG NW 55 45 56,6 47,3 1,6 2,3

5 Pannenmühle 10 WA EG NW 55 45 56,2 46,9 1,2 1,9
5 Pannenmühle 10 WA 1.OG NW 55 45 56,2 46,8 1,2 1,8

6 Pannenmühle 12 WA EG NW 55 45 56,0 46,7 1,0 1,7
6 Pannenmühle 12 WA 1.OG NW 55 45 56,1 46,7 1,1 1,7
7 Pannenmühle 12 WA EG SO 55 45 45,1 35,1 --- ---
7 Pannenmühle 12 WA 1.OG SO 55 45 45,7 35,7 --- ---

8 Pannenmühle 10 WA EG SO 55 45 45,9 35,9 --- ---
8 Pannenmühle 10 WA 1.OG SO 55 45 46,4 36,5 --- ---

9 Pannenmühle 6 WA EG SO 55 45 48,0 38,0 --- ---
9 Pannenmühle 6 WA 1.OG SO 55 45 48,7 38,7 --- ---

SoundPLAN 8.2

11.11.2020

Anlage 10
Seite 1

Brilon Bondzio Weiser GmbH      Universitätsstraße 142    44799 Bochum



Bebauungsplan Nie-79 "Pannenmühle" in Niederkrüchten
Beurteilungspegel durch öffentliche Straßen, Prognose-Planfall, Bebauungsbeispiel, Bewertung gemäß DIN 18005

Legende

Objekt- Nr. Objektnummer
Immissionsort Name des Immissionsorts
Nutzung Gebietsnutzung
Geschoss Geschoss
HR Himmelsrichtung
OW,T dB(A) Orientierungswert Tag
OW,N dB(A) Orientierungswert Nacht
LrT dB(A) Beurteilungspegel Tag
LrN dB(A) Beurteilungspegel Nacht
LrT,diff dB(A) Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrT
LrN,diff dB(A) Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrN

SoundPLAN 8.2

11.11.2020

Anlage 10
Seite 2

Brilon Bondzio Weiser GmbH      Universitätsstraße 142    44799 Bochum



54

56
58

54

14

12

14

35

20

32

729

34

22

3

11

7

35

5

14

31

16
11

9

10
10

2

4
4a

6

8

10
10a

12
6

EG

WA 55

56

45

47
1.OG 57 47

7

EG

WA 55

46

45

36
1.OG 46 36

8

EG

WA 55

46

45

36
1.OG 47 37

5
EG

WA 55

57

45

47
1.OG 57 47

9

EG

WA 55

48

45

38
1.OG 49 39

4
EG

WA 55

57

45

48
1.OG 57 48

3
EG

WA 55

59

45

50
1.OG 60 50

2

1.OG
WA 55

61
45
51

1

EG

WA 55

55

45

45
1.OG 57 47

Legende

Hauptgebäude

Nebengebäude

Straße

Emission Straße

1 Punkt ohne Orientierungswertüberschreitung

2 Punkt mit Orientierungswertüberschreitung

EG

WA 59

58

49

50
1.OG 59 51
2.OG 60 52 Stockwerke mit

Beurteilungspegel Tag/Nacht in dB(A)

Geltungsbereich

Gemeinde Niederkrüchten
Laurentiusstraße 19,
41374 Niederkrüchten

Projekt:
Bebauungsplan Nie-79 "Pannenmühle" in Niederkrüchten,
Schalltechnische Untersuchung

Darstellung:
Lageplan zu Anlage 10,
Beurteilungspegel im Prognose-Planfall,
Bewertung nach DIN 18005

RegNr.:

erstellt: Groß

Maßstab 1:1000
Format DIN-A4  

geprüft: Weinert

Blatt Nr.: Anlage 11

Projekt Nr.: 3.2100

Datum: 11.11.2020

Projektleiter: Weiser



54

56
58

54

14

12

14

35

20

32

729

34

22

3

11

7

35

5

14

31

16
11

9

10
10

2

4
4a

6

8

10
10a

12
36

4747

42 36

41

47

37

42

47

37

47

42 37
47

42 38

41

48

39

48

44 39

41

48

41

42

49

45 42

50

51 47

50

51 47

44

Legende

Hauptgebäude

Nebengebäude

Straße

Emission Straße

Fassadenpunkt
mit Beurteilungspegel Lr

Konflikt-Fassadenpunkt
mit Beurteilungspegel Lr

Geltungsbereich

Pegelwerte,
Höchstwert je Fassade,
LrN
in dB(A)

 <= 45 = WA
45 < <= 46
46 < <= 47
47 < <= 48
48 < <= 49
49 < <= 50 = MI
50 <  

Gemeinde Niederkrüchten
Laurentiusstraße 19,
41374 Niederkrüchten

Projekt:
Bebauungsplan Nie-79 "Pannenmühle" in Niederkrüchten,
Schalltechnische Untersuchung

Darstellung:
Lageplan zu Anlage 10,
Beurteilungspegel im Prognose-Planfall,
Höchstwert je Fassade im Nachtzeitraum,
Bewertung nach DIN 18005

RegNr.:

erstellt: Groß

Maßstab 1:1000
Format DIN-A4  

geprüft: Weinert

Blatt Nr.: Anlage 12

Projekt Nr.: 3.2100

Datum: 28.10.2020

Projektleiter: Weiser



Legende
Hauptgebäude

Nebengebäude
Straße

Emission Straße
Baugrenze

Geltungsbereich

Pegelbereich
LrT
in dB(A)

 < 35
35 - 40
40 - 45
45 - 50
50 - 55
55 - 60
60 - 65
65 - 70
70 - 75
75 - 80

 >= 80

Gemeinde Niederkrüchten
Laurentiusstraße 19,
41374 Niederkrüchten

Projekt:
Bebauungsplan Nie-79 "Pannenmühle" in Niederkrüchten,
Schalltechnische Untersuchung

Darstellung:
Lageplan, Beurteilungspegel im Geltungsbereich,
Isophone durch Verkehrslärm bei freier Schallausbreitung,
Tageszeitraum, Maximum aller Stockwerke,
Bewertung nach DIN 18005

RegNr.:

erstellt: Groß

Maßstab 1:1000
Format DIN-A4  

geprüft: Weinert

Blatt Nr.: Anlage 13

Projekt Nr.: 3.2100

Datum: 11.11.2020

Projektleiter: Weiser



Legende
Hauptgebäude

Nebengebäude
Straße

Emission Straße
Baugrenze

Geltungsbereich

Pegelbereich
LrN
in dB(A)

 < 35
35 - 40
40 - 45
45 - 50
50 - 55
55 - 60
60 - 65
65 - 70
70 - 75
75 - 80

 >= 80

Gemeinde Niederkrüchten
Laurentiusstraße 19,
41374 Niederkrüchten

Projekt:
Bebauungsplan Nie-79 "Pannenmühle" in Niederkrüchten,
Schalltechnische Untersuchung

Darstellung:
Lageplan, Beurteilungspegel im Geltungsbereich,
Isophone durch Verkehrslärm bei freier Schallausbreitung,
Nachtzeitraum, Maximum aller Stockwerke,
Bewertung nach DIN 18005

RegNr.:

erstellt: Groß

Maßstab 1:1000
Format DIN-A4  

geprüft: Weinert

Blatt Nr.: Anlage 14

Projekt Nr.: 3.2100

Datum: 11.11.2020

Projektleiter: Weiser



Legende
Hauptgebäude

Nebengebäude
Straße

Emission Straße
Baugrenze

Geltungsbereich
62 dB(A)

Pegelbereich
LrT in 2 m Höhe über Grund
in dB(A)

 < 35
35 - 40
40 - 45
45 - 50
50 - 55
55 - 60
60 - 65
65 - 70
70 - 75
75 - 80

 >= 80

Gemeinde Niederkrüchten
Laurentiusstraße 19,
41374 Niederkrüchten

Projekt:
Bebauungsplan Nie-79 "Pannenmühle" in Niederkrüchten,
Schalltechnische Untersuchung

Darstellung:
Lageplan, Beurteilungspegel im Geltungsbereich,
Isophone durch Verkehrslärm bei freier Schallausbreitung,
Tageszeitraum, 2 m Höhe über Grund,
Bewertung nach DIN 18005

RegNr.:

erstellt: Groß

Maßstab 1:1000
Format DIN-A4  

geprüft: Weinert

Blatt Nr.: Anlage 15

Projekt Nr.: 3.2100

Datum: 11.11.2020

Projektleiter: Weiser



55

55

60

60

60

65

65

65

70

Legende

Hauptgebäude

Nebengebäude

Straße

Emission Straße

Baugrenze

Geltungsbereich

Anforderungen an
Luftschalldämmung von
Außenbauteilen

Maßgeblicher Außenlärmpegel La [dB] 
nach DIN 4109-2 (2018), 7.1

<= 55  dB(A)
<= 60  dB(A)
<= 65  dB(A)
<= 70  dB(A)
<= 75  dB(A)
<= 80  dB(A)
> 80  dB(A)

Gemeinde Niederkrüchten
Laurentiusstraße 19,
41374 Niederkrüchten

Projekt:
Bebauungsplan Nie-79 "Pannenmühle" in Niederkrüchten,
Schalltechnische Untersuchung

Darstellung:
Lageplan,
Maßgeblicher Außenlärmpegel
nach DIN 4109-2 (2018-01)
für das Maximum aller Geschosse

RegNr.:

erstellt: Groß

Maßstab 1:1000
Format DIN-A4  

geprüft: Weinert

Blatt Nr.: Anlage 16

Projekt Nr.: 3.2100

Datum: 11.11.2020

Projektleiter: Weiser



30

30

30

35

35

35

40

Gemeinde Niederkrüchten
Laurentiusstraße 19,
41374 Niederkrüchten

Projekt:
Bebauungsplan Nie-79 "Pannenmühle" in Niederkrüchten,
Schalltechnische Untersuchung

Darstellung:
Lageplan,
Anforderungen an Luftschalldämmung von
Außenbauteilen gegen Verkehrslärm (Maximum)
nach DIN 4109-1 (2018-01)

RegNr.:

erstellt: Groß

Maßstab 1:1000
Format DIN-A4  

geprüft: Weinert

Blatt Nr.: Anlage 17

Projekt Nr.: 3.2100

Datum: 11.11.2020

Projektleiter: Weiser

Legende

Hauptgebäude

Nebengebäude

Straße

Emission Straße

Baugrenze

Geltungsbereich

Anforderungen an
Luftschalldämmung von
Außenbauteilen
für Vollgeschosse
erforderliches gesamtes
Bauschalldämm-Maß R'w,ges [dB] 
nach DIN 4109-1 (2018), 7.1

  = 30 dB (Minimum)
 <= 35 dB
 <= 40 dB
 <= 45 dB
 <= 50 dB
  > 50 dB
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Gemeinde Niederkrüchten Niederkrüchten, den 20.11.2020 
Der Bürgermeister 
Finanzmanagement und Liegenschaften 
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Vorlagen-Nr.  61-2020/2025 

Sachbearbeiter: Thomas Lankes 

öffentlich 

 

Beratungsweg 

Ausschuss für Planung, Verkehr und Grundstücksangelegen-
heiten 

30.11.2020  

 

 

Aufnahme von Vereinbarungen zum Natur- und Klimaschutz in neue Pachtverträge 

 

Sachverhalt: 

Mit Schreiben vom 27. Juli 2020 hat die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen beantragt, neu abzu-

schließende Pachtverträge um Vereinbarungen zum Natur- und Klimaschutz zu erweitern. Der 

Antrag ist der Sitzungsvorlage als Anlage beigefügt. 

 

Mit einem Pachtvertrag hinsichtlich kommunaler Flächen gibt die Gemeinde Niederkrüchten ihr 

Landeigentum in die Obhut der Pächter/innen. Dabei vereinbaren die Gemeinde als Verpächte-

rin und die Pächter wechselseitige Rechte und Pflichten sowie Rahmenbedingungen für die 

Ausübung der Bewirtschaftung. 

 

Zurzeit hat die Gemeinde Niederkrüchten eine Gesamtfläche von etwa 7,4 ha als Ackerland an 

acht Landwirte verpachtet. Die diesbezüglichen Pachtverträge haben noch eine Mindestlaufzeit 

bis zum 31. Oktober 2023. Eine Kündigung zu diesem Zeitpunkt ist schriftlich mindestens sechs 

Monate vorab dem Pächter mitzuteilen. 

 

Durch das Projekt „Fairpachten“ der NABU-Stiftung „Nationales Naturerbe“ und dem zur Verfü-

gung gestellten landwirtschaftlichen Musterpachtvertrag werden Handlungsstrategien zu natur-

schutzrelevanten Einflussmöglichkeiten bei Landpachtverträgen aufgezeigt. So werden in § 9 

des Mustervertrags folgende Vereinbarungen zur Bewirtschaftungsweise aufgeführt: 
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„Der Pächter verzichtet auf das Ausbringen von Klärschlamm, das Aussäen, Anpflanzen und 

Ausbringen von gentechnisch veränderten Organismen in Form von Saat- und Pflanzgut, das 

Umbrechen von Grünland, das Verfüllen von Nassstellen sowie die Entfernung von Land-

schaftselementen.“ 

 

Die Initiatoren des Projekts weisen jedoch auch darauf hin, dass die Realisierung der Überein-

künfte zur Bewirtschaftung, unter Berücksichtigung der wechselseitigen Interessen der Ver-

tragsparteien, stark von den örtlichen Gegebenheiten abhängt. 

 

Daher bietet die NABU-Stiftung „Nationales Naturerbe“ ein kostenloses individuelles Bera-

tungsangebot an. Durch die Inanspruchnahme dieses Angebots ist die Option gegeben, indivi-

duelle und innovative Handlungs- und Lösungsansätze zu erarbeiten, um Natur- und Klima-

schutzbelange in zukünftige Landpachtverträge sinnvoll einfließen zu lassen. 

 

Beschlussvorschlag: 

Die Verwaltung wird beauftragt, sich durch einen Regionalberater des NABU-Projekts „Fair-

pachten“ kostenlos beraten zu lassen. Entsprechend geeignete Vereinbarungen zum Schutz 

von Natur, Klima und Artenvielfalt sind in künftige Landpachtverträge aufzunehmen.  

 
 

 

 

Anlage(n): 

1. Antrag vom 27. Juli 2020 der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
 

 

gez. Wassong 

Finanzielle Auswirkungen: Ja ☐ Nein ☒ 

Es stehen Mittel zur Verfügung: Ja ☐ Nein ☐ 

PSP-Element bzw. Kostenstelle/ Sachkonto:                                    / 

Kosten der Maßnahme in Euro  

Folgekosten in Euro  

Erläuterungen:  

Rechtsgrundlage: 
gesetzliche 
Grundlage 

☐ 
vertragliche 

Verpflichtung 
☐ 

Freiwillige Selbstver-
waltungs-

angelegenheit 
☒ 



Bündnis 90 / Die Grünen, Hauptstr. 54, 41372 Niederkrüchten

An den Rat der Gemeinde Niederkrüchten

und Herrn Bürgermeister Wassong

Laurentiusstraße 19

41372 Niederkrüchten

Sza llies

fraktion Niederkrüchten

ße 54

Niederkrüchten

:02163/89 96 20 7

: 02L3U1.412 28 70

E-Mail: cpszallies@web.de

N iederkrüchten, 2-l .07 .2020

Aufnahme von Vereinbarungen zum Natur- und Klimaschutz in neue Pachtverträge

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Wassong,

sehr geehrte Damen und Herren des Rates,

die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Rat der Gemeinde Niederkrüchten beantragt, neu

abzuschließende Pachtverträge um Vereinbarungen zum Natur- und Klimaschutz zu erweitern.
Nur in Absprache und mit Unterstützung der Landwirte wird uns ein Wandel der Landwirtschaft hin
zu mehr Klimaneutralität und Naturschutz gelingen. Um dabei einen größtmöglichen Einfluss nehmen
zu können, müssen entsprechende Vereinbarungen in neue Pachtverträge übernommen werden.
Hilfe zur Umstellung der Musterverträge kann hierbei das Projekt,,Fairpachten" der NABU-Stiftung
Nationales Naturerbe leisten. Es werden kostenlose Beratungen und Vertragsvorlagen angeboten,
sowie über Fördermöglichkeiten für geeignete Naturschutzmaßnahmen informiert.

Diese Beratung wird bundesweit durch Regionalberater durchgeführt. Weiterführende lnfos und
Ansprechpartner findet man unter https://www.fairpachten.org/beratung/regionalberater

Besch lussvorsch lag:

Die Verwaltung wird beauftragt, sich durch einen Regionalberater des NABU-Projekts ,,Fairpachten"
beraten zu lassen, und neue Pachtverträge um geeignete Vereinbarungen zum Schutz von Natur,
Klima und Artenvielfalt zu erweitern. Der entsprechende Fachausschuss und der Rat sind über die
Anderungen zu informieren.

Mit freundlichen Grüßen

i , {{ i

Christoph Szallies

Fraktionsvorsitzender Bündnis 90 / Die Grünen Niederkrüchten

G"ngindeverwaltung
N ir., ". r,, rir ^ t- +ön "an

2 8. Juti 2020



 

 

 

 

Verwaltungsvorlage 66-2020/2025   Seite 1 von 1 

Gemeinde Niederkrüchten Niederkrüchten, den 20.11.2020 
Der Bürgermeister 
Sicherheit, Ordnung und Bürgerservice 
Aktenzeichen: 32 72 07 
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Tempo 30 in der Gemeinde Niederkrüchten 

 

Sachverhalt: 

Mit Schreiben vom 09. Oktober 2020 beantragt die Ratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen, die 

Erstellung eines städtebaulichen Konzepts zur Wohnumfeldverbesserung durch Verkehrsberu-

higung an allen Ortseingängen der Gemeinde Niederkrüchten mit dem Ziel, die Geschwindigkeit 

über eine Strecke von mindestens 300 Metern ab Wohnbebauungsgrenze auf 30km/h zu be-

grenzen. Die weitere Begründung ist dem als Anlage beigefügten Schreiben zu entnehmen. 

 

Vorbehaltlich des Verweisungsbeschlusses des Rates vom 24. November 2020 ist der Tages-

ordnungspunkt aufgenommen worden.  
 

 

 

Anlage(n): 

1. Schreiben der Ratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 09. Oktober 2020 
 

 

gez. Wassong 

Finanzielle Auswirkungen: Ja ☐ Nein ☐ 

Es stehen Mittel zur Verfügung: Ja ☐ Nein ☐ 

PSP-Element bzw. Kostenstelle/ Sachkonto:                                    / 

Kosten der Maßnahme in Euro  

Folgekosten in Euro  

Erläuterungen:  

Rechtsgrundlage: 
gesetzliche 
Grundlage 

☐ 
vertragliche 

Verpflichtung 
☐ 

Freiwillige Selbstver-
waltungs-

angelegenheit 
☐ 
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